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Größte zulässige Abweichungen
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Auswertung von Liegenschaftsvermessungen

Zuständigkeitery Mitwirkurgr B eteiligung

Prüfung der Vermessungsschriften

Haftung

Zusammenfassung

Literaturyerzeichnis

Einleitung

Zeitgleich mit dem novellierten ,Niedersächsischen Vermessungs- und Kata-
stergesetz (NVermKatG) traten am 1. T.1986 die ,Verwaltungsvorschriften ar
,Liegenschaftsvermessungen«, abgekürzt »YYliegVerrr«, in Kraft. Sie löste
damit den Erlaß rFortfrihrung des Liegenschaftskatasters, Teil IIu - kurzrFE IIu

genannt - ab, dessen jüngste Fassung aus dem ]ahre 1974 stammte. Vorausge-
gangen waren in Niedersachsen die Fassungen von 1952,1957 und1965; die
preußischen Ausgaben waren gekennzeichnet durch die |ahreszahlen 1865,
1868,1896, L9'1,3 und 1939.

Die folgen de Zusammenstellung soll die Veränderungen der WliegVerm
gegenüber dem FE II sowie die Gründe daftir aufzeigen. Auf die Veröffent-
lichungen Möllering (Literaturstellen 6 und 1'1) wird dabei aufgebaut.

Warum Novellierung des FE II?

Die gut ll Jahre alte Vorschrift hatte sich insgesamt bewährt. Dennoch mach-
ten zwei Gesichtspunkte eine grundlegende Neufassung unumgänglich:

'i.. Das rechtliche Umfeldhatsich seit 197 Ateilweise erheblich geändert. Das seit
1976 geltende Verwaltungsoerfahrensgesetz (ftir den Bund vom 25.5.1976,
BGBI.l S. 1253, ftir Niedersachsen vom 3.!2.1976, Nds.GVBI. S.311) hat
zum Teil grundlegend neue rVerwaltungsspielregelnu eingeftihrt; hier
mußte sich das öffentliche Vermessungswesen anpassen (Harmonisie-
rungsgebot).
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3,1.

Die Novellierung des NVermKatG vom 2.7.1985 (Nds. GVBI. S.1S7) und
die da zu erlassene Durchftihrungsverordnung (DVONVermKatG) vom
20.1..1986, Nds. GVBI. 1986 S.3) trugen diesen Vorgaben Rechnung;
zwangslaufig mußte sich auch die Verwaltungsvorschrift ,FE IIu anglei-
chen.

2. Im technischenBereich sind erhebliche Weiterentwicklungen in das Vermes-
sungswesen eingeflossen, sowohl in der Vermessungs- als auch in der
Rechentechnik. In erster Linie angesprochen ist dabei die in den Vorder-
grund rücken de Polaraufnahme mittels elektronischer Tachymeter,

Begriffe - Definitionen

Begrifflich hat sich in eine r ganzen Reihe von Punkten eine Arrderung ergeben:
Teilweise sind Begriffe schärfer definiert, teilweise aufgegeben bzw. neu
geschaffen worden. Bewährtes behielt man bei.

B ezeichnung der V erw altungso or schrift

War bisher - auch im Ges etz - von Einrichfu.g und Fortftihrung die Rede, so

wird jetzt dazuumfassend ,Führungu gesagt. In Konsequenz dieser Terminolo-
gie wurde die Bezeichnung rFortführungserlaßu aufgegeben und in ,Verwal-
fungsvorschrift Liegenschaftsvermessung€n«, abgekürzt ,WliegVermu,
umgewandelt.

Qualität der V ermessung

Die Bezeichnung »einwandfrei / nicht einwandfreiu ist aufgegeben worden,
nicht etwa, weil sie falsch oder nicht nötig wäre, sondern aus der Erfahrung her-
aus, daß derarti ge Bezeichnungen bei der Verwendung nach außen mißver-
ständlich waren. Es ist mehr als einmal vorgekommen, daß Gerichte Gren zpro-
zessegegen die Unterlagen des Liegenschaftskatasters entschieden, weil sie die
Bezeichnung ,nicht einwandfreie Grenzenu mit »unrichtigu, ,falschu, gleich-
setzen.

Das ist aber in den meisten Fällen gar nicht zutreffend, vielmehr liegt lediglich
kein Sicherungsmaß und / oder keine Anerkennung durch die Beteiligten vor,
was viele Iahre auch gar nicht tiblich oder vorgeschrieben war.

Um diesen Mißverständnissen ktinftig vorzubeugen, verwendet die Wlieg-
Verm die Bezeichnungen »einwandfrei / nicht einwandfrei,. nicht mehr. Im
Repertoire des Vermessungsfachmannes ist die Aussage dieser Begriffe aber
unverändert enthalten.

3,2
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3,3

3,4

» Gr ölilt e zuläs sige Abw ei chungenu

Die gleiche überlegung ftihrte dazu,den Begriff ,Fehler grenzenu endgültig zu
skeichen. Ist lgZLbereits ein halber Schritt in diese Richfung gemacht worden
(hinter rFehler grenzenu stand in Klammern »größte zulässige Abweichungen«)
so ist dieser Schritt jetzt vollendet worden.

Einerseits ist der Begriff ,Fehlergrenze« viel zu negativ in der Aussage (Fehler

sind in den meisten Fällen gar nichtvorgekommery vielmehr Ungenauigkeiten,
bedingt durch Technik und Verfahren) andererseits hat die Statistik andere

zutreffendere Begriffe geprägt, die nunmehr aufgegriffen wurden. Auf die
»größten zulässigen Abweichungen« wird in Abschnitt11 eingegangen. Auf die

Veröffentlichung Tegeler (7) ,Zur Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei Auf-
nahme netz- und Liegenschaftsvermessung€n« in Heft 4t1985, S. 299 dieses

Nachrichtenheftes wird verwiesen.

\

»Rechtmä$ige« Grenze

Desgleichen ist in der Verwaltungsvorschrift Liegenschaftsvermessungen auf
den Begriff »rechtmäßige Grenze * verzichtet worden.

Die rechtmä$ige Grenze ist die Eigenfumsgrenze. Sie hat sich unter Umständen
auch außerhalb des Grundbuches ohne Rechtsgeschäft entwickelt.

Der Nachweis des Liegenschaftskatasters und die Vermessunghagenzwar zu

dem Vorhaben, die rechtmaßige Gr enze festzustellen, entscheidend bei. Nur
endet - frtiher wie auch ktinftig - die Kompetenz nach Vermessungs- und
Katastergesetz damit, die katastermäl\ige Grenze (Flurstücksgrenze) zu ermit-
teln, unter Würdigung des örtlichen Grenzverlaufs und der Erklärung der
Beteiligten. Das Cru"dbuch stützt sich bei seinem Eigentumsnachweis auf das

Liegenschaftskataster; die Flurstücksgrenze ist ein Beweismittel ftir die Eigen-

fumsgrenze.

Im übrigen hat der Vermessungsingenieur bereits früher auch auf die Ermitt-
lung der rechtmäßigen Grenze - aus praktischen Erwägungen heraus - in eini-
gen Fällen verzichtet. So z.B.die Grenzen an Gewässern, die sich überwiegend
nach wasserrechtlichen Bestimmungen richten und die veränderlich (labil)

sind. Nur in Einzelfällen wird die jeweils aktuelle (rechtmäßige)Wassergrenze
hergestellt, unter Heranziehung der Pegelstände usw. Die meisten Gewässer-

grenzen sind dagegen nicht aktuell im Liegenschaftskataster nachgewiesen -
und daran soll und kann sich auch in Zukunft nichts ändern.

»Streitige Grenze«

Der Standardbegriff ,sheitige Grenze« äus den Liegenschaftsvermessungs-
Bestimmungen ist anders zu interpretieren. Während er im Privatrecht unver-
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3,6

3.7

3,9

ändert seine Bedeufung (BGB 5920, Grenzverwirrung) beibehält, ist der
Begriff im Vermessungsbereich nicht gan z zutreffend. Eine Grenzermittlung
ist nicht zweifelsfrei möglich (siehe Abschnitt 10) von Streit kann (noch) keine
Rede sein. Deshalb ist diese Kurzbezeichnung nicht mehr genannt. Notwendig
ist ein Hinweis auf die Unsicherheit im Grenzbereich aber unverändert, schon
im Hinblick auf die Rechtssicherheit in Verbindung mit dem Grundbuch und
dem öffentlichen Glauben.

»Grundstück« / »F lur stück«

Seit jeher befaßt sich das amtliche Vermessungswesen mit Flurstücken, der
kleinsten ,Buchungseinheit« eines begrenzten Teils der Erdoberfläche im Lie-
genschaftskataster (NVermKatG § 11 Abs.1). Nachdem nunmehr eine gesetz-
liche Definition ftir das Flurstück vorliegt, wird im neuen Erlaß ausschließlich
der Begriff rFlurstück* verwendet. Der Begriff rGrundstücku ist eindeutig auf
das Grundbuchrecht bezogen; eine Vermischung der Begriffe soll nicht mehr
stattfinden.

Grenzermittlung

Neu ist die systematische Unterscheidung zwischen ,Grenzermittlungu und
,Grenzfeststellungu. Der fachtechnische Vorgang Grenzermittlung geht der
Grenzfeststellung (als Verwaltungsakt) voraus. Er umfaßt das Werten der
Unterlagen, das Übertragen der im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Flurstücksgrenze in die Ortlichkeit, deren Vergleich mit dem örtlichen Grenz-
verlauf (vorhandene Grenzmarken, Grenzeinrichtungen) und das Hinzuzie-
hen der Beteiligten (S ZO VwVC) soweit es nach sachverständigem Ermessen
geboten ist. Unter Berücksichtigung der größten zulässigen Abweichungen ist
eine Entscheidung über den Grenzverlauf zu treffen (siehe auch 3.9 sowie
Abbildung2).

Anhörung

Die Ergebnisse der Grenzermittlung und die vorgesehene Abmarkung sind
mit den Beteiligten zu erörtern (: Anhörun& § 2S VwVß, siehe Literafur-
stelle fl). Davon kann abgesehen werden, wenn die sie beheffenden Grenz-
marken oder Grenzeinrichfungen in der Ortlichkeit entsprechend dem Lie-
genschaftskataster vorgefunden und nicht verändert werden.

Wesentlich ist, daß den Beteiligten Gelegenheit zur Anhörung gegeben wird
(durch rechtzeitige Mitteilung). StZ Abs.1 NVermKatG weist darauf hin, daß
auch ohne ihre Anwesenheit Flurstücksgrenzen festgestellt und abgemarkt
werden können.
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3.9 Grenzf eststellung

Die Grenzfeststellung ist die amtliche Feststellung der Flurstücksgrenze; ihr
sind die Mitteilung des Grenztermins (A.),die Grenzermittlung (3.7)und gege-

benenfalls die Anhörung (3.S) vorausgegangen. Im einzelnen ist H. Möllering
(Literafurstelle 11) auf die Gr enzfeststellung eingegangen.

Ein Hinweis zur Grenzfeststellung bei Reststücken: War bisher bei ,nicht ein-
wandfreienu Vermessungen die Feststellung vorgeschrieben, wenn das Rest-

stück kleiner als ein Viertel des zu zerlegenden Flurstücks war (5.4.3), so gilt
ktinftig: kleiner als ein Drittel - d. h. eine Verschärfung der Vorschrift.

3.10 Vermarkung/Abmarkung

Hier ist eine shenge begriffliche Unterscheidung vorgenommen worden, nicht
zuletzt auch deshalb, weil unterschiedliche Rechte auf die Vermarkung bzw
Abmarkung wirken.

DieVermarkungistdie öffentliche Kennzeichnungeines Vermessungspunktes(2.8.

TP, AP, PP).

Die Abnarkurg ist dagegen die örtliche Kennzeichnung (Markerung) von
Grenzpunkten durch Grenzmarken, wie Grenzsteio Rohr, Nagel, Kreuz oder
sonstige Grenzmarkierung siehe auch Abschnitt 7.

3.11 »Niederschrift über den Grenztermin«

Die ,Abmarkungsniederschrift" hat abermals einen neuen Namen bekommen.
Zum einen war die Bezeichnung nicht voll zuheffend (auch wenn nicht abge-

markt wurde, war eine Abmarkungsniederschrift erforderlich!) zum anderen
umfaßt der Grenztermin neben der Anhörung der Beteiligten (sofern anwe-

send) auch die Verwalfungsakte "Grenzfeststellung* 
und gegebenenfalls

,Abmarkung* sowie deren Bekanntgabe. Deshalb ist der umfassendere Begr!ff

"Niederschril über den Grenztermin* gewählt worden. Formale und inhalt-
liche Anderungen siehe Abschnitt 9.

3.12 Vermessungsschriften

Hier ist zur Klarstellung ein akfueller Katalog in die Vorschrift aufgenommen
worden, der die Vermessungsschriften als Ergebnisdokumentation von Lie-

genschaft svermessungen aufz;ihlt.

Vermessungsschriften umfassen Vermessungsbelege und Auswertungsbehge.

71



Vermessungsbelege sind in der Regel

- der Erfassungsbeleg

- der Fortftihrungsrß
- die Niederschrift.

Auswertungsbelege sind in der Regel

- derKoordinatenberechnungsbeleg
- derFlächenberechnungsbeleg

- die Kartierung
- der Entwurf des Fortführungsbelegs.

3.13 Gebäudevermessung

Neu ist hier neben der geänderten Bezeichnung (Gebäudepermessung anstelle
von Gebäudeeizmessung) die Klarstellung daß sie zu den Liegenschaftsver-
messungen zählt, allerdings mit der Einschränkung daß die Anhörung der
Beteiligten und die ,Niederschrift über den Grenztermin. nicht erforderlich
sind (siehe Literaturstelle 2).

3.14 Liegenschaftsoertfiessung

Dieser neue und zentrale Begriff lost die,Fortftihrungsvermessung* ab. Liegen-
schaftsvermessungen dienen der Führung des Liegenschaftskatasters.Sie sind
Vermessungen zur

a) Feststellung bestehender Flurstücksgrenzen (Grenzfeststellung)
b) Bildung neuer Flurstücke (Zerlegung)
c) Erfassungvon Gebäuden (Gebäudevermessung)
d) Erfassung anderer Gegenstände und Sachverhalte, soweit sie im Liegen-

schaftskataster nachgewiesen werderL
e) Verbesserung des Vermessungszahlenwerks (Neuvermessung).

Die Liegenschaflsvermessung schließt die Kennzeichnung von Flurstiicks-
grenzen (Abmarkung) ein. Als Liegenschaftsvermessungen gelten auch Arbei-
ten zur Aufhebung bestehender Flurstücke (Verschmelzung).

4 Mitteilung des Grenztermins

Die Mitteilung des Grenztermins - früher Ladung genannt - hat eine Ver-
schärfung in zweifacher Hinsicht erfahren:

Zum einen isf der Termin mitzuteileru bisher hieß es »soll. geladen werden, zum
anderen ist als Zeitspanne genannt: »in der Regel mindestens 1. Woche vorher*.
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Diese nunmehr vorgeschriebene Zeitspanne konkretisiert den Begriff »recht-

zeitig«in § 17 (1)NVermKatG. Als angemessene Frist ist der allgemeinen Recht-
sprechung folgend von »mindestens l Wocheu auszugehen.

Praktikern gefallt diese Vorgabe nicht; sie beftirchten zusätzliche Yerzögerun-
gen des Verfahrens. Dies ist jedoch nicht zwangslaufig der Fall, denn der
Grenztermin kann gegebenenfalls auch von einem Tag auf den anderen mit-
geteilt werden, wenn die Beteiligten es einvernehmlich wünschen.

Im übrigen ist es weiterhin zugelassen, den Grenztermin
a) schriftlich,
b) mündlich,
c) telefonisch,
d) durch öffentliche Bekanntmachung
bekanntzugeben. Bei b) und c) empfiehlt es sich, einen Aktenvermerk zuferti-
g€n, bei a) genügt der gewöhnliche Brief . Hier trägt die Vermessungsstelle das

Risiko, erforderlichenfalls einen neuen Grenztermin festzusetzen, mitzuteilen
und die Verwaltungsakte Grenzfeststellung und Abmarkung erneut zusetzen,
wenn der Empfänger vorträgt, die Mitteilung in Form des gewöhnlichen Brie-
fes nicht erhalt en nrhaben. Ansonsten kann durch eingeschriebenen Brief (bestä-

tigt lediglich, daß der Brief der Post übergeben und von dieser ausgehändigt
wurde - nicht unbedingt an den Beteiligten) oder Postzustellungsurkunde (stellt
Empfang durch Beteiligten oder dessen Ablehnung sicher) mitgeteilt werden.

Abweichungskatalog nach FE II

Abweichungen innerhalb des Katasternachweises

Zeichenu nge n a u igke ite n
Zeichenfehler
Widersprüche in den Aufnahmeelementen

Abweichungen zwischen örtlichem Besitzstand
und Katasternachweis

Meßungenauigkeiten
Ungenauigkeit des Aufnahmeverfahrens
Aufnahmefehler
Versagen des Katasternachweises
Grenzänderung mit rechtlicher Wirkung
willkürliche Anderung des Besitzstandes

Abbildung 1
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Behördliche Genehmigungen

Hier ist eine Klarstellung erfolgt. Zur Abschreibung (Teilung von Grundstük-
ken) im Grundbuch bedarf es einer Teilungsgenehmigung nach BBauG und I
oder NBauO. Die Teilung wird in der Regel durch eine ,Zerlegungu im Liegen-
s chaftskataster vorb ereitet.

Wenn der Anhagsteller schriftlich erklart, daß eine Abschreibung im Grund-
buch nicht beabsichtigt ist - z.B. Zerlegung ftir Pachtzwecke -, bedarf es einer
Teilungsgeneh migung nicht.

Im Normalfall ist jedoch eine Abschreibung beabsichtigt;hierzu bedarf es der
Genehmigungen nach BBauG /NBauO (siehe Anhang 6 derWliegVerm). In
diesen Fällen soll die Zerlegung erst nach Vorliegen der Teilungsgenehmigung
durchgeftihrt werden; sie kann jedoch auch früher erfolgen, wenn sich der
Anhagsteller - wie bisher - schriftlich verpflichtet, auch die Mehrkosten nr
hagen, falls die Genehmigung anders erteilt oder versagt wird.

Weitergehende Genehmigungen sind ftir die Teilung im Grundbuch im allge-
meinen ohne Bedeufung.

»» Abweichungskatalog«

Nicht mehr enthalten in der WliegVerm ist der Abweichungskatalogder insbe-
sondere ftir Berufsanfänger gut geeignet war:, rAbweichungen innerhalb des
Katasternachweisesu und »zwischen örtlichem Grenzverlauf und Kataster-
nachweisu zu erklären. Abbildung r gibt den bisherigen Katalog wieder.

Dieser Katalog ist nicht übernommen worden. Nicht etwa, weil er unzweckmä-
ßig oder gar falsch wäre, sondern aus der neugewählten Systematik hera.us, wie
eine Liegenschaftsvermessung abgewickelt wird (siehe Abbildung 2).

Unverändert sind bei der Grenzermittlung die drei bewährten Komponenten
maßgebend'

7. Nachweis im Liegenschaftskataster
2. Ortlicher Grenzverlauf
3. Aussage der Beteiligten als Erkenntnishilfe bei der Grenzermittlung.

Ergeben sich Abweichungen oder Widersprüche, kann entsprechend dem
Flußdiagramm nach Abbildung 2 vorgegangen werden.

Abmarkung ( ob erirdisch-unterirdisch)

Bei der Pflicht zur oberirdischenAbmarkung hat sich aus öffentlich-rechtlicher
Sicht eine bedeutende Wandlung vollzogen, obwohl sich praktisch sehr wenig
verändern wird. Das Gesetz hat die Abmarkungspflicht gelockert, man spricht
von rliberalisierung der Abmarkungu.
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Varianten bei der Grenzermittlong nadt WliegVernr
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Bisherige Formulierung: § 16 Bedtirfniskatal ogzur Abmarkung mit den Punk-
ten a) bis 0 - d. h. praktisch: Abmarkung in jedem Fall.

Jetzige Formulierung: § 16, Abs.2 (inhaltlich)' Im GrundsatzAbmarkung. Aus-
nahme :Yerzicht auf Abmarkung wenn die Beteiligten (alle) es beantragen und
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.
Offentliche Interessen können z.B.sein: Kennzeichnung öffentlicher Flächen,
Kennzeichnung einer Gren ze aufgrund eines Urteils.

Bei unterirdischen Abmarkungen, die bisher soztrsagen ebenfalls Pflicht waren
(in der Regel waren Grenzpunkte auch unterirdisch zu kennzeichnen) lockert
die Vorschrift diese Pflicht noch weiter. Grundsätzlich besteht eine Pflicht
dazu nicht mehr - und verlangt werden kann sie auch nicht mehr.

Sicherlich wird aber in der Praxis haufig noch unterirdisch abgemarkt werden,
weil sie in den meisten Fällen nur einen minimalen Mehraufwand verursacht
und sie bei der Grenzermittlung ohne Vorliegen von Koordinaten nach diesem
Erlaß hilfreich sein kann.

Was hnt zu einer derart geänderten Abmarkungsauffassung geführt?

Die Bedeutung der Abmarkung der Grenzpunkte geht aus der Sicht der ver-
messungstechnischen Wiederherstellung zurück, weil durch die hohe
Genauigkeit der Vermessungspunkte und darüber hinaus die Identität und
Zuverlässigkeit dieser Punkte (mehrfach gesichert und auf Millimeter einge-
messen, AP meist unterirdisch) ein zuverlässiges Bezugssystem ftir die Siche-
rung der Grenzpunkte vorliegt.

Es liegt an der völlig neuen Strategie - einem neuen Konzept -, Grenzpunkte
festzustellen. Die Geräteentwicklung (elektronische Tachymeter) hat diese
Entwicklung erst ermöglicht.

Daher hat bereits seit einigen Iahren eine Verlagerung der Arbeitsschwer-
punkte stattgefunden. Das Festpunktfeld (TP und AP) istbzw. wird erneuert,
verbessert und erhalt eine wesentlich höhere Bedeutung.

Das TP-Netz I. und 2. Ordnung liegt geschlossen neu vor (Punktgenauigkeit
ca. * 1 cm) das Netz 3. und 4. Ordnung entsteht neu (mindestens 5 Jahre wer-
den dazu noch benötigt) und das AP-Netz ist parallel dazubereits im Entste-
hen, alles mit einer Punktgenauigkeit, die besser als * 2 cm liegt.

Ein Grenzpunkt, der einmal derart genau und kontrolliert (zuverlässig) auf-
genommen und koordinatenmäßig berechnet worden ist, kann künftig exakf
z.B. polaa aufgesucht oder wiederhergestellt werden. Dabei kann auf eine
Abmarkung der Grenzpunkte (sowohl ober- als auch unterirdisch) durchaus
verzichtet werden - wohlgemerkt aus vermessungstechnischer und öffentlich-
rechtlicher Sicht.
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Aus privatrechtlicher Sicht (BGB S gT9,G renzabmarkung» ist die Ab markung
unverändert sinnvoll zumindest die oberirdische. Deshalb auch die Prognose,

daß sich trotzliberalisierung der Abmarkungspflicht in der Praxis kaum etwas

ändern wird. Die meisten Punkte werden auch ktinftig oberirdisch (teilweise

auch unterirdisch) abgemarkt werden.

Niedersachsen steht mit dieser Auffassung der Lockerung der Abmarkung
nicht allein. Andere Bundesländer denken z.T. ahnlich . Zrrr Zeit ist Nieder-
sachsen jedoch (noch) das einzige Bundesland, das diese Lockerung der
Abmarkungspflicht im Gesetz stehen hat.

Anschluß an das Lagefestpunktfeld

Zu diesem Modell des gelockerten Abmarkungszwanges der Grenzpunkte
gehört - und das ist die Grundlage der Shategie - der grundsätzlich e Anschlrß-

zurang jeder Liegenschaftsoermessung nn das Lagefestpunktfeld (Nr. 4.-l'.-1, Wlieg-
Verm); dieser ist nunmehr auch im Niedersächsischen Vermessungs- und
Katastergese tz vorgeschrieben (§ 12, Abs.2). Liegen Lagefestpunkte mit der
geforderten Genauigkeit noch nicht vor, so sind diese i. a. im Zuge der Liegen-

ichaftsvermessung zu schaffen (Einrichtungszwang). Schaffung von Lagefest-

punkt heißt nach Festpunktfelderlaß, Teil 3:

Wahl der Punktlage
Vermarken
Sichern
Einmessen
Koordinatenb estimmung.

Das zugrundeliegende Modell verlangt künftig eine vermessungstechnische

Rekonshuierbarkeit einzelner Grenzpunkte aus dem Festpunktfeld heraus

ohne notwendige Berücksichtigung der Nachbarschaft und ohne Vorhanden-
sein von Grenzmarken in einzelnen Grenzpunkten. Auf die hohen Genauig-
keits- und die Zuverlässigkeitsanforderungen für diese Festpunkte ist bereits

mehrfach hingewiesen worden.

Deshalb ist es nur logisch , aufdem Wege zum »Koordinatenkataster« (eine Koor-
dinate ftir jeden Grenz-, Gebäude- und Vermessungspunkt) jede Liegen-

schaftsvermessung an Festpunkte anzuschließen, im G auß-Krüger-Meridian-
system (Lagestatus 100) - L0.3.1, WliegVerm -.

Diese Forderung ist jedo ch z.Z. aus drei Gründen nicht in jedem Falle haltbar:

1. Das Festpunktfeld wird flächendeckend erst in einigen Iahren vorliegen.

Z. Nicht jede kleine Liegenschaftsvermessung rechtfertigt den in den meisten

Fällen erhöhten Aufwand, der durch die Einrichtung der Lagefestpunkte und

den Anschluß an das Gauß-Krüger-Festpunktfeld entsteht.

77



3. (Noch) nicht jede Liegenschaftsvermessung wird mit elekhonischen
Tachymetern ausgeftihrt; nur mit ihnen sind i. a. die Vorteile des Verfah-
rens rKoordinatenkataster« voll nutzbar.

Deshalb sind Ausnahmen zugelassen, bei denen der Anschlußzwang an das
Gauß-Krüger-Lagefestpunktfeld nicht sofort oollständig gefordert sondern
zunächst nur teilweise gefordert oder zurückgestellt wird. Das ist der Fall:

1. Wenn Lagefestpunkte im unmittelbaren Vermessungsgebiet nicht oorhanden sind
(4.3,2 WLiegVerm),

Dann genügt es, mindestens zwei Aufnahmepunkte nach einem Entwurf
des Katasteramtes einzurichten, d. h. zu vermarken, zu sichern und einzu-
messen und die Liegenschaftsvermessung an diese Aufnahmepunkte
anzuschließen. Die Koordinatenbestimmung der AP und der Punkte der
Liegenschaftsvermessung im Gauß-Krüger-System wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt vom Katasteramt von Amts wegen nachgeholt.

Bei dieser Ausnahme entstehen sogenannte Teilsysteme , »örtliche Systeme«,

auch ,Meßeinheiten« genannt. Diese ,lnseln« reichen aus, die jeweilige Ver-
messung abzuschließen und in das Liegenschaftskataster zuübernehmen
(siehe Anlage 4, Nr.3 ,Umrechnung polarer Meßwerteu). Die Einrechnung
dieser örtlic hen Systeme in d a s G a uß-Krüger-Koordina tenn etz f olgt später
von Amts wegen; dies ist nicht ganz problemlos bei der Verknüpfung die-
ser örtlichen Systeme und auch nicht ganzproblemlos bei der Zusammen-
stellung der Vermessungsunterlagen ftir weitere Liegenschaftsvermessun-
gen.

2. Die Einrichtung von Lagefestpunkten und somit auch der Anschluß an
Lagefestpunkte kann zurückgestelh werden, wenn der Aufwand daftir in
einem unangemessenen Verhältnis zrtmGesamtaufwand der Vermessung
steht. Das ist vor allem anzunehmen bei Liegenschaftsvermessungen gerin-
gen Umfangs in Gebieten, in denen geringe Vermessungstätigkeit ztr
erwarten ist. Bei Gebäudevermessungen liegt die Situation ahnlich (4.3.3
WLiegVerm).

Die Formulierung »unangemessenes Verhältnisu laßt eine Interpretation in
einer gewissen Bandbreite zu. Praktikable Hinweise bzw. Vorgaben sind
wünschenswert.

Völlig neu ist das Problem jedoch nicht. Auch bisher waren Linien- und Netz-
arbeiten (Polygonierungen) erforderlich, die zuder Liegenschaftsvermessung
gehörten und die in den Vermessungsgebtihren / Kosten enthalten waren. letzt
kann diese Problematik in Einzelfällen jedoch erneut und verstärkt zutage tre-
ten.

Verkannt werden dürfen aber auch nicht zweiAspekte: Liegenschaf,tsvermes-
sungen, die z.B. mit elekhonischen Tachymetern ausgeftihrt werden, erfor-
dern im allgemeinen weniger örtlichen Aufwand. Dieser Zeitgewinn
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bei der Aufmessun& evtl. auch der bei der Grenzermittlung und der Abmar-
kung, sollte durch vermehrte Netzarbeiten kompensiert werden können.

Der Mehraufwand im Netz schlägt »nur« in der Anfangsphase des AP-Netz-
aufbau s zuBuche; künftig - bei vorliegendem AP-Netz im spannungsfreien,

genauen Koordinatensystäm - sind Liegenschaftsvermessungen mit z.B.elek-

üonischen Tachymetein meist erheblich schneller und insgesamtwirtschaftli-
cher durchzuftihren. Deshalb ist es geboten, das AP-Feld schnellstmöglich auf-

zubauen.

Zusammenfassend ist auf fünf Punkte zu verweisen:

I. In den Kosten ftir Liegenschaftsvermessungen ist ein Anteil ftir den Fest-

punktanschluß enthalten (wie bisher auch). Eine Kostenerstattung ftir AP-

Arbeiten durch das Land, z.B.an einen Offentlich bestelltenVermessungs-
ingenieur (ObVI) ist z.Z.weder möglich noch geplant.

2. Das Katasteramt muß- entsprechend dem Festpunktfelderlaß, Teil3 - dem

ObVI, den anderen behördlichen Vermessungsstellen und dem eigenen

Trupp einen AP-Netz-Entwurf mit den Vermessungsunterlagen ohne Zeit-

Trerzug mitgeben, damit bei Nichtvorhandensein von Aufnahmepunkten
mindesteni zweiAP ftir das ,lokale System« entsprechend vermarkt, gesi-

chert und eingemessen werden können.

3. Hat ein ObVI oder eine andere behordliche Vermessungsstelle einen Ver-
messungsaufkag in einem Gebiet, in dem überdurchschnittlich viel Netz-
arbeiten erfordeilich sind, zubearbeiten, so hat sich das Katasteramt nach

Kenntnis des Auftrages von Amts wegen und kurzfristigeinzuschalten. Eine

nennenswerte Yerzögerung des Vermessungsanhages darf dabei nicht
eintreten. Die Netzverdichfung ist abzusprechen; gegebenenfalls erfolgt
Arbeitsteilung.

In Flurbereinigungsgebieten ist dies vielfach bereits so praktiziert worden;

ktinftig wird äs dürch einen gemeinsamen Runderlaß sogar vorgeschrie-

ben.

4. Liegen AP im Messungsgebiet vor, so ist die Liegenschaftsvermessung an

dieie anzuschließen (Anschlußzwang). Dabei ist es unerheblich, ob die AP
bereits im Gauß-Krüger-system bestimmt sind oder nicht. Verfasser ver-

tritt allerdings die Auffassun& daß nicht jede ,Mini-Vermeseung« (z.B.fur

Wohnhausanbau) einen Anschluß an vorhandene AP erfordert, und zwar

dann nicht, wenn orthogonal vermessen wird und die bisherige Aufines-
sung den jetzigen G enauigkeitsanforderungen genügt.

5. Der Anschluß der örtlichen Systeme an das Gauß-Krüger-Festpunktfeld
erfolgt durch das Katasteramt von Amts wegen später, gegelelenfalls weit
na c h-Ab s c hluß einer Liegens chaftsvermessung. D ieser Ans chluß ist zu die-

sem Zeitpunkt ftir den einzelnen Antrag.auch nicht nötig. Eine Yerzöge'
rung ftir den Anhagsteller hitt dadurch nicht ein; lediglich die Realisierung

des rKoordinatenkätastersu (im Gauß-Krüger-Landessystem) wird hinaus-

geschoben.

79



10

Niederschrift über den Grenztermin

Hier ist nicht nur der Name geändert, sondern eine Angleichung an das Ver-
walfungsverfahrensrecht vollzogen worden. Ihr Mindestinhalt ist in der
Durchftihrungsverordnung rum NVermKatG genannt. Wesentliche Ande-
rung ist, daß die anwesenden Beteiligten zwar nach wie vor aufgeftihrt werden,
aber nicht mehr zu unterschreiben brauchen; die Niederschrift unterschreibt
nach Abschluß lediglich der Beurkundende, der Leiter des Grenztermins.

Zusätzlich ist die Niederschrift zu siegeln (das ist ebenfalls neu) was nicht
zwingend im Termin selbst erfolgen muß; nachhägliches Siegeln stellt keinen
Verstoß am Urkundscharakter der Niederschrift dar. Erst mit dem abschlie-
ßend begeftigten Siegel ist die Niederschrift vollzogen.

Neu ist auch der zu protokollierende evtl. Abmarkungsverzicht (Abschnitt S)
und / oder der Rechtsbehelfuverzicht (Abschnitt s). Nicht meh r zugelassen ist
eine »nachhagliche Grenzanerkenruhg« (NVermKatG § 18, Abs.I); der neue
Vordruck ,Niederschrift über den Grenzterminu sieht dies folgerichtig nicht
mehr vor. Nicht im Grenztermin anwesenden Beteiligten wird (in jedem Falle)
die Grenzfeststellung und Abmarkung schriftlich bekanntgegeben (neues For-
mular' ,Bekanntgabe der Grenzfeststellung und der Abmarkungu). Rechtsbe-
helfsverzicht ist auch in diesem Falle möglich. Ansonsten ist auch hier eine
Widerspruchsfrist von einem Monat eingeräumt.

Der Yerzicht auf die nachtragliche Anerkennungsmöglichkeit (Nachhug zur
Abmarkungsniederschrift) wird von vielen Praktikern bedauert, insbesor,?ere
auch deshalb, weil damit vielfach auch ein Rechtsbehelßverzicht und somit
eine Beschleunigung auf einfache Weise erreicht worden wäre.

Wünschenswert ist eine Anderung des Vordrucks, nach der als neue Nr.8 eine
,Bekanntgabe an nachtaglich erscheinende Beteiligteu vorgesehen wird. Der
Rechtsbehelfsverzicht kann auf einem besonderen Bogen vorgesehen werden.

W"gfull des Vor-Vor-Verfahrens

Das mit Vermessungs- und Katastergesetz von 196-1, vorgeschriebene Vor-
Vor-Verfahren ist aufgehoben worden. Es gibt ktinftig keinen Abmarkungsbe-
scheid mehr, der erst das Vorverfahren nach derVerwalfungsgerichtsordnung
in Gangsetzte. Hier ist eine Anpassung an das allgemeine Verr,rraltungsverfah-
ren erfolgt. Ein Überblick über den bisherigen und den ktinftigen Veifahrens-
ablauf wird in Abbildung 3a und 3b gegeben.
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Bekanntgabe der Grenzfeststellung und der Abmarkung 1962-1985

Beteiligte

Verfahren
nach VermKatG

Vor-
ver-
fahren

nach
VwGO

nicht anwesend

nachhägliches
Einverständnis

Benachrichtigung

Unterschrift 2 Wochen 1 Monat

stillschweigend
Zustimmung

Antrag auf
Nachprüfung

mit Erfolg
Berichtigung

ohne Erfolg

Abmarkungsbescheid
Zustimmung

nach SzAVermKatG
durch Vermessungs- und
Katasterbehörde

1 Monat Widerspruchsfrist

Widerspruch

Widerspruchsbescheid

1 Monat Klagefrist

Abbildung 3 a
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Bekanntgabe der Grenzfiertrte[ung und derAbr{erhurg ab 1.1.19E6
nach § fg Ndc.Vermecsungr und Katartetgeeetz

nach VwVß

nach VwGO

Abbilduns 3
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Al Größte zulässige Abweichungen

Auf die Umbenennung (bisher 
"Fehlergrenzen«) 

ist bereits in 3.3 eingegangen
worden. Es handelt sich dabei um größte zulässige Abweichungen, definiert als
Vektor,bei

Koordinaten die Differenz d zwischen ,5oll* und 'lst bzw. dem größten und dem
kleinsten Wert bei Mehrfachbestimmungen

R : Rechtswert
H: Hochwert

Strecken die Differenz zwischen ,Sollu und »lstu, d. h. »gerechnetu - »g€rn€ss€o«

d:rSoll..-rlstu

Die größten zulässigen Abweichungen stellen Gre nzwerte ftir Differenzen dar;
sie geben ein Maß an Genauigkeit wieder, sind aber nicht ruverwechseln mit
mittlerem Fehler oder Standardabweichung wo Ungenauigkeitsmaße (t)
genannt werden. Hingewiesen wird auf die Literafurstelle 7.

Die bisherigen Fehlergrenzen sind rumTeil übernommen, in einzelnen Berei-
chen verschärft bzw. geshafft oder völlig neu aufgenommen worden.

Unterschieden wird bei den größten zulässigen Abweichungen folgenderma-
ßent

ftir Vermessungsgeräte Abbildung 4a und 4b
ftir Verrnessungsverfahren Abbildung 4a und 4b

- mechanische Längenmessung Abbildung 4a und 4b
- elekhooptische Längenmessung Abbildung 4a und 4b

P-olarverfahren Abbildunä 4a und 4b

- Orthogonalverfahren abbildung 4a und 4b
- Photogrammetrie ebbildung 4a und 4b

ftir Grenzermittlung Abbildung 4c und 4d
ftir Flächenberechnung Abbildung 4e und 4f

Meßwerte

Bei den Meßwerten (Richtungen, Winkel Shecken) werden - ftir polare Ele-
mente erstmals - Korrektionen(Abhilfe oder Berücksichtigung) genannt, die bei
der Aufbereifung der Meßwerte verbindlich anzubringen sind, und Formeln
fur Reduktionen angegeben, nach denen zu rechnen ist (siehe Abbildung 5).

Beide Bereiche sind aus dem Festpunktfelderlaß, Teil III Lagefestpunktfeld -
Aufnahmene tz, u AP-Erlaßu, übernommen.
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Genauigkeit der Vermessung

Abweichungen sind
ffiaten

ffind Istwerten sowie bei Mehrfachbestimmungen
zwischen größtem und kleinstem Wert nach

d : @ mit A R : Rsor-Rr,,i AH : Hsor-H,,,
bzw. A R:Rr-Rn, AH: Hr-Hk

bei Shecken
ffitt.und[stwertensowiezwischengerechnetenund
gemessenen Strecken nach
d : Shro,,- Sh,,, bzw.d : Shs", - Shg"*

zu ermitteln.

Die größten zulässigen Abweichungen behagen:

Anschluß an Lagefestpunkte

Polaruerfahren dr:0,02 m

Orthogonaloerfahren d, : 0,04 m

Photogrammetrie dr:0,02m

Neu bestimmte Grenz- ürd Gebäudepunkte

Für mehrfach bestimmte Koordinaten in allen Verfahren (polar, ortho-
gonal, photogrammehisch): d" : 0,04 m

Beim Orthogonalverfahren sind
rechte Winkel
eingefluchtete Linienpunkte,
Ordinaten und

^Abszissenmaße
mit einer Genauigkeit 1 O,O2m zubestimmen.

Abb,4a
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Vermessungsgeräte

Genauigkeit

Bei Liegenschaftsvermessungen sind Vermessungsgeräte einzusetzerL
die nachstehende Forderungen erfüllen müssen.

Theodolit

neu Die Auflösungsgenauigkeit am Horizontalkreis (Interpolator) muß
mindestens 2mgon oder die Schätzgenauigkeit lmgon behagen.

Bei Theodoliten mitnur einer Teilkreisablesestelle soll derEinfluß nicht
erfaßter Alhidaden- und Teilkreisexentrizitäten (zykl. Abweichungen)
( Q01m sein

Elekhooptisches Distanzmeßserät (EDM)

neu UnterBerücksichtigungderEichungskorrektionen§ullpunkts-und
Maßstabskorrektion) dürfen die Absolutbehäge der restlichen Abwei-
chungen nicht größer als O01m sein.

Meßband

über- Die Länge der Meßbander darf bei 20" C höchstens um
nommen a - (1,0*n'0;1)mm vom Sollmaß abweichen.

(n - Länge des Meßbandes in m)

Photogrammetrische Geräte

neu. Es sind einwandfrei justierte Stereoauswertegeräte zu verwenden. Die
Standardabweichung der Koordinaten aus Monogittermessungen darf
O,OO3 mm nicht überschreifen .

Abb. ab
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Größte zuläissige Abweichung ftir die Grenzerurittlung

I
I

I

I

!i -->
lml

I
I
I

;,i ':;. .r'

I

I

1.,

über-
nommen

' jl : .

Größte zulässige Abweichungen sind bei

Kontrolliertet V€[ficleunß$] vor
Inkrafttreten dieses Erltsüör

Dr - QOS *O,OOO3' s*O00 5ß
s !3 Sheckenlänge in m

Abb.4c
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Alteren Vermessungen (Verkopplungen, SeparationerL Grundsteuer-
verrnessungen oldenburgische Landesaufnahme u. ä.)

über- Mit gemessener Maßen:
nommen

Vermessung
bei

Voraussetzungen D3

lmI

T 2 3

abgemarkten Grenzen günstig
ungünstig

0,002' s*0,3
0,003 ' s*0,4

nicht abgemarkten
Grenzen

günstig
ungünstig

O,OO2' s*1,0
0,003 's*15

über-
nommen

S

bis
als abgemarkt dargestellte
Grenzen

als nicht abgemarkt
dargestellte Grenzen

m
Dn

lml
Dn

lml

50
100
200
300

50
100
200
300

50
100
200
300

0,8
1,rO
-1,13

1,6

LO
1,2

L,4
'1,,6

'L14

'Lr5

1'rT

r,9

1000

I

2000

I

3000

I

I

'1,,2

r,4
1,7
2,0

1,4
1,6
'1,,8

2,4

'1,,7

'l'r8

2,O

2,2

Für andere Maßstäbe können die Werte des nächstkleineren Maßstabes

ohne Zwischenberechnung angenommen werden. Bei ungünstigen
Voraussetzungen (2.B. Gelandeschwierigkeiten, Verwendung von
abgeleiteten Karten statt der nach der Urvermessung kartierten Karte)
können die Werte bis zu25 v.H. erweitert werden.

Abb. td

Nach graphisclr entnommenen Maßen:
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Größte zalässige Abweichung bei der Flächenberechnung

bisher nach FE II:
uu"gry99tn

tn
F
tn
tn

Spalte A:

Spalte B:

Spalte C:

Spalte D:

Spalte E:

DF:0,0003 F+0,2

DF:0,0003 F+0,3

DF:0,0003F+0,4
DF:0,0003 F+0,6

DF:0,0003 F+I,2

Ab-
wei-
chung

DF

A B C D E

Ab-
wei-
chung

DF

F

unter
günstig-
sten Vor-
aussetz-
unSen

F

FK 5OO

K 500
FK 1000 FK 2000

K 1000
K 2000

7

2
3

4
5

6
7

I
9

6
25

100
2'1,0

380

3

10
45

100
770

2

6
25
55

100

0
3

10
25
45

0
7

3

6
10

1

2
3

4
5

6
7

I
9

580
830

11 10
14 30
1,7 gO

270
380
520
680
850

150
220
300
390
490

70
100
740
180
220

1,5

25
35
45
55

Abb,4e
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übernommen

neu, nach WliegVerm:

Genauigkeit, größte zulässige Abweichungen

Die Ergebnisse müssen die in Tafel 1 Spalten 1 bis g angegebenen größten
zulässigen Abweichungen einhalten.

Größte zulässige Abweichungen (DF) zwischen zwei Flächenberechnungen

nach Koordinaten im Lagestatus 1OO oder in einem örtlichen System, die nach
den Erfordernissen dieses Erlasses errnittelt worden sind:

neu @ Tafel I Spalte 1

nachVermessungszahlen, die vor dern Inkraftheten dieses Erlasses ermittelt
worden sind oder nach Koordinaten im Lagestatus 200:

DF:o,ooo3 . F+ 0,2 .F
nach der Liegenschaftskarte:

DF:o,OOO3 ' F+'].,2 'tfl

Tafel L Spalte 2

Tafel 1 Spalte 3
übernommen

Ab-
wei-
chung

DF

T 2 3

Ab-
wei-
chung

DF
\

Koordinaten

(3.1)

Vermessungs-
zahlen

(3.2)

Liegenschafts-
karte

(3.3)

m' m' m' m' m'

1,

2

3

4

5

6

7

I
9

6

25

100

225

400

6

25

100

2'l,o

380

0
't

3

6

10

T

2

3

4

5

6

7

I
9

625

900
'1,225

'1,600

2025

580

830

1110
-1,430

'1,790

ß
25

35

45

55

Abb, +f
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Neu ist die Vorgabe, daß Meßwerte in mittlerer Geländehöhe nachzuweisen sind,
und nicht mit der Normal-Nul/-(NN) -Reduktion und der GaulS-Krüger-Projekhons-
verzerrung zu versehen sind. Diese werden erst bei der Koordinatenb erechnung

angebracht (siehe Abbildung 5).

Der Begriff ,Reind aten" , wie er im Festpunktfelderlaß - Teil 3 : ,AP-Erlaßu
benutzt wird, ist in der WliegVerm nicht verwendet worden. Eine Überarbei-
fu.g des ,AP-Erlassesu ist vorgesehen.

Flächenberechnung

Die gleiche Vorgabe (Nachweis in mittlerer Gelandehöhe) gilt ftir die Flächenbe-
rechnung. Die Flächenangabe im Liegenschaftskataster berücksichtigt somit
ktinftig ebenfalls nicht die NN-Reduktion und die Gauß-Krüger-Projektions-
verzerrun& siehe Abbildung 6.

Bisher waren die meisten Flächenberechnungsprogramme darauf abge-
stimmt; die Programme sind nunmehr umzustellen.

Bedeufu.g ftir die Praxis hat diese Entscheidung jedoch nicht oder kaum. Da in
Niedersachsen die Höhe über NN überwiegend gering ist und die Projektions-
verzenung ein entgegengesetztes Yorzeichen zur NN-Reduktion besitzt,
heben sich die Einflüsse nahezu auf. Der Einfluß ist bei den meisten Liegen-
schaftsvermessungen kleiner als 1m2 und somit vernachlässigbar.

Deshalb gelten bisherige Flächen als nach den ietzigen Bestimmungen ermit-
telt. Eine Neuberechnung der Gesamtzahlder Flurstücke in Niedersachsen ist
somit nicht notwendig.

Im übrigen wurde die neue Bezugsebene rmittlere Gelandehöheu ftir die Meß-
werte und die plachenberechnung aus Zweckmäßigkeitsgründen eingefi.ihrt:
Sie erlaubt das direkte (horizontale) Absetzen der nachgewiesenen Meßwerte
und Flächen; ansonsten wäre eine Rückrechnung von der GK-Ebene aufNN
und mittlere Geländehöhe notwendig was sehr umständlich wäre.

Darüber hinaus spielte bei dieser Anderung die Benutzung des Liegenschafts-
katasters eine Rolle. Einsichtberechtigte haben Anspruch auf Daten aus dem
Liegenschaftskataster, und zwar auf Daten, die »vor Ortu anwendbar sind.

Auswertung von Liegenschaftsvermessungen

Die Auswertung von Liegenschaftsvermessungen - nicht zuverwechseln mit
der Übernahme, die gru ndsätzlich von den Katasterämtern durchgeftihrt wird
(nur sie fuhren das Liegenschaftskataster) - geschieht heutzutage nahezu aus-
schließlich über EDV-Programme.
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Aufbereitung der Meßwerte

Korrektionen
Richtungen, Winkel

o Zielachsenfehler

o Kippachsenneigung

o Höhenindexfehler

Strecken

Bei elekhooptischer Distanzmessung:

o Meteorologische Korrektion

o Nullpunktskorrektion

o MalSstabskorrektion

Bei der Sheckenmessung
mit einem Meßband:

o Bandkorrektion
(Eich- und Temperaturkorrektion)

Reduktionen Richtungen

o Reduktion der Horizontalrichtungen
auf die Nullrichtung

Strecken

Neigungsreduktion

Durchhangreduktion

Reduktionen zur Koordinatenberechnung im Gauß-Krüger-
Meridianstreifensystem o NN-R, duktion

o MalSstabs-Reduktion

o Lineare Projektionsoerzerrung

im Gaufi-Krüger-System

Abh.5
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FIächenberechnung

Reduktion auf NN

Fläche in
mittlerer

Gelandehöhe

G K-Proj ekti onsverzerrung

Gauß-Krüger
Abbildungs-

Ebene

.r-- f{' --r<- 100 krn I

Fläche wird grölher

Abstand oam Meridian

R':100 km

t
\
\\r
\

Fläche wird kleiner

Höhe über Normal-Null
, , , abhängig

oon,..

Maximale Flächendifferenzen, 2 Beispiele in N iedersachsen

h: S00 m ü. NN Fläche

- 0,2m2

- 2,4m2
1000 m2

tha
*O3m2
* 2,5 m2

Einflüsse gleichen sich in etwa aus!

In den meisten Fällen kleiner als 1tu2 - Deshalb unerheblichl

Abb,6
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Zustäindigkeiten im Liegenschaftskataster

Aufgabe

V;;;;
unterlagen

Vermessung

Auswerfung

Um hier auch inZukunft eine Doppelarbeit von vornherein auszuschalten und
die Richtigkeit der Formeln und des Rechenganges garantieren zu können, ist
es erforderlich, daß alle Aufgabenhäger nach einheitlichenVerfahren arbeiten.
Daher ist nach Erörterung mitVerketern der ObVI eine Formelsammlung und
ein sogenannter Testdatensatz beim Landesverwalfungsamt, Abteilung B 3,

erarbeitet wordery der die verschiedenen in Benutzung befindlichen Pro-
gramme auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit abprüft.

Kommen bei diesen exhemen Testdaten die richtigen Ergebnisse heraus, kann
von der Richtigkeit des Programms ausgegangen werden. Dann ist eine Prüf-
berechnung oäer erneute Berechnung auf der Landesanlage (Mehrzweckre-
chenzentren) überflüssig.

Eustäindigkeiten, Mitwirkung, B eteiligung

Auch wenn sich bei der Führung des Liegenschaftskatasters, der Mitwirkung
nach NVermKatG und der Beteiligung nach Verwalfungsvorschriften der
ObVI und der anderen behördlichen Vermessungsstellen durch die \A/Lieg-
Verm prinzipiell nichts ändert, soll an dieser Stelle noch einmal auf dieZustän-
digkeiten und Möglichkeiten hlngewiesen werden (Abbildung 7).

I

I

_t

r
I

L

Abb,7

15

zuständig

Katasterämter

r-_--t
ü'5tYEr

Alter...

...Grenznachweis

..Gebäudenachweis

Veränderung

Neuer...

...Grenznachweis

..Gebäudenachweis
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Nach der Berufsordnung der ObVI (BO) und dem in diesem Punkt in der Aus-
sage unveränderten Vermessungs- und Katastergesetz sind unverändert klare
Zu s t änd i gk e it e n v or gegeb en :

§r (altes Vermessungs-Gesetz): rDas Land hat die Aufgabe,... das Liegen-
schaftskataster einzurichten, fortzuführen und die dazu erforderlichen Ver-
messungen durchzuftihrenu.
§ 1 (neues Vermessungs-Ges etz) sagt das Gleiche aus:
,... die Führung des Liegenschaftskatasters mit den dazu erforderlichen Ver-
messungen obliegen den Vermessungs- und Katasterbehörden des Landesu.

An dieser Aufgabe wirken ObVI unverändert mit (§z BO bzw. §l Nverm-
KatG).

Die Berufsordnun gpräzisiert dazuin § 2 Abs.1 u. a.: ,Der ObVI ist befugt, Ver-
messungen auszufihren und auszuwertenu.
Das entspricht der gesetzlichen Mitwirkung, Sie gilt bei bestimmten Vorausset-
zungen auch ftir andere behordliche Vermessungsstellen im eigenen Auf-
gabenbereich und umfaßt Vermessung und Auswerfung. Anteilsmäßig hat sie
in den letzten |ahren von rund 'ln aufrund '1, zugenommen; sie steigt weiter an.

Darüber hinaus gibt es noch die Beteiligung, beruhend auf dem Erlaß vom
10.9.1976 (Nds. MBl. 5.7765) der unkorrekterweise ebenfalls das Wort rMit-
wirkungu benutzt hat. Gemeint ist eine andere Art der Mitwirkung, ktinftig
,Beteiligungu genann t.Zieldieser Beteiligung ist es, die Arbeiten zu beschleuni-
gen. Mitgearbeitet wird dabei an den Vermessungsrissen, an der Fortftihrung
der Liegenschaftskarten und der Vorbereitung der Fortftihrungsmitteilungen
und der Abschreibungsunterlagen.

Diese Regelung der Beteiligung ist in der Zeit der Hochkonjunktur zuRecht
geschaffen worden - manche Vermessung ist dadurch erheblich beschleunigt
worden. Die Hochkunjunktur ist jedoch vorbei, und die Vorhalfung und Ver-
arbeitung von Daten im Katasteramt haben sich teilweise erheblich geändert:

Bestandsblatter gibt es nicht mehr - kopieren ist nicht mehr möglich. Ein
Abrufen am Bildschirm und ein Print sind erforderlich.
Der Vermessungsriß enthält immer weniger Meßdaten, vielfach nur Punkt-
nummern. Messungselemente liegen auf elekhonischen Datenhägern vor,
teilweise ausschließlich als Koordinaten in der Punktdatei. Die Führungdes
Vermessungsrisses sieht daher erheblich anders aus als früher.
Liegenschaftskarten werden aus Qualitätsgründen z.T.»negativu geftihrt.
Hier ist beim Katasteramt und bei den ObVI die Probekartierung zwischen-

. geschaltet.
Fortftihrungsmitteilungen und Abschreibungsunterlagen entstehen
maschinell so daß auch hier eine Mitarbeit des ObVI nicht mehr möglich
und auch nicht mehr nötig ist.

AII dies hat bereits bei den Katasterämtern dazu geftihrt, daß die Beteiligung
des ObVI bei der Unterlagenherstellung und bei der Vorbereifung der über-
nahme zurückgegangen ist. Zulässig - im Rahmen des Möglichen - ist die
Beteiligung unverändert, auch wenn sie in der ,WliegVermu selbst nicht mehr
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angesprochen wird. Die Grundlage der Beteiligung war der Rd.Erl. v. 10. 9.197 6

Craft. S.t76s). Dieser Erlaß ist zwar mit Inkrafttreten der WliegVerm auf-

gehoben wordery inhaltlich aber im Einftihrungserlaß vom 22.1L.1985

(Nds. MBl. 5.1063) enthalten.

t6 PräfungderVeruressungsschriften

Bei der Prüfung hat in den letzten fahren bereits eine merkliche verlagerung
der Kompetenän shttgefunden. Ein Katasteramt prüft nicht mehr rjedezahl,
die eingereicht wird-. Dieser Weg ist konsequent vollendet worden.

Künftig sieht es folgendermaßen aus:

DieVermessungsschriftenwerden durchgreifend ausschließlichvon derVermes-

sungsstelle geprüft, die sie erstellt hat. Das sind das Katasteramt, die ObVI und

die anderen behordlichen Vermessungsstellen.

Diese prüfrn vor allem, ob
a) Grenzfeststellung und Abmarkung ordnunpgemäß,
b) Vermessung hinreichend genau und zuverlässig
c) Koordinaten und Flächen richtig berechnet und
d) Kartierungen fehlerfrei sind.

Die Richtigkeitsbescheinigungist anzubringen auf der 'Niederschriftüber 
den

Grenzterriin. oder bei Gäbaudevermessungen auf dem,Fortftihrungsriß..

Bei eingereichtenVermessungsschriften(vonübVl oder anderen behördlichen Ver-

messu-ngsstelleru bisher "beigebrachte 
Vermessungsschriften genannt) prüft

das Katasteramt, ob
a) die Vermessungsschriften vollständig sind,

b) die Richtigkeit (a) bis (d) bestätigt ist,

c) neue Flurstücke richtig bezeichnet sind
d) Punkte richtig numeriert sind und
e) gegebene.rfalls Auflagen ftir den Anschluß an das Lagefestpunktftld erfiillt

sind.

Darüber hinaus werden eingereichte Vermessungsschriften lediglich auf

offensichtliche Unrichtigkeiten durchgesehen. Hier liegt ein entscheidender

schritt weg von überflüisiger Doppelarbeit hin zur Kompetenzüberhagung

und Veranln ortungsverlagärung. Ein Ausführender träigt letztendlich die Ver-

antworfung ftir dai was er erarbeitet hat und haftet auch daftir.

Daß in derWliegVerm nicht mehrvorgeschriebenwir4 werbei einem Kata-

steramt welche Prifung vornimm! liegt an der eingeschlagenen neuen Gliede-

rung derVerwalfungsiorschriften. Diese innerdienstliche Organisationsfrage

wirä Gegenstand eines Organisationserlasses werden; übergangsweise ist die

bisherigä Regelung in den Einftihrungserlaß übernommen worden.
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t7 Haftung

Neu im Widerspruchsverfahren bei Liegenschafuvermessungen ist, daß der
Stelle widersprochen wird die die Liegenschaftsvermessung ausgeftih* hat.
Das kann sein ein ObVI, ein Stadfuermessungsam! ein Amtftir Agrarstrukfur
oder ein Wasser- und Schiffahrtsamt. Diese Stellen sind gegebenenfalls auch
beklagte Stellen, sofern ein Widerspruchsbescheid vor ein Verwalfungsgericht
(Klage) geht. Widerspruchsbehörde ist unverändert die Bezirksregierung.

Bei der Haftung ist die Zustäindigkeit anders geregelb das liegt an dem gelten-
den Haftungsrecht Das Land Niedersachsen ftihrt das Liegenschaftskataster
und haftet infolgedessen auch ftir evtl. Fehler im Liegenschaftskataster. Selbst
wenn ein Fehler durch einen ObVI oder eine andere behördliche Vermes-
sungsstelle in das Liegenschaftskataster (durch übernahme) gelangt ist, haftet
daftir zunächst das Land. Es prüft jedoch anschließend, wei denlehler ver-
ursacht hat und nimmtgegebenenfalls Rückgriff. Dies kannbeieinem Bedien-
steten des Katasteramtes ebenso geschehen wie bei einem ObVI oder einer
anderen behördlichen Vermessungsstelle.

Diese Regelung daß das Land zunächst ftir Folgeschäden eines ObVI auf-
kommt, widerspricht nicht der Berußordnung der ObVI, worin es in s 8 heißt,
daß das Land nicht anstelle des ObVI haftet. Gemeint sind hier z. B. Sach- und
Personenschäden im Außendienst, ftir die der ObVI unverändert haftet
(Pfl ichtversicherung).

18 Zusamnrenfassung

Zusammengefaßt kann zu der neuen Verwaltungsvordchrift zu Liegenschafts-
vermessungen »WliegVerm*, die zum 1.1.1986 in Kraftgetreten ist, folgendes
gesagt werden:

L. Die Vorschrift folgt dem gesetzlichen Rahmen des Niedersächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetzes, der Durchführungsverordnung zum
NVermKatG und des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Sie bringt teilweise
Vereinfachungen, teilweise aber auch Erschwernisse; Bewäihrtis ist über-
nommen worden.

2. Die Vorschrift ist kürzet sie regelt nur das Wesentliche. Sie setzt hohen
Sachverstand voraus.

3. Die Verwalfungsvorschrift gliedert sich in Erlaß, Anlagen (12) und
Anhang(12). Eingeftihrt ist sie durch den sogenannten Einflihrungserlaß
vom 22.7L.1985, der auch übergangsregelungen vorschreibt.

4. Die Vorschrift ist der neuen Technik angepaßf insbesondere ist das polar-
verfahren geregelt worden.
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5. Die Genauigkeitsanforderungen sind teilweise übernomm enbzw. erhoht
worden; zumTeil sind sie neu. Die Vorschrift baut auf dem ,AP-Erlaßu von
1983 auf.

6. Die Formulare (Vordrucke) ftir Liegenschaftsvermessungen sind an die
neuen Bestimmungen angepaßt worden.

7. Es ist versucht worden, erkannte bisherige Regelungsschwachstellen zu
beheben. Ob dies gelungen ist, wird die Zukunft zeigen.
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I Einleitung

Damit das Liegenschaftskataster den Aufhag erftillen kanrl sämtliche Liegen-
schaften aktuell nachzuweisen und als Planungsunterlage ftir Verwalfung
Wirtschaft und private Vorhaben zu dienery ist insbesondere die Akfualität des
Gebäudebestandes wichtig.

Dazu hat das am L.1,.1986 in Kraft gehetene Niedersächsische Vermessungs-
und Katastergesetz (NVermKatG) vom 2. 7.L985 für Gebaude- und Gebäude-
vermessungen Veränderungen und eindeutigere Zuordnungen gebracht
Danach ist der Gebäudenachweis Bestandteil des Liegenschaftskatasters, und
Gebäudevermessungen sind Liegenschaftsvermessungen im Sinne des
NVermKatG.

Wegen des Doppelcharakters der Gebäudevermessungen als Liegenschafts-
vermessung und gleichzeitiger topographischer Erfassung war diese klare
Zuordnung notwendig. Nach dem NVermKatG ist die Gebäudevermessung
dem öffentlichen Vermessungswesen zuzurechnen. Erst in zweiter Linie die-
nen diese Vermessungen ftir andere Pläne und topographische Karten als
topographischer Nachweis.

2 Begriffsdefinitionen

2.1 NVermKatG

Das NVermKatG definiert in Teil3 - Liegenschaftskataster -:

§11Zweck und Inhalt
»...Liegenschaften sind Flurstücke und Gebäude ..,< '

Satz 3 dieses Paragraphen enthält ftir das Flurstück die Legaldefinition als
begrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer
besonderen Bezeichnung geftih* wird.
Für den Gebaudebegriff im Sinne des Liegenschaftskatasters fehlt eine ver-
gleichbare Legaldefinition im Gesetz.

§12 Führung
Liegenschaften sind auf der Grundlage des Lagefestpunktfeldes zu vernessen
(Li e g en s ch a ft so erme s s un ge n ).
Liegenschaften sind im Liegenschaftsbuch und in der Liegenschaftskarte
nachzuweisen.

§ 14 Pflichten der Eigenttimer
Eigentümer v on Grundstücken und Gebäuden ... sind o erpflichtet,

- notwendige Angaben zu macherL

- Vermessungs- und Katasterbehörden äber Verönderungen zu untenichten,

- Vermessung und Übernahme ins Liegenschaftskataster auf ihre Kosten zu
veranlassery
»Ersatzp ornahme< ist L Monat nach Aufforderung möglich.
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2,2

2,3

Gebäude

Gebäude gehören armobligatorischen Inhalt des Liegenschaftskatasters und
sind im Liegenschaftsbrrch und in der Liegenschaftskarte nachzuweisen.

Eine Definition z;rm Begriff des ,Gebäudes im Sinne des Liegenschaftskata-
stersu enthalten die amtlicheBegründungzu § llNVermKatG und derRunder-
laß des MI vom 12. Oktober 1984 - 57 - 23412 -.Danach ist ein Gebaude eine

bauliche Anlage
mit Wohn-, Aufenthalts- oder Nutzungsräumen,
die ausreichend beständig
standfest,
räumlich fest umschlossen,
mit dem Erdboden durch Fundament fest verbunden,
selbständig benutzbar ist und
den Zutritt von Menschen gestattet.

Der Gebäudebegriff gilt auch ftir unterirdische Anlagen, wenn die entspre-

chenden Merkmale gegeben sind.

Die in der amtlichen Begründung und im oben genannten Runderlaß enthalte-
nen Definitionskriterien sind nur ftir das Verwaltungshandeln bindend.

Der Begriff des Gebäudes im Liegenschaftskataster richtet sich vor allem nach
den Definitionskriterien des bürgerlichen Rechts; er ist nicht voll identisch mit
dem im Bauordnungsrecht (§ z NBauO). Der Unterschied besteht darin, daß
im Liegenschaftskataster ein Gebaude räumlich fest umschlossen sein ntuß wäh-
rend nach dem Kommentar zu § 2 Abs.3 NBauO ftir ein Gebäude Umfas-
sungswände nicht erforderlich sind. Für ein Gebaude nach NBauO genügt es,

wenn das Dach nur auf Stützen ruht; Gebaude ist demnach also auch eine

Bahnsteigüberdachung ein Tankstellendach, ein überdeckter Autoabstell-
platz, nicht aber eine Pergola.

S onstige b auliche Anlagen

Der im Niedersächsischen Bauordnungsrecht normierte, umfassende Begriff
der ,baulichen Anlageu ist im Liegenschaftskataster nicht eingeftihrt worden.

Die sonstigen baulichen Anlagen
Silos, Güllebehälter,
WellblechgaraBeo
Gewächshäuser und Gartenlauben ohne festes Fundament,
Telefonzellen,
Schutzhütten,
Fahrgasfunterstände ,

B ahnsteigüb erda chungen,
Tankstellendächer,
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2,4

üb erde ckte Autoab stellplätze,
Car-Ports
sind somit in der Regel keine Gebäude im Sinne des Liegenschaftskatasters. Sie
gehören nich t zum obligatorischen Inhalt des Liegenschaftskatasters. Nach
dem Flurkartenerlaß können diese weiteren Angaben als topographischer
Nachweis dargestellt werden.

In der täglichen Vermessungsarbeit entsteht örtlich oft das Problem der
Einordnung des Objektes als sonstige bauliche Anlage oder als Gebäude im
Sinne des Liegenschaftskatasters. Die Übergangsbereiche sind hier fließend
und können im Ein zelfall nur nach sachverständigem Ermessen entschieden
werden.

Meiner Meinung nach erftillt z.B.ein Car-Port mit zweimassiven Seitenwän-
den (Holz / Stein) in der Regel noch nicht das Gebäudekriterium »räumlich fest
umschlossenu. Ebenfalls ist z.B.auch bei großen Futtersilos, Güllebehältern das
notwendige Kriterium ,den Zutritt von Menschen gestattetu überwiegend
nicht erftillt; ein erwachsener Mensch müßte aufrecht hineingehen können.
Diese Gegenstände sind somit in der Regel als ,Topographieu zu erfassen.

G eb äud eo erm e s s ung s p fli cht

Nach § 14 NVermKatG sind die ieweiligenEigentümer und Erbbauberechtigten
verpflichtet, neu errichtete oder veränderte Gebäude vermessen zu lassen.
Nach der amtlichen Begründung stellt § 14 Abs.2 NVermKatG auf den Zeit-
punkt der Vermessung ab und begründet die Verpflichfung ftir den jeweiligen
Eigentümer oder Erbbauberechtigten. Die Verpflichtung wirkt wie eine öffent-
liche Last realbezogen. Die Regelung im Vermessungs- und Katastergesetz
von lgllbegründete die Verpflichtung ftir den Eigentümer zttmZeitpunkt der
Veränderung. Das hat wegen der Kostenpflicht dann ar Schwierigkeiten
geftihrt, wenn zwischen Verärtderung und Vermessung der Eigenhimer
gewechselt hat.

Die Gebäudevermessungspflicht entsteht bei einem neu errichteten Gebäude,
wenn die Definition rGebäude im Sinne des NVermKatGu erftilltist(d. h., wenn
das Bauwerk mit fest umschlossenen ... Räumen vorhanden ist). Praktisch
jedoch sollte erst die Fertigstellung abgewartet werden, weil sich die äußere
Form des Gebäudes durch nachträgliche bauliche Maßnahmen(2.B. Verblen-
dungen) nach dem Rohbau oft noch nachhaglich verändert. Darum sollten
Gebäude ,im Bauu nur in Ausnahmefällen vermessen werden; hier ist im Fort-
ftihrungsriß im Gebäude der Hinweis ,Rohbauu einzutragen.

Sonstige bauliche Anlagen unterliegen nicht der allgemeinen Vermessungs-
pflicht. Sie sind nur dann zu erfassen, wenn sie

von Amts wegen als obligatorischer Inhalt des Liegenschaftskatasters
nachzuweisen (z.B.Grenzmauern, Hochspannungsmasten) oder
auf Anhag und Kosten des Anhagstellers ftir and ere Zwecke (z.B.frir Pla-
nungsunterlage, Lageplan) darzustellen sind.

Sie sind in der Regel mit dm-Genauigkeit zu erfassen.

102



4,L

Geringftigige Formveränderungen durch Verklinkerungery Verkleidungen,
Wärmedämmungen usw. an Gebäuden, die im Liegenschaftskataster nachge-

wiesen sind, sollten meiner Meinung nach erst dann als vermessungspflichtige
Veränderung im Sinne des Gesetzes angesehen werden - und entsprechend
verfahrens- ünd kostenmäßig behandelt werden -, wenn durch sie die Darstel-
lung in der Liegenschaftskarte verändert wird. Die Veränderungen, die sich in
der Karte nicht auswirkerr, sind im Sinne einer Verbesserung des Vermes-
sungszahlenwerkes von Amts wegen zuerfassen. Entsprechend sollte auch bei
im Rohbau vermessenen Gebäuden verfahren werden, denn eine zweite
kostenpflichtige Vermessung wird vom Bürger in der Regel nicht akzeptiert
werden.

Befugnis

ZuLiegenschaftsvermessungen sind nach § lNvermKatG Vermessungs- und
Katasterbehörden, Offentlich bestellte Vermessungsingenieure und - unter
bestimmten Voraussetzungen andere behordliche Vermessungsstellen

befugt.

Somit können auch nur diese ,Befugtenu Gebäudevermessungen ausftihren;
dies ist einleuchtend, weil hierbei in der Regel immer auch eine Aussage zuder
Beziehung des Gebäudes zu Flurstücksgrenzen - d. h. mittelbar über die Lage

der Flurstücksgre nze selbst - getroffen wird.

Welcher Personenkreis einer befugten Stelle Gebäudevermessungen ausftih-
ren darf,wird sich aus einem besonderen Erlaß rBefugnis zur Vermessung von
Liegenschaften« ergeben.

Verwaltungsverfahren

Gebäudevermessungen und die Übernahme von Gebäuden in das Liegen-

schaftskataster sind verfahrensrechtlich nach den allgemeinen Vorschriften
d e s Verwa ltu ngs verfa h re ns ge s e tzes aus zufüh re n.

Danach ergibt sich die Gliederung in
Antrag,
S a chverhaltsermittlung,
Verwaltungsakt und
Bekanntgabe des Verwaltungsakts.

Antrag

Das Verwaltungsverfahren beginnt
mit dem Antrag des Eigentümers oder
von Amts wegen als ,Ers atzvornahme((, soweit der Eigentümer nichf inner-
halb eines Monats nach Aufforderung einen Anhag stellt.
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4,2 Sachoerhaltsermittlung

Die Sachverhaltsermittlung besteht aus der Erstellung der Vermessungsunter-
lagen, der Grenzermittlung und der Erfassung des Gebäudes.

Um das Gebaude als Liegenschaft im Sinne des § ll NVermKatG erfassen zu
können, ist bei der örtlichen Vermessung in der Regel die dem Gebäude am
nächsten liegende Flurstücksgrenze zu ermitteln und das Gebäude d,arauf zu
beziehen. Darüber hinaus sind weitere Daten der Liegenschaft rGebäude" zu
erfassen (2.B. Nutzung Bauart, Haus-Nr.).

Zur Grenzermittlung wird die im Liegenschaftskataster nachgewiesene Flur-
stücksgrenze in die Ortlichkeit überkagen und mit dem örtlichen Grenzver-
lauf (Grenzmarken) verglichen. Hierbei sind die Regelungen der WliegVerm
zu beachten.

Die Ermittlung der Flurstücksgrenze hat nicht das Ziel einer Grenzfeststellung
(Verwalfungsakt). Die Gebäudevermessung ist die Vorbereifung des Verwal-
fu ngsaktes,Übernahme.. Soweit das Gebäude von einem Offentlich bestellten
Vermessungsingenieur oder einer anderen behördlichen Vermessungsstelle
vermbssen wird, handelt es sich auch hier nur um vorbereitende Arbeiten.

Es entfallen die im Grenzfeststellungs- und Abmarkungsverfahren stattfin-
dende

- Anhörung (§zg Verwalfungsverfahrensgesetz) und der
- Grenztermin (§17 NVermKatG) und damit auch die Niederschrift.

4,3

4,4

Verwaltungsakt

Bei der Gebäudevermessung wird im
durch die übernahme des Gebäudes
Zuständig hierfrir ist das Katasteramt.

allgemeinen ein Verwaltungsakt nur
in das Liegenschaftskataste r gesetzt.

B ek anntgab e de s V erw altungs akt s

Ein Verwaltungsakt ist nach § 41 Verwalfungsverfahrensgesetz denBehoffe-
nen bekanntzugeben.

Die Bekanntgabe findet in jedem Fall durch das Katasteramt statt - auch bei
den eingereichten Gebäudevermessungen -. D azuwird die Fortftihrungsmit-
teilung mit einem Auszug aus der fortgeftihrten Liegenschaftskarte (mit
Rechtsbehelfsbelehrr.d kostenlos dem Eigentümer übersandt (Kosten sind in
übernahmegebühr enthalten).
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5,1.

Verwaltungsvorschrift en

WLiegVerm

Die Verwaltungsvorschriften zu Liegenschaftsvermessungen (WliegVerm)
enthalten für Gebäudevermessungen folgende besondere Regelungen'

-1..1.7 Begriff
Liegenschaftsvermessungen sind Vermessungen zur ...
c) Erfassung von Gebäuden (Gebäudevermessungen) ...

4.2 Gebäudevermessung

4.2.1 Durch eine Gebäudevermessung sind die Lage eines Gebäudes zu den

Flurstücksgrettzen, der Grundriß, die Nutzung und andere zum
Gebäude nachzuweisende Angab en zu erfassen.

4.2.2 Der Gebäudegrundriß wird in der Regel durch die Außenwände im
Erdgeschoß (aufsteigendes Mauerwerk) gebildet.

4.2.3 Gebäudeteile (2.8. Sockel, Gesimse) und Unregelmäßigkeiten der
Außenwände unter 4 cm sind nur bei einer Gren zbebauung zuefiassen.

4.3 Anschluß an Lagefestpunkte

4.3.3 Die Einrichfu.g von Lagefestpunkten kann zurückgestellt werden,
... z.B. bei der Vermessung einzelner Gebäude.

6.2.6 Sonderung

;L.;,H'*:"i:,%-rlJ;ä',:'ä:ffi ,1'f i§,'rt:#,?'.1T*lT:trich

9.2 Topographie, bauliche Anlagen
Topographische Gegenstände und bauliche Anlagen die keine

Gebäude sind, sind bei Liegenschaftsvermessungen zu erfassen, wenn
sie im Liegenschaftskataster nachzuweisen sind. Sie sind in der Regel

mit dm-Genauigkeit zu erfassen.

77.3 Fortführungsriß
Der Fortftihrungsriß weist vor allem nach ...

- die Vermessungszahlen ... ztJr Gebäudevermessung.

Beim Polarverfahren werden in der Liste znm Fortftihrungsriß die

G:enzabstände neu vermessener Gebäude nicht gesondert nachgewie-

1-1,.4 Prüfung der Vermessungsschriften
... Gebäudevermessungen sind von der ausftihrenden Vermessungs-
stelle auf dem Fortftihrungsriß als richtig zubestätigen.
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5.2

Aus den genannten Regelungen und der Nr.3 des Einfrihrungserlasses nrr
WliegVerm ergibt sich ftir rreineu Gebäudevermessungen

die Fortftihrungsrisse sind ^) archivieren (eventuell gehennt von den
anderen Fortfrihrungsrissen);
die Richtigkeitsbestätigung und die übernahmeverftigung sind auf
dem Fortftihrungsriß zu dokumentieren. Zum Beispiel durch einen
Stempelaufdruck'

Die Richtigkeit der Gebäudevermessung
wird bestätigt:

Der Fortftihrungsfall ist in das Liegenschafts-
kataste r zu übernehmen:

Einfährungs erlalS zur WLiegV erm

Nach Nr.3 des Runderlasses des MI vom 22.17.7985 (Nds. MBl. 5.1063) - Ein-
ftihrungserlaß zur WliegVerm - wird die abschließende Entscheidung über
den Fortftihrungsfall (übernahmeverftigung) . . .

bei Gebäudevermessungen gewöhnlich vom hierzu beauftragten Beamten
des gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes getroffen.

Nr.5 des Runderlasses bestimmt, daß nach der übernahme von Gebäudever-
messungen in das Liegenschaftskataster rur Bekanntgabe des Verwaltungs-
akts die Fortfrihrungsmitteilung mit einem Auszug aus der Liegenschaftskaite
zuibersenden ist. Diese Neuregelung ist wegen der erforderlichen Bestimmt-
heit des Verwaltungsakts ftir die Bekanntgabe eingefuhrt worden.

Ersatzvornahme

Nach § 14 Abs.2 NVermKatG sind bei Veränderungen im Gebäudebestand
die jeweiligen Eigentümer verpflichtet, auf ihre Kosten die Vermessung und
Übernahme in das Liegenschaftskataste r ru veranlassen. Soweit Eigentümer
dieser gesetzlichen Gebäudevermessungspflicht nicht nachkommen, sind
nach Anlage 11 derWLiegVermftir das Verfahren der Ersatzvornahme folgende
Hinweise zu beachtent

Der Gebäudeeigentümer ist grunds ätzlichvor der Gebäudevermessung vom
zuständigen Kata steramt durch E inzelaufforderung auf die G eb äudevermes -
sungspflicht (§ 14 NVermKatG) hinzuweisen.

Die Aufforderung soll daneben Hinweise enthalten, auf
den Aufgabenträger (§ 1 Abs. I und 2 NVermKatG),
die Vermessung von Amts wegen nach erfolgtem Fristablauf (Frist
1 Monat),
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die Hohe der ungefähr entstehenden Kosten und
die Ordnungswidrigkeit (§ 19 Abs.1 Nr.6 NVermKatG).

Es empfiehlt sich, die Aufforderung auch mit einer Rechtsbehelfsbelehrungzu

versehen. Dadurch fallt die Rechtsbehelfsfrist mit der Antragsfrist nrsammen.

Es ist zweckmäßig die Aufforderung in der Texfuerarbeifung zu speichern.

Für die Aufforderung schlage ich folgende Formulierung vor:

- Kopfbogen des Katasteramtes -

Betr.: Nachweis der Gebäude auf dem Flurstück Nr. Flur

Gemarkung im Liegenschaftskataster

Anlage: Auszug aus dem Vermessungs- und Katastergesetz

- §S 1,3,14 und 79 -
Sehr geehrte

Sie sind Eigentümer - Erbbauberechtigter - des obengenannten Flurstücks. Es

ist festgestellt worden, daß sich auf dem Flurstück ein

tr Gebäude

tr Gebäudeanbau

befindet, das - der - bisher noch nicht im Liggenschaftskataster nachgewiesen

ist. Auch ist bisher von Ihnen noch kein Antrag auf Gebäudevermessung

gestellt worden.

Bei Veränderungen im Gebäudebestand sind die jeweiligen Eigentümer ver-

pflichtet, auf ihie Kosten die Vermessung und Übernahme in das Liegen-

schaftskataste r ztr veranlassen (§ 14 Vermessungs- und Katastergesetz). Wer

dieser Verpflichtung nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig (§ 19 des

Gesetzes).

Zweckdieser Verpflichtung ist, das Liegenschaftskataster insbesondere hin-

sichtlich des Gebäudebestund.r aufdem neuesten Stan dzuhalten. Eine solche

Gebäudevermessung kann nach § 1 des vorgenannten Gesetzes nur das

zuständige Katasteramt oder ein Offentlich bestellter Vermessungsingenieur
ausfi.ihren.

Ich bitte Sie hiermit, innerhalb einer Frist von einem Monat die Vermessung

und die übernahme in das Liegenschaftskatasterbei mir oder einem Offentlich
bestellten Vermessungsing".tieur zu beantragen. Soweit Sie den Anhag bei

einem Offentlich bestellten Vermessungsingenieur stellen, bitte ich, mir dieses

mitzuteilen.
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Sollten Sie innerhalb der gesetzten Frist keinen Anhag stellen, veranlasse ich
die Gebäudevermessung und die Übernahme in das Liegenschaftskataster
von Amts wegen auf Ihre Kosten.

Die Kosten werden ca. DM behagen.

Rechtsb ehelfsb elehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei mir (Behördenbezäi.h-
nung und Anschrift siehe oben) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrage

Nach fruchtlosem Fristablauf wird vom Katasteramt
das Gebäude vermessen oder
ein Offentlich bestellter Vermessungsingenieur mit der kostenpflichtigen
G eb äudevermessung beaufkagt.

In jedem Fall wird der Leistungsbescheid vom Katasteramt erstellt und dem
Kostenpflichtigen übersandt.

G ebäudevermessungen ftir Lagepläne

Zur Anfertigung eines Lageplanes oder rurBeglaubigung eines beigebrachten
Lageplanes ist in der Regel der Gebäudebestand aufdem behoffe..r, und auf
den benachbarten Grundstücken örtlich ru überprüfen. Die Anlage II der
WLiegVerm enthalt dazu folgende Hinweise:

1,. Das Katasteramt vermerkt in den Vermessungsunterlagen vorliegende
Gebäudevermessungsanträge und bekanntgewordene Gebäudeeirich-
tungen oder -veränderungery bei denen das Verfahren der Ersatzvor-
nahme eingeleitet und noch nicht abgeschlossen ist.

2. Bei der örtlichen Überprüfung sind noch nicht vermessene Gebäude
grundsätzlich nur dann zu vermessen, wenn der betroffene Eigentümer
zustimmt oder die Aufforderung rur Antragstellung fruchtlos verlaufen
ist.

3. Stimmt der Behoffene nach z. nicht zu, ist er unmittelbar ztfi Antragstel-
lung aufzufordern.

4. Eine notwendige Gebäudevermessung auf einem benachbarten Grund-
stüch ftir die noch kein Anhag vorliegt und eine Ersatzvornahme noch
nicht abgeschlossen ist, kann ausgeftihrt werden, wenn sich der Lageplan-
antragsteller verpflichtet, die Kosten zu hagen.
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8.L

8.2

Diese »saub€re Lösungu ist in der Praxis meist nicht durchftihrbar, weil der

betroffene Eigentümer oder der Lageplananhagsteller örtlich nicht erreichbar
ist. Auch ist die Wartezeit bis zum Fristablauf frir den Lageplananhagsteller
überwiegend nicht zumutbar.

Ein praktikabler Vorschlag erscheint mir, Gebäude auf Nachbarflurstücken
ohne Anhag und ohne uErsatzvornahrl€« im Lageplan nur mit

einem schriftlichen Hinweis (zweigeschossiges Wohnhaus steht im
Abstand von ca.6m von der Flurstücksgrenze) oder
der dem Lageplanflurstück zugewandten Gebäudeseite aufzumessen und

darzustellen.

Der Umfang der aufden Nachbarflurstücken zuerfassenden und im Lageplan

darzustellenden Gebäude und Gegenstände ist nach dem Bauvorhaben aus-

zurichten. Das heißt, die Darstellung ist nur soweit auszudehnen, wie es wegen

der baurechtlichen Auswirkungen ftir die Beurteilung des Bauvorhabens auf

dem Lageplangrundstück Konsequenzen haben könnte. Insoweit wird es oft
ausreichen, die Gebäude und Gegenstände auf der / oder in der Nähe der

Grenze zuerfassen. Eine Ausdehnung auf das gesamte Nachbarflurstück ist in
der Regel nicht notwendig und würde rechtlich auch die Grundlage ftir die

Kostenpflicht des Lageplanantragstellers entziehen.

Genzbebauung und Grenzabstand

Bei der Gebäudevermessung wird die räumliche Beziehung zwischen Flur-
stück und Gebäude erfaßt. Diese Erfassung hat dann besondere Bedeutung
wenn es sich um Gebäude handelt, die auf der Grenze, in ihrer Nähe oder in
einem bestimmten Abstand davon errichtet worden sind.

Darstellung in der Niederschrift

Soweit Gebäude »in der Nähe der Grenzeu im Zusammenhang mit einer

Grenzfeststellung ode r Zerlegung vermessen werdery wird der Sachverhalt in
der Skizze der Niederschrift dargestellt und beschrieben (Abstand zur Flur-
stücksgrenzei 3 cm an der Skaßenfront; 5 cm an der westlichen Gebäude-
ecke...).

Dieser Sachverhalt wird durch die Niederschrift auch dem Nachbarn
bekanntgegeben.

FortführungsrilS

Der vermessungstechnische Sachverhalt wird im Fortführungsriß erfaßt und
kann den Beteiligten auf Nachfrage mitgeteilt werden.

Grenzabstände

Grenzabstände können in der Genauigkeit abgegeben werden, wie die

Genauigkeit des Vermessungszahlenwerkes ist.

8,3

T09



8.4 Bescheinigungen

Bescheinigungen zum Gebäudebestand (Grenzeinhaltungsbescheinigung,
Bescheinigung nach S 79 NBauO) können formlos erteilt werden. Der ermit-
telte Sachverhalt ist in einer Karte darzustellen und / oder zubeschreiben.

Die Entscheidung über die ,lageplanrichtigeu Bauausftihrung wird nicht vom
Katasteramt, sondern von der Bauaufsichtsbehorde getroffen.

Soweit in Verbindung mit einer Gebäudevermessung auch eine Bescheini-
gung der Grenzabstände nach 579 NBauO verlangt wird und zuverlässige
Vermessungsunterlagen nicht vorliegen, kann der Fall eintreten, daß zwar die
Gebäudevermessung ausgeftihrt werden kann, jedoch ftir die Erteilung der
Bescheinigung erst eine vorherige Gr enzfeststellung erforderlich wird.

Eine Bescheinigung nach S 79 NBauO kann auch ftir bauliche Anlagen, die
nicht Gebäude im Sinne des Liegenschaftskatasters sind, erteiltwerden. Bei der
Abrechnung istzuder Gebühr fÜrr die Bescheinigungnach Nr. 6.2.2.1GOVerm
noch zusätzlich der Zeitaufwand ftir die Grenzermittlung und der Bezugder
baulichen Anlage auf die Flurstücksgrenzenach Nr. 13 GOVerm zu erheben.

G renzüberschreitungen

Gebäude die mit einer Gebäudeseite geringftigig (cm-Bereich) auf das Nach-
barflurstück hintiberragen, verursachen in der Praxis immer wieder Probleme.

Soweit bei einer Gebäudevermessung festgestellt wird, daßeine Gebäudeseite
geringftisig auf das Nachbarflurstück hintibe rragt,ist der vermessungstechni-
sche Sachverhalt den Beteiligten auf Nachfrage bekanntzugeben. Der Verwal-
tungsakt Übernahme des Gebäudes in das Liegenschaftskataster wird in der
Regel durch die Fortfrihrungsmitteilung mit einem Auszug aus der Liegen-
schaftskarte nur dem Gebäudeeigentümer bekanntgegeben. Dabei sind
Grenzüberschreitungen nur dann zu erkennen, wenn sie sich in der Liegen-
schaftskarte darstellen lassen. Die Abgabe einer Fortfrihrungsmitteilung an
den Eigentümer des Nachbarflurstücks wird nur dann in Betracht kommery
wenn der Sachverhalt in der Liegenschaftskarte erkennbar ist.

Ein besonderer Hinweis ist nicht vorgesehen, denn es gehört nich t zuden Auf-
gaben des öffentlichen Registers ,Liegenschaftskatasteru eine Wertung bau-
rechtlichet nachbarschaftsrechtlicher oder privatrechtlicher Natur abzuge-
ben. Vor allem ist keine Aussage über einen überbau ztrtreffen. Nur bei überhe-
tungen der Eigenfumsgrenze mit einem Gebäude liegt ein Überbau im Sinne
des SgtZ BGB vor.

Ein Überbau wird nicht verwaltungsrechtlich von der Behorde festgestellt,
sondern zivilrechtlich nach dem Privatrecht.

Zur Verdeutlichung der Rechtssystematik bei Gebäuden soll folgendes
Schema dienen:
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Uffentliches Recht

allgemein: VerwVerfG

besondere
Bestimmungen: NV ermKatG

Vermessungsrecht

Iv
Lage der Gebäude
zur Flurstücksgrenze

Privatrecht

BGB
rechtmäßige Grenze
Grenzscheidung
Aberbau

Sachenrecht
Liegenschaftsrecht

I

+
Eigentumsgrenze

10

11

liefert
nur Indizien wie

Sachverständiger
Gutachter

Absteckung von Gebäuden

Die Absteckung von Gebäuden ist zuunterscheiden als hoheitliche Tätigkeit
und als private Leistung.

Zu denhoheitlichen Handlungen zählen Absteckungen im Zusammenhang
mit Sonderungen, bei denen die Eigentümer verpflichtet sind, die Lage zwi-
schenzeitlich zu errichtender Gebäude in die Ortlichkeit übertragen zu lassen,

und Absteckungen die als indirekte Aussage zur Flurstücksgrenze anzusehen

sind, weil eine Grenzbebauung oder ein bestimmter Gren zabstand einzuhal-
ten ist.

Eine private Leistung die von ,jedermänn« ausgeftihrt werden kann, ist die

Absteckung eines Gebäudes als Ingenieurvermessung. Vom Katasteramt sol-
len solche Absteckungen nur ausgeftihrt werdery wenn sie im unmittelbaren
Zusammenhang mit Liegenschaftsvermessungen stehen. Hierbei sind die

ermiitelten Maße in einem Riß zu dokumentieren. Eine Kopie des Risses ist dem
Antragsteller zuübersenden. Soweit möglich, ist vom Bauleiter der Riß gegen-

zeichn en ztt lassen.

Kostenpflicht

Nach dem Vermessungs- und Katastergesetz vom 8.I1,.1961,waren die Eigen-

tümer znm Zeitpunkt der Gebäudeveränderung kostenpflichtig. Soweit ein

Eigentumswechsel zwischen der Gebäudeveränderung und der Vermessung
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und ein langer Zeitablauf vorlag, war die Gebäudevermessung kostenfreiaus
Billigkeitsgründen nach § fl ,\bs.2 Verwaltungskostengesetz auszufihren.
Gebäudeveränderung€n, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes lagen,
waren kostenfrei zu vermessen.

Bei der Vermessung von Gebäuden die in der Zeitvom l.l,.1962bisl.S.Z.Lg66
errichtet worden sind ,ist zubeachten, daß die Kosten der Gebäudevermessung
in der damaligen Lageplangebühr enthalten waren.

Vom 7.1..1986 ab ist nach § 14 NVermKatG der jeweilige Eigentümer nrmZeit-
punkt der G eb äudevermessung kostenpflichtig. Der E rrichtungszeitpunkt des
Gebäudes - auch soweit er vor 1986 oder 1962liegt - ist dabei unerheblich.

Bei Gebäudeveränderungen die vor 1962 liegen oder wenn ein Eigentums-
wechselzwischen der Gebäudeveränderung und derVermessung und ein lan-
ger Zeitablauf vorliegt, kann im Ein zelfall aus Billigkeitsgründen nach § 11

Abs.2 Verwaltungskostengesetz die Gebäudevermessung kostenfrei aus-
geftihrt werden.

Soweit sich geringfrigige Gebäudeveränderungen nicht in der Liegenschafts-
karte auswirken (2.8. Verklinkerungen, Wärmedämm-Maßnahmen) sind
keine Kosten zu erheben. Eine Bekanntgabe des Verwaltungsaktes ,über-
nahme« erübrigt sich, weil in der Liegenschaftskarte keine Veränderung sicht-
bar ist.

Eine Kostenpflicht entsteht nur, wenn ein Anhag vorliegt oder wenn die
,Ersatzvornahrr€« durchgeftihrt worden ist.

Soweit die Gebäudevermessung vor der Anhagstellung oder der Ersatzvor-
nahme ausgeftihrt worden ist, kann bei einem Widerspruch der Verpflichtete
nicht mehr zu den Kosten herangezogen werden. Dieser Standpunkt ist in
mehreren Gerichtsurteilen verhetenworden. Damit diese Situation in Zukunft
nicht mehr entsteht, sollte bei der Erfassung von Gebäuden ftir einen [ageplan
auf dem Nachbargrundstück (wie unter Nr.7 beschrieben) nicht rnehr das
gesamte Gebäude erfaßt werden.

G eb äudevermessungen, die nach anderen gesetzlichen Regelungen gebühren-

i;;;:f^ren 
sind (2.8. Kleinsiedlungsgebäude) sind vom Katasteramt zu

Einziehen der Kosten

Werden ObVermlng bei der Ersatzvornahme mit der Gebäudevermessung
beauftragt,richtet sich die Kostenabwicklung nach Nr. 4 des Einfrihrungserlas-
ses zrfi\A/LiegVerm. Danach sind die Kosten durch das Katasteramt einzuzie-
hen. Der ObVermlng erhalt ftir die Gebäudevermessung als ,Erftillungsge-
hilfeu eine anteilige Kostenerstatfung. Für dieses Verfahren ist ein Verrech-
nungstitel eingerichtet. Es lauft wie folgt ab:
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I2.I Leistungsbescheid des Katasteramtes an den Kostenpflichtigen

Vermes s ungsunterla gen

G eb äudevermessungsgeb ühr
übernahmegebühr
* Umsatzsteuer

Gesamtkosten laut Leistungsbescheid 240,80 bis t 146,00 DM

Die Kosten laut Leistungsbescheid sind aufdem
Titel 11914 zu vereinnahmen.

L2,2 Umsatzsteuer

Das Katasteramt hat effektiv T4o/o UST -'1.,7o/o

Vorsteuerabzug : 20,9'l'bis -1,70,70 DM
abzufuhren.

12,3 Erstattung an Offentlich bestellte

V erme s sung singeni eur e ( ObV ermlng)

Nachdem im Einzelfall die Kosten vereinnahmt
sind, werden dem ObVermlng aus Titel fi8 0L

BS% der Gebäudeoermessungsgebühr : 1.44,50 bis 765,00 DM
erstattet (Ohne die erhobene Um satzsteuer und
die Gebühren frir die Vermessungsunterlagen
und die Übernahme).

Bei der Kostenerstattung an den ObVermlng ist
darauf hinzuweisen, daß im Erstattungsbekag
140/oUST enthalten sind (der erstattete Betrag ist
vom ObVermlng nochmals zu versteu€rn;

diese Doppelbesteuerung wird wegen der
Besonderheit der VorsteuerPauschale der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung hervorge-
rufen).

12.4 »Echte« Einnahme des Katasteramtes

Vom Gesamtkostenbetrag des Leistungsbe-

scheides verbleibt nach ,^Szug der Umsatz-
steuer und des Erstatfungsbekages dem Kata-
steramt als »echte« Einnahme 

Zg,3g bis tSO ,SO I M,OO bis 
'ZO,OO

UST-frei

'l.70,o0bis 900,00

23,80bis L26,OO

: 193,80bis toz6,00 47,00 bis 120,00

Insgesamt: 75,39 bis 270,30 DM
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Diese Beträ§e entsprechen dem Anteil vonQo/o, der nach Hawhdtsrechtde§
Landes ftir den Verwalfurqgspufwand einzubehalten ist.

ß Zncanmenfaesung : I

Zur Behandlung von Gebäuden enthalten die gegenwälrtig geltenden Verwal-. fu4pvorschriften sorvohl zur Definition alo auch zur Vermessung unter-
schiedliche Regelungen. Sie sind im Zuge der Neufassungen aufgrund des
NVcrmKatG zu harmonisieren

Ich hotr, daß diese Ausftihrungen dazu beitiragerl die Unsicherheiten in der
Praxiszubeseitigen : I :

l.

'l

i,I

I

I
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Einleitung

Nach G. Hake in Kartographie II, Seite 160 [1J könnte die Anforderung an die
Reproduktions- und Drucktechnik wie folgt definiert werden: »Die Wieder-
gabe einer Vorlage (Original) mit einer deutlichenlJnterscheid ungzwischen den
Bildstellen (Zeichnungsstellen) und den bildfreien (zeichnungsfreien) Stell€h«.

Wenn die Aspekte der Kartenfortftihrung mit einbezogen werden sollen,
müßte dieser Satznoch ergänzt werden u-idabei sollte diä Wiedergabequali-
tät auch bei fortgeführten Vorlagen (Originalen) über einen möglichst langen
Zeitr aum erhalten werden.

Für die Herstellungvon Karten stehen heute die verschiedensten Verfahren zur
Verftigun& die eine einwandfreie Qualitat ftir Nutzungund Vervielfaltigung
gewährleisten. Wenn die Forderung nach geeigneten Fortführungsmethodenhin-
zukommt, wird die Auswahlmöglichkeitbereits geringer.Muß noch die zeich-
nerische Personalqualifikation berücksichtigt werdery wird es eng mit den zur
Verfrigung stehenden Verfahren.

Vorgaben ftir die Auswahl

Für eine Auswahl sollten Prioritäten vereinbart werden, die zu berücksichtigen
sind. In den Ietzten ]ahren hat es mehrere Veröffentlichungen gegeben, in
denen Anforderungen an Verfahren und Materialien aufgezeigt wurden
(E. Kophstahl l2l, E.Kophstahl und A. Lohmann [3], A. Föckel er [4], K. Kert-
scher [5], L. Hünerfeld 16l, R. Gerner l7l, H. Janssen [8], D. Kertscher l9l,
H. Gran [10].

Nachstehend wird ein Forderungskatalog vorgestellt. Die Reihenfolge bedeu-
tet gleichzeitig die Priorität der Anforderungen, wie sie sich aus den verschie-
denen Veröffentlichungen ergibt und wie sie unter Berücksichtigung des
gestiegenen Umweltbewußtseins zu sehen ist.

Die Verfahren und Materialien sollten sein:

L. Qualitätserhaltend;
2. F ortführungsfähi7 (Gravur oder Zeichnung);
3. Umweltfreundlich;
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2,1

4. Wertgehend archiofest (Lebensdauer);

5. Kostengünstig (Gerät und Material);
6. Personalfreundlich (keine personelle Spezialqualifikation);
7. Organisatorisch Sut einzubinden.

Die aufgeftihrten Forderungen sind überwiegend, so wird mancher sagen, seit

langem bekannt. |edoch sind einige Forderungen, z.B. die nach Qualitat, bis
vor kurzem nicht mefibar und damit nicht oergleichbar gewesen.

Bei der Auswahl von Verfahren ist nach den Kartenwerken zuunterscheiden,
das ist sowohl hinsichtlich der qualitativen Anforderungen (Feinheit der
Zeichnung) als au c h b eziglic h der unters c hiedlic hen Fortftihrungsverfahren
und Nutzung notwendig.

Liegenschaftskarten 1 :1000 t 2iO0O (LK)

Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)

Topographische Karten 1 :25 000 und kleiner (TK)

Einflüsse auf die Qualität bei der Kartenherstellung und beim

Qualitätserhalt (Kartenfortftihrung)

Auflösung

Die Auflösung (Auflösungsvermögen) eines Verfahrens oder eines Materials
ist das Maß ftir die Fähigkeit feinste Zeichnungselemente (positive und nega-

tive) zuüberhagen. Sie laßt ferner Schlüsse über die Ten denzzu Shichbreiten-
änderungen zu.le höher die Auflösung ist, um so geringer sind die Überha-
gungsverluste, insbesonders bei mehreren aufeinanderfolgenden Verfahrens-
schritten, d. h. bei Generationskopien,

Die Auflösung eines Verfahrens oder Materials kann mit Hilfe von Konholl-
elementen z.B. FOGRA PMS I ermittelt werden. Das in Abb.1 in zehnfacher
Vergrößerung dargestellte Feld K des PMS I enthält positive und negative
Linien von qbis4O p (tausendstel Millimeter) Breite. Die Auflösung wird durch
die Fahigkeit definiert, die positiven wie negativen Linien einer bestimmten
Breite einwandfref d. h. kopierfahig wieder zugeben (zu reproduzieren).

Dieses Kontrollelement ist bei allen Katasterämtern und Bezirksregierungen
mit der entsprechenden Gebrauchsanleifung vorhanden. Iede produzierende
Dienststelle der niedersächsischen Vermessungs- und Katasteryerwaltung ist
also in der Lage die Auflösung eines Materials selb st festzustellen, aber was
noch wichtiger ist, die ordnungsgemäße Reproduktion einer Vorlage selbst zu

kontrollieren, Dadurch können also Übertragungsverluste, sprich Qualitätsver-
luste, bei der Kartenreproduktion vermieden werden, vorausgesetzt es wird
entsprechend leistungsfahiges Material eingesetzt und sachgerecht verarbei-
tet.
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Feld K

Die Prüffelder können drucktechnisch nicht einwandfrei wiedergegeben werden

UV-Dichte

Alle lichtempfindlichen Materialien reagieren auf sichtbares Licht oder ver-
wandte Strahlungen, z.B. ultraviolette (UV), mit sichtbaren Veränderungen,
meist nach entsprechender Behandlung z.B. Entwicklung. Nach der Ent-
wicklung erhalten beim Positiv die Zeichnungsstellen (Bildstellen) und beim
Negativ die zeichnungsfreien Stellen eine lichtabsorbierende Eigenschaft, eine
Dichte. Die optisch"e Dichte ist der dekadische Logarithmus der Opazität, die
ein Ma ß fur die Lichtundurchlässigkeit eines Materials ist. Da die meisten Ver-
fahren und Materialien, die in der niedersächsischen Vermessungs- und Kata-
sterverwaltung einge setzt werden , fir W-Strahlung empfindhch sind, ist die
W-Dichte ein Qualitätsmerkmal bei der Kartenreproduktion.

Nach den Untersuchungen der Forschungsgemeinschaft der graphischen
Industrie (FOGRA) erfordert die Übertragungvon einer Druckvorlage auf eine
Druckform (Druckplatte) eine W-Dichte von D> 2.5.

20
15

EPMS73@
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Dabei wird von (Silber)-Filmen als Druckvorlage ausgegangen. Filme unter-
scheiden sich von anderen lichtempfindlichen Materialien dadurch, daß sie im
(unsichtbaren) W-Bereich annähernd die gleiche Dichte habenwie im Bereich
des sichtbaren Lichts. Ferner zeigenFilme ftir Strichreproduktionen eine ver-
nachlässigbare Dichte (und W-Dichte) an den hansparenten Stellen. Daraus
ergibt sich ftir die Beurteilung der sonstigen lichtempfindlichen Materialien
(z.B.Diazo- und Fotopolymer-It4aterialien) die Notwendigkeit, zusätzlich zlx
W-D ichte der Zeichnung (W-n ichte-Ma ximum ) a u ch die zeichnungs freien
Stellen (W-Dichte-Minimum) zumessen und zubewerten, sowie als kopier-
technisch wirksamen Kontrast die Differenz zwischen beiden Werten, den

sogenannten W-Dichteumfang. Dieser Wert tritt an die Stelle des von der
FOGRA geforderten Wertes. Es gilt also, Film: D.u* >2.5, andere Materialien'
W-D-Umfang > 2.5.

Eine möglichst niedrige W.-D.*,,, sollte angestrebt werden. Insbesonders bei
den Diazofolien, da eine geringe UV-Dichte an den zeichnungsfreien Stellen

die Gefahr von Vergilbung reduziert. Ferner ftihrt eine zu hohe UV-Dichte der
transparenten Stellen zu erheblichen Belichtungszeitverlängerungen bei nach-
folgenden Kopierarbeiten (Zeitvedust, thermische Belastung Energiever-
brauch). So muß z.B.bei einer um O.3 höheren Dichte ,,,,, die Belichtungszeit
verdoppelt werden.

Die W-Dichte ist im Gegen satz ztfi normalen sichtbaren Dichte nicht erkenn-
bar und mit normalen Durchsichtdensitometern auch nicht meßbar.

Um die W-Dichte messen ar können, d. h. die Qualitat vergleichbar ru
machen, wird ein UV-Densitometer benötigt. Diese Geräte kosteten bis vor
einigenJahren zwischen 8000 und 10 0OO DM. Erst abtgg+sankder Preis unter
5O0O DM. Der Grund lag im vermehrten Einsatz von Hellraummaterialien
(W-empfindlich) in der graphischen Industrie; damit stieg der Bedarf an UV-
Densitometern und diese konnten in größeren Stückzahlen kostengünstiger
hergestellt werden. Das Dezernat Reproduktion beschaffte daraufhin einen

UV-Densitometer. Die W-Dichten der im Lichtpausbereich eingesetzten
Lichtpausfolien konnten nun gemessen werden. Die Ergebnisse waren bestür-
zend und viele Qualitätsmängel wurden verständlich. Diese Lichtpausfolien,
wie M-Folien von Renker oder Reprofolien von Kalle, wurden in der graphi-
schen Industrie nie eingesetzt. Die Folien waren ftir einen gan z anderen Markt
konzipiert. Dort bestand nicht die Forderung nach Qualitätserhalt. Die Licht-
pausfolien dienten nur als ,Mutterpaus€rr« um Papierlichtpausen herstellen zu

kör,n"n. Es bestand auch nicht die Forderung davon weitere Lichtpausfolien
ableiten zu müssen, z.B. als Drückvorlage fur die Ausweisung von Natur-
schutzgebieten im Amtsblatt der Bezirksregierungen oder als weitere rMutter-
päus€« frir andere Verwaltungen wie Straßenbau, Wasserwirtschaft usw.

Für die Anwendung im Bereich der elektronischen Industrie stellten die Firmen
jedoch Spezialfolien mit hoher W-Dichte her. Aus Unkenntnis wurden diese

Produkte den Vermessungsverwaltungen nicht angeboten.
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Die Definition der Anforderung an ein gutes Reproduktionsverfahren nach
G. Hake könnte deshalb noch weiter ergän zt werden: Wiedergabe einer Vor-
lage mit einer deutlichen Unterscheidung zwischen den Bildstellen und den
bildfreien Stellen und »äusr€ichender Dichte bei transparenter Ausfertigungu.

Die LIV-Dichte ist ein Qualitötsmerkmal fur Verfahren und Materialien, das bei
der Kartenherstellung -fortftihrung und auch bei der Abgabe von Duplikaten
an Dritte unbedingt zuberücksichtigen ist. Wenn in den 6Oer Jahren unserer
Verwalfung ein lJV-Densitometer nrr Verftigung gestanden hatte oder die
Bedeutung der W-Dichte bekannt gewesen wäre, hatte man die Umstellung
der ,Mutterpausen« auf mattierte Lichtpausfoli en z.B. PE von Renker oder
Ozaphan von Kalle nicht angeordnet. Diese Lichtpausfolien hatten eine W-
Dichte von D-u* : -l.,.3 in den Zeichnungsteilen und eine Dichte von D-i., : 0.3
bis O.a in den zeichnungsfreien Teilen. Ein Dichteumfang von nur D:1.0 stand
frir die Wiedergabe rur Verftigung.

Die Firmen haben inzwischen auf Grund entsprechender Informationen rea-
giert und Materialien mit höheren UV-Dichten hergestellt. Eine Zwischenbi-
lanzenthält die rlnformation über Diazomateriali€n«, die mitErlaß des MI vom
22.8.1985 - 56 - 23534/1 allen Dienststellen der niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung nrr Verfrigung gestellt wurde.

Generationsf ähigkeit

Die Auflösung von Verfahren und Materialien ist einKriteriurn, um von Vor-
lagen (Kartenoriginalen) möglichst häufig weitere Kopiervorlagen (Reproduk-
tionen) herstellen zu können, ohne einschneidende Qualitätsverluste hinneh-
men zu müssen. Ein weiteres Kriterium ist der Belichtungsspielraum, d. h. ein
möglichst breites Spektrum von verschiedenen Belichtungen, die eine korrekte
Wiedergabe mit guter W-Dichte ermöglichen. Hohes Auflösungsvermögen
und großer Belichtungsspielraum ergeben in der Regel eine gute Generations-
fahigkeit, d. h. eine Eigenschaft die Qualitat über eine möglichst hoh e Zahlvon
Generationskopien zu erhalten.

Das Dezernat Reproduktion erprobt zur Zeit die Generationsfahigkeit von
verschiedenen Verfahren und Materialien. Es werden Diazomaterialien, Poly-
mermaterialien, Folienkopien und Wash-Off-Materialien auf die G enerations-
fahigkeit getestet. Dieser Test wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis
,Praktische Kartographieu der Deutschen Gesellschaft frir Kartographie
durchgeftihrt. Es wurde ein einheitlicher Erprobungsmodus vereinbart, der
sicherstellt, daß die verschiedenen Verfahren und Materialien untereinander
verglichen werden können. Unsere Ergebnisse, die bereits vorliegen, enthält die
Tabelle in Abb.z.

Die Generationsfähigkeit von weiteren fotografischen Materialien wie Hell-
raumfilme und Line-Filme wird an anderer Stelle erprobt. Die Ergebnisse sollen
abschließend vusammen veröffentlichtwerden. Sehr deutlich ist die Schwäche
hinsichtlich Auflösung und Generationsfähigkeit bei den Wash-Off-Verfah-
ren und bei der Folienkopie (FOS-Kopie).
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Art Hersteller,Typ Folien-
stärke

Anzahl
möglicher
Generationen

Diazofolie, klar, einseitig
Diazofolie, klar, einseitig
Diazofolie, klar, einseitig
Diazofolie, klar, einseitig

Diazofolie, mattiert, einseitig

Diazofolie, klar, doppelseitig

Fotopolymerfolie,
klar, einseitig

Folienkopie auf Astralon

Wash -Off-Duplicatingfilm

Folex-Folahth G DFL-C
Kalle Reprofilm HD 80
Kimoto ReproDiazo HD
Renker M-Folie sepia HD

Folex Folalith-Folarex H

Folex DSD

Folex Densolite T

Kodak WAl

0,18
0,08
0,1.0

0,L8

0,'1,4

0,05

27
34

>60
46
'1,2

8

46

5

3

Generationsfähigkeit einiger lichtempfindlicher Materialien

Erl öut erung en zur T ab elle » G ener ati onsf ähi glc eit . .«

Belichtet wurde mit einer annähernd punktförmigen Lichtquelle (Metall-Halogenid mit Iod-Gal-
lium-spektrum, Ausnahme: Wash -Off mit Xenon-Lampe) im Plankopier- bzw. Kontaktkopierge-
rät. Bei der Wahl der Belichtungsdosis wurde angestrebt, die Verluste (Strichbreitenänderungen)
möglichstgleichmäßig auf positive undnegative Zeichnungselemente zu verteilen, da auch in posi-
tiven Darstellungen negative Zeichnungsdetails in Form schleifender Schnitte und eng parallel
Iaufender Linien usw. vorkommen.

In konsequenter Form wurde dies bei der Folienkopie auf Astralonundbeim Wash-Off-Filmrealisiert.

Bei den Diazo-Materialienwurde eine etwas stärkere Belichtung gewählt, bei der die Minimaldichte
transparenter Bildelemente soeben erreicht wird. Diese Maßnahme dient der Verringerung der
Vergilbungsgefahr.

Die Fotopolymerfolie wurde auf Mindestpolymerisation ftir die Haftung feinster Zeichnungdetails
(positive 4p-Linien) auf dem Schichtträger belichtet.

Bezugftir die mögliche Anzahl der Generationen war die Abbildung des aus positiven und negati-
ven Linien verschiedener Breite bestehenden Feldes K des Konkollelements FOGRA PMS I. Diese
Abbildung wurde so oft weiterkopiert (: Anzahl der Generationen), bis die Linien rnit 40p die erste
eindeutig materi al- b zw . verfahrensbed ingte Unterbrechung zeigten.

Bei doppelseitig beschichteten Diazof olien ist die Anzahl möglicher Generationen direkt abhängig vom
Format und vom Lampenabstand (Lot der Lichtquelle t Lichteinfallswinkel). Hier wurde ein Lam-
penabstand von 1,3m und ein Mittenabstand von max.35cm (Format: maX.50cm x 50cm)
zugrunde gelegt (s. Abb. a).

Die Folienkopie auf Astrnlon ist sheng genommen ftir einen solchen Generationsversuch wegen feh-
lender Standardisierbarkeit ungeeignet. Es zeigte sich eindrucksvoll, daß hotz Konstanthalfung
aller Faktoren, bei denen dies moglich ist, wie Klima, Belichtung usw. auch durch einen routinierten
Fachmann bei sorgfältigster Arbeit durch den Einfluß der rein manuellen Arbeitsgänge weder von
Kopie zu Kopie noch über die Flache des Formats gleichbleibende Ergebnisse erreichbar sind. Das
vorliegende Resultat ist ein Mittelwert aus zahlreichen Versuchen, wobei,bezogen auf das Kon-
kollelement (d. h. nie formatftillend) ein Bestwert von 10 Generationen erreicht werden kann.

Abb. 2 (Tabelle r)
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Durch die steile Gradation ist das Wash-Off-Verfahren gut geeignet, die
Zeichnungsteile von schlechten Vorlagen, die noch reproduktionsfahig sind,
in ausreichender Dichte wieder zugeben, und alle halbtonähnlichen Informa-
tionen wie Schmutz,Knickstellen, grau e Zeichnungselemente und Vergilbung
zu eliminieren. Für den Qualitätserhalt tiber einen längere n Zeitraum ist das

Verfahren wegen der nicht ausreichenden Generationsfähigkeit jedoch nur
einges chränkt tauglich.

Die geringe Zahl von möglichen Generationskopien bei der Folienkopie
erklärt im nachhinein Qualitatseinbußen bei verschiedenen Kartenwerken.

Standardisierb arkeit

Ein Verfahren, das sich nicht standardisieren laßt, ist zwangsläufig eine Gefahr
fur den Qualitätserhalt. Es laßt sich nicht ausschließen, daß durch Unachtsam-
keit oder durch Minderleistung die normale Qualitat nicht erreicht wird oder
nicht über die gesamte Fläche der Kopie erreicht wird. Beispiele daftir sind die
Folienkopie, das manuelle Herstellen von Wash-Off-Kopien oder die Strip-
Kopie. Auch die Atzgravur oder Auswaschgravur ist nicht standardisierbar.
überall dort, wo es sich um die Herstellung eines Endproduktes handelt, z.B.
Shipkopien ftir die Ableitung von Farbdeckern ftir eine Sonderkarte, kann mit
gutem Gewissen auf solche Verfahren zurückgegriffen werden.

Wenn es abe/um die Herstellung von Karten geht, deren Qualität bis zumVor-
liegen der digitalen Karte, die aus dem digitalen Kartenmodell entwickelt
wurde, das wiederum aus dem digitalen Landschaftsmodell entstand, erhalten
werden muß, dann sollten nur Verfahren eingese tzt werden, die den Erhalt der

Qualität möglichst lange durch standardisierbare Verfahren sicherstellen.

Die Standardisierbarkeit muß gewährleisten, daß durch die Verwendung von
Kontrollelementen der Qualitätserhalt nachprüfbar ist und zwar über das

gesamte Kartenbild. Ein gewisses Maß an Standardisierung sollte auch bei der
Zeichnungserstellung durch den Einsatz der Gravur angestrebt werden.

MalShaltigkeit

Die möglichst hohe Maßstabilitat der Trägermaterialien ist eine geometrische
Forderung an die Qualität der Karten.

Bei den Trägerfolien Pokalon und Astralon können Maßveränderungen daher
rühren , daß die Trägermaterialien der Einzelfolien des Kartenoriginalsatzes
[13] verschieden alt sind. Die Altersschrumpfung hat durch Verdunsten von
Lösungsmitteln (Weichmachern) zu unterschiedlichen Größen der Folien
geftihrt. Die Einzelfolien passen nicht mehr zueinander. Dem kann man nur
dadurch begegnen, daß immer alle Kartenelemente (Einzelfolien) gleichzeitig
auf Folien derselben Produktion umkopiert und gleichartig gelagert werden.

Da die Landeskartenwerke Rahmenkarten sind, sollten sie sich problemlos
rusammenfügen lassen, z.B. ftir Sonderausgaben der Topographischen Lan-
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deskartenwerke oder auch fur einfache Zusammenftigungen als Planungsun-

terlagen. Da die vorgenannten Folien durch das Verdunsten der Weichmacher
(Lösungsrnittel) schrumpfen, im besten Fall gleichmäßig, wird es notwendig,

die Kartenoriginale von Zeit zuZeit auf das Sollmaß zubringen. Es hat sich
jedoch gezeigt, daß das Auflösungsvermögen der Objektive in den Reproka-

meras rlhr begren zt ist. Der Qualitätsverlust, der durch die Sollmaßaufnah-
men in Kauf genommen werden muß, ist nicht unerheblich. Es sollte also ver-

sucht werderu Trägermaterialien zlt v erwenden, die keine Altersschrumpfu ng

aufweisen. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Nachteile, die das Polyester

hat, zu erkennen und bei der Organisation von Verfahrensabläufen zu berück-

sichtigen. ]edoch sollte ausschließlich thermostabilisiertes Po§ester (getem-

pert) ilr tragermaterial eingese tzt werden. Der geringe Mehrpreis gleicht das

günstigere Maßverhalten hinsichtlich mechanischer Festigkeit und gegenüber

hohen Temperaturen aus. Außerdem sollte bei allen Entwicklungsmaschinen
daraufgeachtet werden, daß die Temperaturen im Entwicklerteil und im Trok-
kenteil möglichst niedrig sind. Das gilt insbesonders ftir die Diazoentwicklung.
Die Großgeräte (Durchlaufmaschinen) haben im Entwicklerteil bis zu+ 90oC,

sie sind für eine möglichst schnelle Entwicklung von Lichtp auspapieren konzi-
piert und tragen den besonderen Bedingungen bei der Entwicklung von Diazo-

folienkeine Rechnung. Daher sollten ftir die Entwicklung von Diazofolien sepa-

rate Diazoentwicklungsmaschinen beschafft werdery die einerseits niedrige
Entwicklungstemperaturen haben, aber andererseits natürlich auch Licht-
pauspapiere entwickeln. Damit kann die Ers atzbeschaffung von teuren Licht-
pausautomaten eingespart werden.

Bezeichenbarkeit / Radierf ähigkeit und Graoierbarkeit / Retuschierf ähigkeit

Die Bezeichenbarkeit und / oder Radierfahigkeit von Zeichenhägern sind pro-
blematisch. Das ideale Trägermaterial ftir Zeichnungen von Kartenoriginalen
hat es noch nicht gegeben und wahrscheinlich wird erst der Plattenspeicher

oder welcher Speicher der ADV auch immer das Problem endgültig lösen. Es

wird behauptet, daß dies ein Generationsproblem des Personals sei und daß

,Unverdorbene«, noch nicht Gewöhnte oder Verwöhnte auf Polyester zeich-
nen und radieren können.

Die unproblematische, d. h. nicht gewöhnungsbedürftige Zeichnung auf
gewohntem Zeichnungsträger wirkt sich vermutlich positiv auf die Qualitat
der Kartenherstellung aus, zumindest dann, wenn Könner (quali hziertes Perso-

nal) am Werk sind.

Die Beispiele bei der DGK 5 haben gezeigt, wie schnell Kartenoriginale hoher

Qualität durch nicht ausreichend qualihziertes Personal auf solchen Tiefstand
gebracht werden können, daß nach einer oder nach zwei Fortftihrungsperio-
den die durch Gravur entstandenen Kartenoriginale erneuerungsbedurftig
waren.

Die Ausstattung der Arbeitsplätze hatte frir die Kartenfortftihrung eine grö-
ßere Bedeutung als allgemein erkannt. Eine einwandfrei decken de Zeichnung
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laßt sich nur aufeinem Zeichentisch mit Leuchtfläche erzielen. Es ist erstaunlich,
daß an sehr vielen Arbeitsplätzen, an denen mit Folien gearbeitet, auf Folien
hochgezeichnet und sogar graviert wird (nach H. Stock in 1121), keine Leucht-
flache zrn Verfügung steht. Es wird noch immer an alten Zeichentischen auf
Folie gezeichnet, die ftir die Bearbeitung von Zeichenkarton konzipiert waren.
Die Zeichenkräfte haben keine unmittelbare Möglichkeit, die Deckkraft der
Tuschezeichnung z.B.durch die Betrachtung mit einer Lupe selbst zuprüfen.
Eine decken de Zeichnung ist jedoch Vor aussetzung ftir die Mikroverfilmung
der Liegenschaftskarte und auch der DGK 5.

Die oblektive Prüfu .& ob eine Zeichnung reprotechnisch ausreichend gedeckt
ist, läßt sich nur mit dem ,Rasterpunktprüferu ll7lin Verbindung mit einer Lupe
mit ca.lOfacher Vergrößerung vornehmen. Der Rasterpunktprüfer (s. Abb. r)
ist eine Folie, die u. a. eine Scharung von dünnen, tiefschwarzen Linien enthält.
Auf einem Leuchttisch wird die zu prüfen de Zeichnung mit den Linien des
Ra sterpunktprüfers verglichen.

Die Information über den Einsatz des Rasterpunktprüfers steht allen Dienst-
stellen unserer Verwaltung nrr Verftigung.

An dieser Stelle seinen noch einige kritische Anmerkungen ztfi Seitenstellung
der Zeichnungsteile erlaubt. Es ist aus reprotechnischer Sicht sehr problema-
tisch, Informationen (Zeichnung oder Schrift)mit unterschiedlicher Seitenstel-
lung zu ftihren oder etwa zu kon zipieren. So wird z.B.von H. Gran in [10]völlig
zu Recht gefordert, daß der Kartennutzer gute Reproduktionen der DGK 5

erhalt. Iedoch wird nach H. Stock in l12l das seitenverkehrte Schriftoriginal
durch seitenrichtige Schrift fortgeftihrt und zwar über Shippingfilm, der durch
seinen Lithcharakter nicht sehr standardisierungsfreundlich ist. Bei der Ablei-
tung von rKopiervorlagenu [13] ftir Nutzerwerden entweder die seitenrichtigen
Nachträge oder die seitenverkehrten Schriften bei der Belichtung unterstrahlt
und damit wird ein Produkt mit qualitativen Einbußen erstellt und abgegeben.
Die Nachhäge würden besser ebenfalls seitenverkehrt einmontiert werden.

Bei der Führung der rGebrauchskartenu des Flurkartenwerkes wurden auch die
Fortftihrungen seitenrichtig aufseitenverkehrten Lichtpausfolien eingetragen.
Bei der Umstellung auf Wash-Off-Kopien konnten die Fortfrihrungen über-
wiegend nicht einwandfrei reproduziert werden. Die Grundregel bei Repro-
duktionen ,schicht auf Schicht« muß bei der Konzeption von Kartenherstel-
lungsverfahren beachtet werden. Allenfalls bei Farbdeckern (Flächen) kann
davon abgewichen werden.

Als Alternative zu den Zeichenfolien Pokalon und Astralon bietet sich die Gra-
vurfolie auf Polyester an.

Bei der Kartenherstellunghat sich das Verfahren der Negatiogrßour durchgesetzt.
Bei der Fortführung ergeben sich Probleme durch noch immer nicht ideale
Abdeckmittel.
Die Generationsfähigkeit der Kopierverfahren bei den bisher eingese tztenZei-
chenfolien, wie Folienkopie (Pokalon und Ashalon) und Wash-Off-Kopie
(Wash-Off-Materialien) ist ungünstiger als die Generationsfähigkeit von Dia-
zov er f ahren (D iazogravur).
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Mit der Negativgravurfolie als Kartenoriginal in Verbindung mit den Diazo-
gravurfolien ftir Generationskopien sind die Aussichteo die Qualität unserer
Karten bis zum Vorliegen der digitalen Karte zu erhalteru besser als bei den bis
jetzt eingesetzten Verfahren (Wash-Off-Kopie bei der Liegenschaftskarte,
Folienkopie bei der DGKS und den Topographischen Landeskartenwerken
1:25 000 und kleiner).

R. Gerner schlägtinseinem Aufsatz [7]vor, die Diazogravurals Zwischenstück
einzusetzen. Das Kartenoriginal soll ledoch wieder auf Ashalon stehen. Als
Kopierverfahren schlägt er Densolite, ein Polymerverfahreru vor. Dieser Weg
scheint aus zwei Gründen nicht sinnvoll. Das Ashalon ist fü'r ein Mehrfoliensy-
stem durch das Alterungsschrumpfen nicht gut geeignet Bei einem Karten-
werk das stäindig oder in einem zeitlich geringen Abstand turnusmäßigfortzu-
ftihren ist, muß sich die Neigung zum Splittern oder Reißen der Folien durch
die haufige Benutzung nachteilig auswirken. Aus dem letztgenannten Grund
wird in Niedersachsen das Ashalon ftir die Kartenoriginalherstellung bei der
DGK5 nicht mehr eingesetzt.

2.7 Personalqualifikation und Qualitätskontrolle

2.7 .1 Die Qualität und vor allem der Qualitätserhalt der Karten war und ist in hohem
Maße von der Qualifikatioo aber auch von der Qualität des Personals abhän-
gig das bei der Kartenherstellungund -fortführungeingesetztwurde und zum
Teil nochwird. Die Kartenherstellung istbei der Liegenschaftskarte durch den
Einsatz der automatischen Datenverarbeifung weitgehend von der Personal-
qualifikation im zeichnerischen Bereich unabhängig geworden. Bei der Fort-
ftihrung und auch bei den Reproduktionsarbeiten spielt die Qualifikation
jedoch noch eine entscheidende Rolle. Durch Fortbildungsmaßnahmen kann
die Qualifikation verbessert werden. Das Personal muß aber auch die Mög-
lichkeit haben, die eigene Leistung konkollieren zu können. Die Vorausset-
zung ist bei den reproduktionstechnischen Arbeiten mit der Ausstatfung aller
Dienststellen der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
mit den Konhollelementen FOGRA PMS I und einem transparenten Sfufen-
graukeil mit dazugehöriger Anleifung (siehe Reproduktionstechnische Infor-
mation 19 S5) l74l gegeben.

Bei der Auswahl des reprotechnischen Personals sollte verstärkt auf deren
Eignung geachtet werden. Es hat sich gezeigf, daß in den Katasterämtern mit
entsprechend guter Personalauswahl die AnforderungerL die die moderne
Reprotechnik stellt (2.8. in Form von relativ teueren Lichtpausfolien im Ver-
haltnis zu billigeren Lichtpauspapieren oder Mikrofilmtechnik) leicht erfüllt
werden konntery weil dieses Personal fortbildungsffiig war. Dabei war es

unerheblich, ob eine reprographisch interessierte Vermessungskraft oder ein
gut ausgebildeter Reprograph ftir das jeweils zu erweiternde Wissensgebiet
fortgebildet werden mußte.

2.7.2 Es ist aber auch wichtig daß die zuständigen Vorgesetzten zum einen darauf
achteo daß die Kontrollelemente verwendet werden, zum anderen jedoch sie
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selbst auch Konholle ausüben im Sinne von Erfolgskonkolle und Qualitäts-
konkolle. Hier ist sicherlich eine gewisse Beharrungste ndenz zu überwinden.
Diese Tendenz ist leider auch bei der Beschaffung von Repromaterialien zu
erkennen. Zum einen werden die hohen Kosten der Repromaterialien mißbil-
ligt, ledoch wird weiter das bisher gewohnte und teurere Material beschafft,
obwohl über besseres und preiswerteres Material umfassend informiert
wurde. Den Informationen durch Handler und Vertreter wird leider zuviel
Gehör geschenkt, obwohl die sublektive Interessenlage dieser Informanten
eindeutig sein sollte.

2.8 Geräteausstattung

2.8.1, Mit gutem Werkzeug lassen sich gute Produkte herstellen. Mit gutem Werk-
zeug lassen sich jedoch auch schlechte Produkte herstellen.

Die reprotechnische Geräteausstatfung der Katasterämter ist unterschiedlich,
aber eine gewisse Grundausstattung hat jedes Katasteramt. Diese Grundaus-
stattung befindet sich aber, je nach Interessenlage der Behördenleifung in
gutem oder desolatem Zustand. Der Einfluß der Geräteausstatfung auf die
Qualitat bei der Kartenherstellung und beim Qualitätserhalt hängt nicht so
sehrvon der kompletten Ausstattungals vielmehrvom Zustand der Geräte ab.
Mit der zerkratzten Kristallglasscheibe eines Kopierrahmens kann der beste
Reprograph keine einwandfreien Kopiervorlagen herstellen. Auf der anderen
Seite lassen sich mit einem funkelnagelneuen Plankopiergerät mit Leichtigkeit
schlechte Kopien erzielen, wenn man dem ,Rat* von Firmenverhetern folgt
und zur Verkürzung von Belichfungszeiten auf die schwarze oder rote Gum-
midecke des Rahmens weißes Papier legt. Die dadurch aufhetende Untershah-
lung durch die Reflektion des Lichtes wirkt sich auf die Auflösung und auf die
erzielbare LJV-Dichte sehr negativ aus.

2.8.2 Nachstehend eine aktualisierte Zusammenstellung der reprotechnischen Aus-
statfung eines Katasteramtes, bezogen auf die Ausfi.ihrungen von H. Bauer [1{.

Reihenfolge : Priorität:

1 Leisfungsf:ihiges,Plankopiergerät" (Planpausrahmen) .... -17OOO DM
2 Diazoentwicklungsmaschine.. - SOOODM
3 Paßlochstanze .. 2OOO bis 5OoO DM
4.l Mikrofilmkamera ... -444OODM
4.2 Reprokamera (Kompakt) ... -2oooo DM
5 Entwicklungsmaschine - Foto/Polymer .... -19OOO DM
6.1 Reader-Printer A4lA3 -17OOO DM
6.2 Lesegeräte - 2 000 DM

Die Anzahl der Geräte (6.1 und 6.2) richtet sich nach
Größe und Unterbringung des Amtes

7 Densitometer... 1500DM
8 Glasmaßstab ('/romm-Teilung) - 2OOO DM

126



9 Durchlauflichtpausmaschine
Einlaufbreite:I20cm .. -7000 DM

10 Meßmikroskop 30x ... - 2oO DM
11. PMSI FOGRA-Konhollelement 100 DM
12 Halbtonkeil..... 80 DM
13 Rasterpunktprüfer. .. .. - 100 DM
14 Kopierraster(beiB5anfordern)...... -DM
Bei der Geräteauswahlsollte mansich so weitwie möglich andie standardmä-
ßig vorhandenen Geräte der graphischen Industrie orientieren. Daftir spre-
'chen zwei Gründe:

1. Die Geräte ftir die graphische Indushie werden im allgemeinen in großen
Stückzahlen gebaut und sind entsprechend preiswerter. Da sie für den Pro-
fibehieb konzipiert werderu sind sie meistens robust und wenig reparafur-
anfallig.

2. Der Kunden- und Warfungsdienst sollte sich in der Nähe befinden.

2.8.3 Kaufen oder mieterL diese Überlegung sollte nicht nur angestellt werdeo weil
der Innenminister eine Stellungnahme bei der Anmeldung von Investitionsgü-
tern gem. Erl. vom 4.7.1980 - 13 - 04021, fordert In den Bereicheru die ftir ein
hohes Innovationstempo bekannt sind das galt z.B. ftir die Bürokopierer in
den vergangenen Jahrer[ ist es nicht wirtschaftlich Geräte zu kaufen und sich
damit von der Entwicklung fur die nächsten 6 bis 10 Jahre abzukoppeln (siehe

K. Kertscher S.31in [5]).

Das gilt auch ftir die neuen Technologien in der Reprotechnik Die elekhosta-
tische Kopiq gehört auch zum großen Induskiezweig Reprotechnilg die aber in
den Bürosektor eingedrungen ist. Es kann daher sinnvoll seiu z.B. Entwick-
lungsmaschinen in einem bestimmten Stadium der Erprobung genauso zu
mieten, wie z.B. einen Bürokopierer oder einen Mikrofilm-Readerprinter. Die
Monatsmieten liegen im übrigen auch dicht beieinander.

2.8.4 Die Frage nach einer dezentralen oder zenhalen Geräteausstatfung ist eben-
falls zu stellen und zu beantworten. Mit der Tendenz, die Geräte zur Aufgabe
zu bringer; hat man gute Erfahrungen gemacht. Fehleinschätzungen von zen-
tral vorzuhaltenden Gerätery wie z. B. Paßlochstanzen wurden inzwischen kor-
rigiert. Es bleiben aber Verfahren und Geräte, die von der Investition her gese-
hen so teuer sind, daß eine gute Auslastunggewährleistetsein muß. Das giltftir
den Bereich des Otretdruckes wie auch ftir großformatige Kameras mit rech-
nergestützter affiner Entzemrngsmöglichkeit. Der Bereich der Farbkopierver-
fahren wird bisher auch zenkal vorgehalten mit der Möglichkeit der dezenha-
len Nutzung durch die anderen Dienststellen der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung.

Die bisher dezentrale Schriftsatzherstellung durch Dia§pes wird durch die
Produktionseinstellung dieses Typs in Fragä zu stellen r"i.,. Er wird ein Kon-
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zept entwickelt, mit Hilfe der Datenfernüberhagung (DFÜ) die vor Ort erfaß-
ten (gesetzten) Schriften an die Zentrale zu überhagen und dort die Daten in
die automatisch gesteuerten Satz- und Belichfungsanlagen einzulesen und zu
belichten. Die auf Copyproof umkopierten Filme werden mit der Post dem
,Auftraggeberu (Bezirksregierung oder Katasteramt) schnellstmöglich über-
sandt.

Aspekte des Umweltschutzes

Llmw eltfr e undli ch e V er f ahr en

Mit einem gestiegenen oder besser bewußterem Umweltverhalten sollten die
Behorden Vorbild sein und alles Mögliche turu um Umweltbelasfungen ztrver-
meiden. Das Verfahren, das die Umwelt besonders starkbelastet, das Folienko-
pierverfahren, ist in der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterver-
waltung weitgehend eingestellt worden. Auch das Positivgravurverfahren,
dessen Einfarbung chlorierte Kohlenwasserstoffe enthielt, wird in unserer Ver-
waltung seit langem nicht mehr eingesetzt.

Als ,Ausgleichu haben die Firmen zum einen dieDiazotechnirverbessertund die
verschiedensten Produkte mittlerer und hoher Qualität produziert und rum
anderen hatte man sich zuZeiten des überhöhten Silberpreises nach alternati-
ven Techniken zum fotografischen Prozeß umgesehen und dabei die Foto-
Polymertechnik wiederentdeckt und daraus neue Produkte entwickelt.

Die Polymertechnik beruht auf den unterschiedlichen Reaktionen, die sich
dadurch ergeben, daß Monomere sich bei der Belichfung mit W-Shahlen zu
Polymerketten (Makromoleküle) verbinden. Diese neuen Makromoleküle
(Polymerketten) können die verschiedensten Eigenschaften erhalten, z.B. beim
Cromalinverfahren (Fa. Dupont) verliert die Polymerschicht nach Belichtung
die Eigenschaft an einer Folie zuhaften, d. h. sie verliert die Klebefahigkeit. An
den Zeichnungsstellen bleibt die Klebefahigkeit erhalten und sie können mit
Farbpulver eingefärbt werden.

Bei dem Verfahren »Technoplast«laßt sich die sch war:zeingefärbte Schicht (Ruß)
die nicht belichtet wurde (unter einem Negativ) auswaschen, die Zeichnungs-
stellen wurden durch die LJV-Belichtung gehärtet und lassen sich nicht mehr
auswaschen. Es entsteht von einer Negativgravur ein positives Bild auf Papier
oder Folie. Für die Entwicklung wird r,ür Wässer benötigt. Der Ruß in der Poly-
merschicht und die Schicht selbst sind umweltverhäglich.

Bei dem Densolite-Yerfahren der Fa. Folex, auch ein Polymerverfahren, das im
Dezernat Reproduktion seit Oktober 1984 eingesetzt wird, bewirkt die LJV-
Belichtung ebenfalls eine Härfung der Bildstellen, die unbelichteten Teile wer-
den mit einer wäßrigen Sodalösung ausgewaschen. Eine der Filmsorten hat
nach der Entwicklung aber vor der Einfarbung hellblaue Bildstellen und kann
als Montagefolie rnit Anhaltekopie z.B. ftir Schrift- oder Signaturenmontage
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verwendet werden. Im Normalfall wird jedoch die Folie nicht zwischendurch
der Entwicklungsmaschine entnommen, sondern sie durchlauft ein rotes Farb-

bad,indem sich die belichteten Makromolektile fest mit der Farbe verbinden.
Die anschließende Wässerung und Trocknung beeinhachHgt diese Verbin-
dung in keinerWeise. Bei diesemVerfahrenwird also eine Sodalösungals rEnt-

wickler« und Wasser zumspülen verwendet, ebenfalls ein sehr umweltfreund-
liches Verfahren. Die Reste der Farbbäder können gebunden und über den

Hausmüll entsorgt werden.

Als weiteres umweltfreundliches Verfahrery jedoch vorerst nur ftir die Verviel-
faltigung, muß noch die elektrostatische Kopie erwähnt werden. Sie ist als Büroko-
pie bekannt, jedoch hat sich auch auf diesem Gebiet einiges getan.

Seit Ende Lgg4- verftigt das Dezernat Reproduktion über ein elektrostatisches

Farbkopieroerfahren(Colorfax)im Format 60 cm x 80 cm. Es können Farbkopien
auf den verschiedensten Trägern hergestellt werden, z.B. auf Landkartenpa-
pier, aufhansparenten oder opaken Folien. Eine Halbleiterfolie wird unter einer
seitenrichtigen, positiven oder negativen Vorlage mit einer Blitzlampe belich-
tet, nach Enlfernen der Vorlage werden die nicht entladenqn Zeichnungsteile
mit Farbpulver, das die entgegengesetzte Ladung hat, eingefärbt. Mit Hilfe
eines integrierten Paßlochsystems wird nun der Träger (Folie oder Papier) auf

die ein ge{arbte Halbleiterfolie gelegt und in einem weiteren Übertragungspro-
zeß*.id.n die Farbpartikelchen von der Halbleiterfolie auf den Träger über-
tragen. Die Farbe ist auf dem Träger nun noch abwischbar, Schnittkanten u. ä.

können mit Weichgummi entfernt werden. Danach wird nicht mit Wärme
(Maßhaltigkeit) fixiert, wie bei der Bürokopie, sondern mit einem Gasgemisch
(Freon von der Fa. Dupont). Das Verfahren kann mit anderen Vorlagen und
anderen Farben wiederholt werden. Die Einsatzbereiche sind ztfi Zeit:Herstel-
lung der zweifarbigen Grenzkarten in einer Auflage von; bis 5 Exemplaren,

Vervielfaltigung der Bodenkarten und der Erstausgaben der TK 25 an Stelle

des Offsetdiuckes, Anfertigung von Lesekopien ftir Durchsichten von mehr-
farbigen Karten, die maßhaltige Überkagung von Kartenrahmen mit Beschrif-
tung ftir die Bleientwürfe - Grundriß (DGK 5).

Die vorstehend beschriebenen Verfahrery insbesondere die Polymerverfah-
ren, haben auch noch den Vorteil, daß die ,Chemikalienu eine sehr hohe Stand-

festigkeif haben, d.h. sie sind über einen Zeitraum von mehreren Monaten halt-
bar.

Ent s or gung s fr e un dli ch e V er f ahr en

Wenn es unumgänglich ist, umweltbelastende Chemikalien nr verarbeiten,

z.B.Silberhalogene im fotografischen Prozeßdann sollte es so geschehen, daß

eine problemlose Entsorgung möglich ist. Die Chemie muß aufgefangen wer-
den könnery damit sie an einschlagige Entsorgungsfirmen ablieferbar ist. Das

bereitet beim fotografischen Prozeß kaum Schwierigkeiten.
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Beim Diazoverfahren ist es ähnlich, der Restammoniakbleibt in Behältern und
kann entsorgt werden.

Entsorgung kostet Geld, so ist also ein Entscheidungskriterium bei derVerfah-
renswahl, in welchem Umfang zu entsorgende Chemie anfällt.

4 ReprotechnischeVerfahren,MaterialienundderenEinsatzmöglichkeiten
bei der Kartenherstellung und -fortftihrung

4.1 Pa$lochsystem

Für die Anwendung des Negatiwerfahrens ist ein Paßlochsystem nohoendig.
Wenn positive Kartenoriginale in getrennten Folien (Schätzungsfolie) mikro-
verfilmt werden sollen, ist ein Paßlochsystem aus wirtschaftlichen Gründen
erforderlich. Das Einseitenpaßlochsystem erftillt die Forderungery wenn Poly-
ester als Trägerfolie eingesetzt wird und die Bedienungsanleifungen beachtet
werden.

In der ,Reproduktionstechnischen Information« 1985 [14] sind unter dem
Abschnitt Paßlochtechnik alle wesentlichen Punkte eingehend erläutert.

4,2 Diazooerfahren-Lichtpaustechnik

4.2.1, Vorbemerkung

Die Lichtpaustechnik stammt in ihren Anfängen aus dem Jahr ß40 und ent-
wickelte sich t9z3 zum Trockenentwicklungsverfahren mit der Möglichkeit
von positiven, transparenten Vorlagen positive Duplikate zu erhalten. Es ging
darum, vermaßte technische Zeichnungen zu vervielfältigen. Auch im Ver-
messungswesen war der Einsatzbereich in erster Linie die Duplikatherstellung
auch hier zum Teil vermaßt (Handrisse, Feldbticher, Fortführungsrisse, Ver-
messungsrisse). In dem Umfang wie die rKarten* derVermessungsverwalfun-
gen den gestiegenen Ansprüchen genügen sollten die sich aus der Nutzung für
Raumordnung Landesplanung Industrie, Bauwirtschaft und Verkehrspla-
nungen ergaben, zeigte sich auch die Notwendigkeit, nicht nur Duplikate her-
zustellery sondern Zweitaasferhgungert die den verschiedensten Zwecken
genügen mußten und ihrerseits vervielfälUgungsfahig zu sein hatten. Die Qua-
litätsnormen der graphischen Industrie bei der Vervielfaltigung von Karten
auch größerer Maßstäbe ergaben sich als indirekte Forderung. Diese Forderun-
gen konnten mit den Lichtpauskansparentpapieren nicht erfüllt werden. Aus
Gründen der besseren Skapazierbarkeit der »Mutterpausen" wurden Folien
(Polyesterfolien) als Trägermaterial gewählt. Die Diazobeschichfung erftillte
nicht die Normen der graphischen Industrie. Der Einsatz beschränkte sich auf
die herkömmliche Anwendung. Die Materialien wurden in »Lichtpausanstal-
ten" verwendet Hauptabnehmer sind immer noch die Bauwirtschaft und mit
abnehmender Tendenz die technischen Büros der Automobil- und Maschi-
nenbauindustrie.
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Zur Unterscheidung einer neuen Qualitat ahnlicher Folien, aber ftir einen

erweiterten Anwendungsbereich, sollte man sich auf neuen Terminus einigen
und alle ,Lichtpausfoli€n<r die einen bestimmten nr definierenden Qualitäts-
standard hab en, »>Diazofolien« nennen. Der Standard dies er Diazofolien sollte

enthält nur die Materialien, die diese Norm erftillen, d. h. ftir die Kartenherstel-
lung, die Kartenfortftihrung und ftir die Abgabe von vervielfaltigungsfähigen
Zweitausfertigungen (Kopiervorlagen) an Dritte geeignet sind.

Hersteller Bezeichnung der Folie

Tvp
Stärke der
Träger-
folie

Auf-
lösung

l-r

UV-Dichte

mtn. max.
Um-
fang

1. Diazofolien, klar, einseitig diazobeschichtet, 0,08 - 0,1 mm

Folex
Kalle
Kimoto
Kimoto

Folalith G
Reprofilm HD S0
Repro Diazo HD/MRT
Celsia elechonic diazo

0,L0
0,08
0,10
0,L0

ca.5
ca. 5
ca.4
ca.4

0.19
0.13
0.14
0.1,7

0.15
0.T6
0.1,7
o.t2
0.18
0.15

0.19

2.86
3.45
2.34
2.54

> 4.0
> 4.0
2.70
> 4.O

3.51.
3.85

2.90

2.67
3.32
2.20
2.37

> 4.0
> 4.0
2.53
> 4.4
3.33
3.70

2.71.

2, Diazofolien, klar, einseitig diazobeschichtet, 0,L8 mm

Dupont
Folex
Folex
Kalle
Kimoto
Renker

Cronavue PDP 7C
Densotrans N elechonic
Folalith G
K 18 electronic
Celsia electron ic diazo
M-Folie sepia HD

0,-1,8

0,L8
o,'L8
0,-l'8
0,T8
0,'1,8

ca.4
ca.4
ca.5
ca.6
ca.4
ca.4

format-
ab-
hängig

ca.5

ca.6
ca.4
ca.4

3. D iazof olien, klar, dopp els eitig di a zob e s chichtet

Renker M-Folie, sepia,
doppelseitig

0,05

4, Diazofolien, selb stkleb end

Renker I SK-Folie 0,05

0,'1"4

0,10
o,T5

0.26

4.23
0.25
0.25

2.72

2.70
2.45
2.93

2.46

2.47
2.20
2.68

5. Diazofolien, mattiert (bezeichenb ar)

Folex
Renker
Renker

Folalith-Folarex H
PE-Folie sepia HD
PE-Folie sepia HD

Die UV-Dichtemessungen wurden mit einem Densitometer ,Macbeth TD 9O4u,

bestückt mit einem Uv-Filter Kodak Wratten 18A, ausgeführt.

Abb.3 (Tabelle 2)
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4.2.2 Diazofolien (Siehe Tabelle 2, Abb.3)

Nr.1

GlasklareEolien, einseitigbeschichtet, mit einer Trägerfolie von ca. 0,0 8 bis 0,1 mm
Stärke, diese Folien sind ftir die Herstellung von Zweitausfertigungen gut
geeignet, auch großformatige Zusammenftigungen können auf diesen Folien
abgegebenwerden.ln manchen Fällen empfiehltes sich, die stärkerenOlS mm
D iazo duplizierfolien zu vent enden.

Bei der Anwendung des Negatiwerfahrens kann zur Anderung der Seitenstel-
lung mit guter Qualität zum Negativ umkopiert werden. Auch Diazosammel-
kopien [13] Iassen sich auf diesen Materialien herstellen.

Bei den Einfärbungen der Diazofolien muß darauf geachtet werden, welche
weitere Verwendung vorgesehen ist Alle Folien mit elechonic (gelboranger)
Einfärbung sind ftir Verkleinerungen und Vergrößerungen (Kameravorlage)
bedingt geeignet Für die Fortführung der TK 25 bis TK 100 sollten Kopiervor-
Iagen der DGKS nichtauf diesen Folien hergestelltwerden,weilsie auft:25 OOO

verkleinert werden müssen.

Nr.2

Einseitigbeschichtete Folien auf stärkerem 0,18 mm Trägermaterial sind ftir die
ElekkonikJndustrie (PDP 7C von Dupont Densokans von Foler K 18-elecko-
nic von Kalle, Celsia-eleckonic von Kimoto und M-Folie HD-Sepia von Ren-
ker) oder ftir die graphische Industrie (Folalith G von Folex) hergestellt worden
und werden wegen des guten Auflösungsvermögens und der hohen W-
DichteDiazodupliziert'olien genannt. Für die Diazo-sammelkopien zum Negativ
sind diese Folien hervorragend geeignet.

Nr.3

Doppelseitig beschichtete glasklare Folien sind ein Problem ftir sich und daher
muß darauf ausführlicher eingegangen werdery zumal L. Hünerfeld in [6] einige
Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt hat, die sich verbieten, wenn die Qualitat der
Zweitausfertigungen oder der Karten schlechthin den Stellenwert haben soll,
die auch von Hünerfeld gewünscht wird.

Störke der Trögerfolien mar. 0,05 mn

Der Kompromiß, der bei einer beidseitig beschichteten Folie eingegangen wird,
laßt sich nur bis zur maximalen Folienstärke von OO5 mm (inkl. Beschichfung)
akzeptieren und auch nur danry wenn eine Kartengröße von 0,5 m x O5 m nicht
überschritten wird und es sich nicht um eine Generationskopie handelt Runde
Rasterpunkte werden zu Ellipsen mit unterschiedlichen Radieru je nach
Abstand vom Mittelpunkt der Kristallglasscheibe des,Plankopiergerätes*,
und Linien werden um bis zu2Oo/overbreitert, wennsie parallelzum Kartenrah-
men verlaufen. Siehe Abb.A.
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S ammelk opi e von positiven Vorlagen, r> S andut icho er f ahr enu

Aus der Abb.3 in L. Hünerfeld [6] ist Abb. 5 abgeleitet. Hier im Hause wurde die
Empfehlung nachvollzogen; als Ergebnis hatten die jeweiligen Zeichnungs-
teile eine W-Dichte von D*,*:7.78. Bei einem Grundschleier (UV-Dichte
D-i.,:0.18 ergab sich ein UV-Dichteumfang von D : 1.0. Dasselbe Material
(Renker M-Folie doppelseitig 0,05) wies bei einer einfachen Diazokontaktko-
pie eine UV-Dichte von D-i,,:0.19, D-u,:2.90, d.h. ein UV-Dichteumfang
von D: 2.77.

Die Sammelkopie aufdoppelseitig beschichteten Diazofolien ist als Verfahren
ftir Kartenherstellun g, -forführung und frir die ,\bgabe von Duplikaten, von
denen evtl. gedruckt werden könnte (Amtsblatt) ungeeigneL

Diazoschicht

0,05 m Folienstärke
Diazoschicht

UV-Dichte-Umfang D : 1.0

Abb. 5 : S ammelkopie oon positio en Vorlagen (auf doppelseitig beschichtefer

Diazof olie)

Nr.4

Glnsklare einseitigbeschichtete, selbstklebende Folien O,O5 mm Folienstärke

Auch diese Materialsorte hatte uns Sorgen bereitet, obwohl anfänglich die Ein-
satzmöglichkeit sehr positiv gesehen wurde.

Die verwendete SK-Folie von Renker hat eine so hohe Grunddichte (W-D*i,,:
0.26), daß es bei den bereits vorhandenen Zeichnungselementen ztr Überbe-
lichtungen kam. Der Einsatzbereich war die Schriftergänzung bei verschiede-
nen Kartenwerken. Eine Einsatzmöglichkeit wäre möglich, wenn UV-
D-i,, <0.10 und UV-D-.* )3.0 sind. Dann ließe sich Schrift an Stelle auf Copy-
proof , das relativ teuer ist, auf selbstklebend eDiazofolien ftir die Schriftmon-
tage herstellen.

Nr.5

Mattierte, einseitig beschichtete Folien, Stärken zwischen O,O8 mm und max.
0,I8 mm.

Die mattierten Lichtpausfolien waren die Folien mit der geringsten Uv-Dichte.
(Siehe auch 2.2 6. Absatz). Volkswirtschaftlich gesehen, sind es die Folien, die
am ungünstigsten sind. Im allgemeinen werden unmittelbar auf der Zeichen-
oberfläche thematische Ergänzungen vorgenommen, die haufig aktualisiert
werden müssen , aber im Laufe der Jahre sollte vor allem auch die Kartengrund-
lage aktualisiert werden. Wenn das notwendig wird, muß die gesamte Thema-
tik neu gezeichnet werden. Hier ist unsere Verwaltung aufgerufen zuinformie-

W-Dichte-Umfang D:1.0
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ren und den Kartennutzern (Gemeinde Landkreise aber auch Planungsbüros)
die Vorteile der Folientrennung zu erläutern und vielleicht auch praktische
Fortbildung zu praktizieren.

4.3 Diazograourfolien - Negatiograourfolien

4.3:t Diazogravurfolien
Uber die Vorteile des Gravurverfahrens ist bereits haufig berichtet worden
(E.Kophstahl [2], H.Janssen [8], D.Kertscher [9], R.Gerner [7]und L.Hüner-
feld [o]). Wenn die Vorteile bei der Herstellung der Kartenoriginale auch bei der
Fortführung genutzt werden sollen, bleibt nur der Weg, die Originalnegativ-
gravur fortzuführen und nach einem Zeihaum die Gravur - wenn nötig -
ieprotechnisch zu erneuerry wobei diese Erneuerung eine hohe Qualitat hat.

Die Diazogravurfolien haben ahnlich hohe Auflösungsqualität wie d ieDiazo-
folien, sie haben eine W-Dichte D*u* >3.0. Das Generationsverhalten ist weit-
aus besser als das der Folienkopie. Dabei ist aber anzumerkery daß die Wer-
bung sehr irreführend ist. Es ist unzureichend, dieDiazogravurfolien z.B.

Diazoscal »wie eine normale Lichtpausfolie aufzukopierenu (Original Werbe-
text).

Die Diazogravurfolien sind hervorragende Produkte, nur dürfen sie nicht wie
,Lichtpausfolienu verarbeitet werden. DieDiazogravurfolien sind immer toz-
trolliert zubelichteru d. h. unter Verwendung eines Halbtonkeils und eines Kon-
trollelements z.B. FOGRA PMS I. Nach der Diazoentnicklung nicht in einer
normalen Lichtpausmaschine, sondern in einem Diazoentwicklungsgerät mit
niedrigen AmmoniaktemperaturerL muß die W-Dichte mit einem UV-Densi-
tometer gemessen werden. Die Diazogravurfolie soll Original bzw. Zwischen-
sfufe zum Original sein, also muß die höchste Qualitat des Materials erreicht
und auch konholliert werden. Die W-Dichten, die nach der Werbeempfeh-
lung in Durchlauflichtpausautomaten erzielt wurden, waren zum Teil D..*
( 1.6, wobei die erzielbare maximale UV-Dichte bei D*o* >3.0 lag.

Die Qualität der Diazogravurfolien bezüglich UV-Dichte und Auflösung ist
bei standardisierter Arbeitsweise gut. Trotzdem gibt es noch Einschränkun-
gerl da das Problem der Nachgravur an korrigierten Stellen noch nichtbefrie-
digend gelöst ist. Beide Firmen, die die Diazogravurfolien herstellen, sind sich
der Aufgabe bewußt und dabei eine Lösung zu finden.

Die derzeitige Situation stellt sich so dar'
Fa. Kimoto - Diazoscribe hat ein bezüglich Randschärfe verbessertes Produkt
vorgestellt, zur Zeit im Test, Abdeckmittel in Arbeit. Fa. Renker - Diazoscalhat
ebenfalls ein neues Produkt (ohne Grundschleier) vorgestellt. Die Randschärfe
ist gut, Abdeckmittel und Gravurfolie sind zur Zeit im Test.

Mit der bisher erreichten Qualität ist es möglich, Diazogravurfolien als Karten-
originale ftir die Liegenschaftskarte und für die Deutsche Grundkarte 1:5000
einzusetzen, vorausgesetzt sie wurden standardisiert hergestellt und konhol-
liert.
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4.3.2 Negativgravurfolien

Bei den Negativgravurfolien ist das Angebot größer. Wenn man die Anwen-
dungbei der Liegenschaftskarte und der DGK 5 berücksichUgtund die speziel-
len Gravurfolien (z.B mit weißer Beschichtung ftir Anhaltekopie) unberück-
sichtigt laßt, sind drei Anbieter auf dem Markt, die grüne, hansparente Nega-
tivgravurfolien anbieten und zwar: Keuffel & Esser, Kimoto und Renker. Es hat
sich kürzlich gezeigt, daß die Forderungen an die Negativgravurfolien nicht
überwiegend von der Gravierbarkeit an der automatischen Zeichenanlage
bestimmt werden darl sondern daß das Langzeitverhalten z. B. der UV-Dichte
und die erreichbare UV-Dichte ein wesentlicher Entscheidungsfaktor sein
müssen. Da die Erstgravur an der automatischen Zeichenanlage ein Teil der
Aufgabenerftillungist, müssen die Gravurfolien auch die Anforderungbei der
Nutzung im Katasteramt z.B. bei der Mikroverfilmung und der manuellen
Fortftihrung sicherstellen.

4,4 Polyrneruerfahren

Zu den Vorteilen, die das Polymerverfahren aus der Sicht des Umweltschutzes
bietet, wurde unter 3.1 Stellung genommen. Zur Zeit stehen einige Verfahren
zur Verfügung die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

4.4.1, Als Alternative zum Lichtpausverfahren kann das Produkt »Technoplast<, d.as

als PIÄ/N bzw. \Ä/N (Folie bzw. Papier) d er Fa. Renker im Verkieb ist, angesehen
werden. Es ist ein polaritätsungleiches Verfahren (vom Negativ erhält man ein
Positiu bzw. umgekehrt)und war ftir den Tiefdruck als »Proof« vor der Anferti-
gung der teuren Druckvorlagen (Tiefdruckzylinder) konzipiert. Da das Papier
eine hochglänzende Oberflache hat, sind die Kopien sehr brillant, ahnlich wie
Fotokontakte. Sie sind zwar dadurch nicht so gut bezeichenbar wie z. B. Licht-
pauspapier, aber mit geeigneten Zeichenmaterialien läßt sich das Problem
lösen. Das Folienmaterial hat ;ihnliche Eigenschaften wie Diazofolieru die Auf-
lösung ist jedoch erheblich geringer.

4.4.2 DasDensolite-VerfahrenderFa,FoleristfureinanderesQualitätsniveaugedacht.
Die Auflösung die Uv-Dichte und das Generationsverhalten sind hervorra-
gend. Dieses Verfahren ist eine echte Alternative zum fotografischen Prozeß
im Kontaktbereich wenn es um die punktgenaue überhagung geht. Manipu-
lationen vrlre z.B. Linienverbreiterung ftir Freistellmasken sind nicht möglich.
Aus unserer Sicht ist das ein Vorteil. Auf die verschiedenen Materialien wurde
bereits unter 3.1 eingegangen. Eine Eigenschaft wirkt sich bei der Anwendung
in der Kartographie besonders günstig aus. Durch den großen Belichtungs-
spielraum bei der Uberhagung von einwandfrei gedeckten Zeichnungsteilen
können durch eine gezielte Mehrbelichtung nicht einwandfrei gedeckte Teile
wegbelichtet werdery z.B. Schmutzpartikelcheru aber auch Schnittkanten bei
Schriftmontagen. Die Negativretusche laßt sich dadurch auf bis zu 2O%redu-
zieren.
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Der Nachteil dieses Verfahrens ist, daß kein preiswertes Papier oder eine preis-
werte opake Folie angeboten wird, die eine Vervielfältigung in der Preisqualität
von Lichtpauspapieren ermöglichen.

4.4.3 Zur DRUPA 1986 in Düsseldorf werden weitere Firmen Polymerprodukte auf
den Markt bringen. So wird z. B. die Firm a Kimot o als Kinolith vier v erschiedene
Produkte anbietery glasklare Folien in den Farben rot und schwarz, einen
Selbstklebefilm (ähnl. wie Copyproof) und eine dünne opake Folie als Ersatzfir
Papier. Auch hier ist eine ,Entwicklungsmaschineu vorhanderu die auch
umweltfreundlich mit Wasser ,entwickelt*, d. h. ausspült wie z.B. bei Renker.

4.4.4 Das bereits erwähnte Cromalin-Yerfahren ist auch ein Polymerverfahren und
bereits seit über 10 Jahren auf dem Markt. Es vwrrde als Ersatz für Farbandrucke
konzipiert Bei uns wird das Verfahren jedoch ftir die kartographische Lesung
eingesetzt. Die verschiedenen Folien werden mit möglichst konhastierenden
Farben auf Folie oder weißen Karton überhagerL so daß sowohl die kartogra-
phische Paßgenauigkeit als auch die sachlich richtige Darstellung im Verhält-
nis aller Folien (Farben) zueinander geprüft werden kann.

Mehrere Katasterämter und auch Bezirksregierungen haben von der Moglich-
keit der Prüfkopie bereits Gebrauch gemacht. Die positiven Originale müssen
eine gute W-Dichte haben (D > 2.2) sollen seitenverkehrt und mit Paßmarken
versehen sein; sie können auch negativ seiry dann müssen sie aber mit dem Paß-
lochsystem (nach den Vereinbarungen aus [IaD der niedersächsischen Ver-
messungs- und Katasterverwalfung gestanzt sein.

Das Cromalinverfahren ist in einer Breite bis zu 90 cm einsetzbar, d. h. die Kar-
tenformate sollen 90 cm x 120 cm nicht überschreiten.

4.4.5 Strip-Mask-Verfahren

Bei diesem Verfahren unterscheidet man zwei Folientypen. Beim ersten Typ
werden die Konfuren einer Shichdarstellung manuell oder durch eine automa-
tische Zeichenanlage in die Stripfolie geschnitten,Bei der anderen Folie werden
nach einer vorhandenen Shichzeichnung die Konfu ren kopiertechnisch überk a-

8en.

Hier interessiert die kopiertechnisch möglichst standardisierbar herzustellen-
de Stripkopie. Das Verfahreo über die Folienkopie (Dichromatschicht) Strip-
kopien herzustellen, ist nicht ausreichend standardisierbar. Daherwerden nur
die vorbeschichteten Shipfolien auf Polymerbasis eingesetzt. Entweder die Pil-
Ticbzw.die Pil-Tic Silver-Line der Fa. Kimoto oder die PFA-Folie der Fa. Ren-
ker.

Man benötigt eine positive seitenverkehrte Kopiervorlage mit guter W-
Dichte (D >2.2) die unter einer UV-Lichtquelle belichtet wird. Durch die UV-
Shahlung werden die zeichnungsfreien Teile gehärtet und die Zeichnungsteile
lassen sich nach der Belichtung unter Einwirkung eines ,Entwicklers* aus-
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waschery d.h. die Zeichnungsteile bilden sich als Negativmaske negativ auf
der roten, gehärteten 'Stripschicht* ab. Nun können die Flächen, die als Flä-
chendecker in einerFarbe abgebildetwerden sollery mittels Pinzette oder Scha-
ber abgezogen - »geskippt« - werden. Durch dieses Verfahren erhält man paß-
genaue Farbdecker für die mehrfarbige Kopiebzw.letztendlich ftir den Offret-
Druck.

Etliche Katasterämter haben dieses Verfahren ftir die Herstellungvon farbigen
Karten auf der Grundlage der DGK5 bereits genutzt. Selbsfuerständlich wird
dieses oder ein modifiziertes Verfahreru bei dem die Konfuren durch einen
Abdecklack oder durch eine unter der Stripschicht liegende Metallschicht(Pil-
Tic Silverline) nicht mit in die Fläche des Farbdeckers einbezogen werderu auch
bei der Herstellung von Sonderausgaben zu den Topographischen Landeskar-
tenwerken L:25000 und kleiner angewendet.

4.5 Fotografische Materialien (ohneWash-Off)

Die fotografischenMaterialiensindin [14]ausftihrlich beschrieben.lch möchte
mich daher auf einige Anmerkungen beschränken.

4.5.1 Der Line-Filmist mit dem guten Auflösungsvermögen und einem befriedigen-
den Belichtungsspielraum ftir den Einsatz bei Reprokameras zur Maßstabs-
umwandlung notwendig. Im Kontaktverfahren beschränkt sich die Anwen-
dung auf die Verarbeitung von sehr schlecht gedeckten Kopiervorlagen und
auf die Herstellung von verbreiterten Masken ftir die Folientrennung und die
Schriftfreistellung. Als Alternativen bieten sich Hellraumfilme und Foto-Poly-
merfolien als polaritätsungleich arbeitendes Material und Diazofolien als
polaritätsgleiches Material an. Die beiden letztgenannten sind preisgünstiger
und haben auch noch andere Vorteile, siehe 4.2.2 und 4.4.2.

4.s.2 Solange es noch keine selbstklebende Diazofolien mit ausreichend hoher LJV-

Dichte bei gleichzeitig geringer Minimaldichte gibt, ist das Copyproof-Verfahren

notwendig um die im Fotosatz hergestellten Schriftfilme auf selbstklebendes
Material umzukopieren. Zum Copyproof-Verfahren liegt eine,Technische
Information zur Herstellung und Weiterverarbeifung von selbstklebenden

Copyproof-Filmpositivenu [18] vor.

4.5.3 Für die in unsererVerwalfung eingesetzten Fotosetzgerätebietet es sich ary den
normalen Linefilm zu verwenden.

4.5.4 Das Sortimentvon Filmen sollte so klein wie möglich gehalten werden. Ein hoch-
wertiger Linefilm und ein preiswerter Linefilm, evenfuell von verschiedenen
Firmeru ist in jedem Fall ausreichend. Für die Aufgabenstellungim Katasteramt
genügt meistens auch der billigere Linefilm. Es ist nicht erforderlich mehr als

diese beiden Filme vorzuhalten. Auch hier werden von vielen FirmenVerhetern
die verschiedenen Varianten angebotery die jedoch in den wenigsten Fällen

erforderlich sind.
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4,6 Wash-Off-Verfahren

Über das Wash-Off-Verfahren ist von mir in 2 t1980 dieser Zeitschrift bereits
berichtet worder,, aktuelle Informationen sind in [1a] und U6) enthalten. Die
Umstellung der Rahmenflurkarten und Inselflurkarten war notwendig und
sinnvoll, denn sonst hatte das Verfahren der Mikroverfilmung gar nicht einge-
ftihrt werden können. Die vergilbten mattierten Lichtpausfolien mit grauen
Zeichnungselementen lassen s ich nicht mikroverfilmen.

Die Gefahr, die im Wash-Off-Verfahren liegt, ist eine leicht mögliche unquali-
hzierte, d. h. nicht decken de zeichnerische Fortfrihrung. Es ist falsch, wenn man
glaubt, eine verschmutzte und durch graue Zeichnungselemente unbrauchbar
gewordene rWash-Off-Karteu durch einfaches Umkopieren nochmals retten
zu können und eventuell dieses Verfahren solang e fortzusetzen, bis die Auto-
matisierte Liegenschaftskarte (ALK)vorliegt. Wenn man sich ztn Führung der
Liegenschaftskarte als Wash-Off-Kopie entschieden hat, dann ist es unbedingt
erforderlich, die Qualifikation des Zeichenpersonals zu überprüfen, eventuell
fortzubilden und auch Qualitätskontrolle, z.B. mit dem Rasterpunktprüfer
auszuüben.

Sollte sich die Behördenleitung entschließen, das Negatiwerfahren einzuftih-
ren, so ist auch in diesem Fall die Umstellung auf Wash- Off nicht umsonst
gewesen. Denn um eine Diazogravurfolie herstellen zu können, muß eine ein-
wandfrei deckende Zeichnung vorliegen. Die Umstellung der vergilbten PE-
Folien durch ein Material mit steiler Gradation [13] [14)wie z.B.Wash-Off ist
Voraussetzung ftir ein Negativ, in dem die abgebildet en Zeichnungselemente
einwandfrei reproduktionsfahig sind und von dem sich eine Diazogravurfolie
ableiten laßt.

4.7 Farbkopier- und Colorcerfahren

4.7.1, Unter 3.1und 4.4.4wurdebereits über die bei der Landesvermessung - Dezer-
nat Reproduktion - zttr Verfügung stehenden Farbkopiemerfahren
,Cromalin « (Polymer) und ,Colorfaxu (elekhostatisch) und die Einsatzmög-
lichkeiten berichtet. Der Vollständigkeit halber ist noch nachzutragen, daß
noch zwei weitere Verfahren auf Polymerbasis angeboten werden. Das sind
das ,Kwickproof-Verfahren* der Fa. Keuffel & Esser und das ,SC-Verfahren*
der Fa. Renker. Beiden Verfahren ist gemeinsam, daß sie nicht hinreichend
standardisierbar sind. Auf eine opake Folie wird mit einem »Wirebaru entweder
manuell oder mit Hilfe eines Beschichfungsgerätes die Farbe aufgetragen.
Durch die W-Belichfung unter einem Negativ werden die Zeichnungsteile
gehärtet und die übrige Farbschicht wird mit Wasser abgewaschen. Nach der
Trocknungkann die nächste Farbe aufgekagen werden.Neben der manuellen
Manipulation ist von Nachteil daß die Farben auf Diazobasis von vornherein
keine hohe Deckkrafthaben und durch UV-Einwirkungauch noch weiterver-
blassen.
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Die Fa. Renker hat die Farbzusammenstellung nun geändert. Die Farbintensität
ist durch andere Farbpigmente erheblich verbessertworden. In welchem Maße
Auflösung Gleichmäßigkeit der Farbschicht und Farbechtheit gewfirleistet
werden kanru bleibt abzuwarten. Als Nachteil muß auch die Bindung an eine
opake Folie gesehen werden. Für die Lesungen im kartographischen Bereich ist
die Farbkopie auf hansparente Folien vorteilhaft.

4.7 .2 lJnter Coloroerfahrenverstehen wir, quasi als ,Vereinbarung*, alle Verfahreru bei
denen Farbfilme oder Farbpapiere aus dem Bereich der Farbfotografie einge-
setzt werden. Es sind Mehrschichtenfarbfilme, ob nun Farbnegativfilme oder
Farbdiapositivfilme.

Dieses Verfahren wird bei uns für die Herstellung von mehreren Colorkontakt-
kopien [13] auf Colorumkehrpapier von einem farbigerg transparenten Unikat,
nämlich der Fortführungsoorlnge, ftir die Topographischen Karten 1:25 000 bis
L :200 000 eingesetzt. Damit parallel d. h. zeitgleich fortgeftihrt werden kanry
muß den verschiedenen Arbeitsgruppen die identische Fortführungsvorlage
mit allen Informationen zur Verfugung stehen.

Es hat sich als sinnvoll erwieseru bei Vorhägen und Fortbildungsveranstaltun-
gen sich auf die Overheadprojektion zu beschränken und nicht mit Diaein-
blendungen zu mischen. Da farbige Abbildungen von Geräte& farbige Bilder
aus Prospekten und Fachbüchern aussagekräftiger sind als einfarbige Informa-
tionen, stellen wir farbige Overheadfolien auf Colorumkehrfilm her.

Auch von dieser zenhalen Möglichkeit haben Dienststellen unserer Värwal-
fung bereits Gebrauch gemacht.

4,8 Folienkopie

Die Folienkopie auf Astralon oder Pokalon hat in den letzten lahrzehnten die

entscheidende Rolle bei der Kartenherstellung und -fortftihrung gespielt. Das

Verfahren war und ist seh r zeitintensiv und nicht standardisierbar. Ie nach

Qualifikation und Sorgfalt (Tagesform) wurden die Kopien brauchbar, d. h.

punktgenau aufentwickelt und mit ausreichender W-Dichte gleichmäßig
über die gesamte Fläche eingefärbt (siehe 2.2und ß).Die starke Abhangigkeit
von den klimatischen Bedingungen, insbesonders der Einfluß der Luftfeuchtig-
keit auf die hygroskopische Dichromatschicht, erfordert klimatisierte Räume.

Die Umweltbelasfurg muß durch aufwendige Entsorgungsmaßnahmen redu-
ziert werden, wobei die Frage nach der Gesundheitsschadlichkeit oder -un-
schädlichkeit der Entwickler und Farblösungen noch offen bleiben wird.

Für die Herstellung und Fortfrihrung der Deutschen Grundkarte 1 :5000 wird
das Folienkopierverfahren in Niedersachsen mit ziemlicher Sicherheit nicht
mehr notwendig sein.
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Für die Fortftihrung der Topographischen Karten L:25 000 bis t:100 000 ist
das Folienkopierverfahren bisher noch erforderlich. Jedoch zeichnen sich auch
in diesen Maßstäben Tendenzen ab,ledenfalls inNiedersachsery aufdas Nega-
tiwerfahren auszuweichen und auf die Folienkopie zuverzichten. Bei der lah-
resleistung an Folienkopien zeigt sich von 1983 bis fggS ein Rückgang um 280/o

(von 3048 auf 2440).Daftir stieg die Zahl der Diazo-und Densolitekopien von
2O8O auf 7670. AIs Konsequenz wird noch in diesem Iahr eine ,schleuderu
abgebaut und durch ein Plankopiergerät mit einer Diazoentwicklungsma-
schine ersetzt.

Verfahren und Materialien für die Vervielfältigung von Karten

Die Definition nach Prof. Hake [1] auf Seite zt} lautet: rVervielfaltigenbedeutet

- im Gegensatz rumKopieren - das Ableiten einer größeren Anzahl von Aus-
fertigungen vom Originalu. Der Begriff Original müßte ftir unseren Bedarf
modifi ziertwerden. Unsere Kartenoriginale müssen geschont werden, die Ver-

oielfältigungen sollten, von Ausnahmen abgesehen, von Kopiervorlagen [13]

oder z.B. vom Mikrofilm abgeleitet werden. Im Folgenden werden die ver-
schiedenen Techniken und Verfahren in der Reihenfolge aufgeftihrt, wie sie ftir
die Anwendung in Katasterämtern wichtig sein könnten.

Lichtpaustechnik

Für die einfarbige Vervielfaltigung von Karten spielt das Lichtpausverfahren
noch immer eine bedeutende Rolle.

Es stehen eine ganzeReihe von Möglichkeiten zurVerfügung um dem Karten-
benutzer unsere Karten in ansprechender, dem Karteninhalt angemessener,
Form zupräsentieren. Neben der einfarbigen Lichtpeusebesteht die Möglichkeit,
die Karten auf Kontrastpapier zu vervielfaltigen; dann erhält man ein brillantes
Bild ahnlich einem Fotokontakt auf Papier. Dieses Verfahren bietet sich beson-
ders dann an, wenn man zwei verschiedene Karteninformationen wie z.B.
Grundriß und Schrift oder Grundriß und Höhe oder Grundriß und Schat-
zungsfolien durch Aufrasterung (Shukturraster) differenzieren will. Selbsfuer-
ständlich kann man auch auf normalem Lichtpauspapier aufrastern, die Ver-
wendung von Rapid-Papieren ftir die Kartenvervielfältigung ist wegen der
schlechten Auflösung jedoch ungünstig. Genauso ist von der sogenannten
Zweitonpause abzuraten,Beidiesem Verfahren wird empfohlen, die zweite Infor-
mation durch eine Nachbelichfung überzubelichten, d. h. die Dia zofarbstoffe
so starkzu zerstören, daß nach der Entwicklung nur noch ein mehr oder weni-
ger grauer Rest des Diazofarbstoffes übergeblieben ist. Dem Kartenbenutzer
wird dieser Teil der Karteninformation nur recht kurze Zeit nrrVerftigung ste-
hen. Nach Lichteinwirkung verblassen diese Zeichnungsteile besonders
schnell.

Auch beim Zweifarblichtpauspapier ist die relativ schlechte Lichtechtheit das
Problem.
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Ohne Ausnahme sollten Vervielfaltigungen von Karten aus Qualitätsgründen
und rur Schonung der Originale, wenn sie verwendet werden müssen, in Plan-
kopiergeräten (Planpausrahmen) hergestellt werden. Siehe H. Bauer, 5.76
in [11J. Lediglich Vermessungsrisse, Fortftihrungsrisse, Handrisse usw. können
im Durchlaufgerät gelichtpaust werden.

Vervielfaltigungen bis zu 20 Exemplaren sind im Lichtpausverfahren wirt-
schaftlich. Bei einer höheren Zahlvon Vervielfaltigungen ist der Offsetdruck
billiger und durch die Farbechtheit außerdem günstiger. Dieser Aspekt sollte
z.B. bei der Vervielfaltigung von Richtwertkarten bedacht werden. Etliche
Katasterämter haben den W.g zum Offsetdruck bereits gewählt.

Polymerruerf ahren

Wenn ein Katasteramt sich nrr Führung der Liegenschaftskarte im Negativ-
verfahren entschlossen hat, besteht die Notwendigkeit, auch von den negati-
ven Kartenoriginalen Vervielfältigungen des ganzenKartenblattes abgebenzu
können. Die eine Möglichkeit ist, daß erst ein positives Transparent gefertigt
wird und davon dann Papierlichtpausen vervielfaltigt werden. Aber die ange-
strebte Lösung ist die, daß vom Kartenoriginal eine Vervielfältigung der gan-
zenKarte unmittelbar möglich sein muß. Das ist bisher beim Un\-Material von
Renker / Technoplast gegeben, jedoch sind noch Verbesserungen in Bezugauf
kürzere Belichtungszeiten und Vermeidung von Fertigungsschwankungen
notwendiS.

Die neuen Produkte nach der DRUP ATISO werden uns ein gutes Stück vor-
wärts bringen.

Mikrooerfilmung

Die beiden vorherigen Verfahren sind inzwischen überwiegend ftir großfor-
matige Vervielfaltigungen gedacht, die Mikroverfilmung und die elektrosta-
tische Bürokopie ftir Auszüge A 4t A3.

K. Kertscher hat in [5] über die Mikroverfilmung bei Katasterämtern berichtet.

Die Mikroverfilmung ist neb en ihrer ursprünglichen Datensicherungsaufgab e

ein organisatorisches Hilfsmittel, um gleichartige Informationen an verschie-
denen Orten einsehen und davon Vervielfaltigungen ableiten zu können. Da
die Auszüge, Vervielfaltigungen über das Verfahren der elektrostatischen
Bürokopie hergestellt werden, ist auch nur diese Qualit ät zuerwarten. Für Aus-
züge aus den Liegenschaftskarten war und ist diese Technik ausreichend.

Die Mikrofilmtechnik kann nicht weitergehenden Ansprüchen genügen.
Kopiervorlagen [13] (kopierfahige Transparente) von Liegenschaftskarten,
geschweige denn von Deutschen Grundkartery können nicht olm Mikrofilm
abgeleitef werden.
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Dagegen zeigen H. Janssen in [8]und D. Kertscher in diesem Heft die konse-
quente Lösung auf, nämlich alle Vervielfiltigungen (auf Papier) von der Liegen-
schaftskarte auchfir ganze Karten über den Mikrofilm zu erstellen. Hier kann
nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden werden. Wie hoch
sind die Kosten für einen großformatigen Readerprinter (möglichst auch für
Normalpapier) im Verhältnis zur geforderten Anzahl von Vervielfältigungen
ganzer Karten auf Papier, und in welchem Umfang werden durch diese Nut-
zung die Originale (Negativgravuren oder Wash-Off-Kopien) in ihrer Qualität
so gemindert, daß eine reprographische Erneuerung notwendig wird? Meines
Erachtens bedeutet die Lösung mit dem Oc6-Reader-Printer ganze Karten auf
Zink-Oxydpapier herzustellen und abzugeben einen Rückschnitt gegenüber
den ganzen Karten auf Lichtpauspapier. Diese Lösung käme erst dann in Frage,
wenn preiswertere Readerprinter im Großformat für Normalpapier angeboten
werden. Bis dahin ist es besser und vermutlich auch wirtschaftlicher, die gan-
zen Karten im Lichtpausverfahren oder im Polymerverfahren herzustellen.
Dadurch wird auch die Qualitat der vervielfältigten ganzen Karten beibehal-
ten. 

\
Die Mikrofilmtechnik ist neben ihren Vorzügen im organisatorischen Bereich
eine Möglichkeif von,Vorlagenu eine größere Anzahl von Ausfertigungen
abzuleiten.

Die Mikrofilmkamera ist kein Ersatzfir eine noch so einfache Reprokamera.
Uber den Reader-Printer können Maßstabsänderungen z. B. ein Verhältnis von
2:L tiulr die Lageplanherstellung abgeleitet werden. Lösungen über einen
zusätzlichen erforderlichen Rückprojektionskopf und die Maßstabsbestim-
mungen über Sollskecken sind keine zeitgemäße Lösung. Der Projektions-
kopf, die zusätzliche Entwicklungsmaschine, das teuere Filmmaterial und die
langwierige Manipulation stehen in keinem Verhäiltnis zu den Kosten und den
Möglichkeiten, die preiswerte, automatische, kompakte Reprokameras als
Ersatz ftir die Pantophoten bieten. Die Mikrofilmkamera kann auch die Mög-
lichkeiten des Pantophoten nicht ersetzen.

5.4 ElektrostatischeKopie

5.4.L Die Qualitatder elektrostntischenBürokopieinsbesonders auf Norrnalpapierhatte
zu einem erheblichen Rückgang der Lichtpaustechnik im Format AAtA3
geftihrt. Die Notwendigkeit, leistungsfähige Lichtpausautomaten in einem
Katasteramt vorzuhaltery entfiel damit (siehe 5.1).

Das Prinzip der elekhostatischen Kopie wird als bekannt vorausgesetzt. Die
graphische Qualitat der Vervielfältigungen ist vom Auflösungsvermögen des
Halbleiters, der Optik und der Feinkörnigkeit des Farbpulvers abhängig. Die
maßstabstreue Wiedergabe läßt sich nur bei verzeichnungsfreien Optiken und
bei einer Farbfixierung ohne Wärme realisieren. Die modernen Bürokopierer
mit den Zoom-Objektiven können Vorlagen verkleinern und vergrößerry
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zusammentrager; vom Stapel kopieren und beidseitig automatisch kopieren.
Die leistungsfähigen Bürokopierer haben die Grenze der wirtschaftlichen Ver-
vielfältigung gegenüber der Ofßetvervielfältigung (DIN A4 I A3) erheblich ftir
sich nach oben hin verlagert Wenn bis vor ein paar Jahren noch die Höchstzahl
für wirtschaftliche Vervielfiltigungen durch Bürokopie bei 20lag so liegt sie
jetzt je nach Typ des Bürokopierers zwischen 20 und 100.

Eine neue Generation von Bürokopiererru die mit der,Digital-Technik arbei-
ten, hat ein noch größeres Spekkum von Möglichkeiten. Die Polarität kann
gewechsell werderL von einem Negativ erhält man ein Positiv, Teile von Bil-
dern können an anderer Stelle plaziert werdery die Bilder konnen durch Win-
keländerung verzerrt werden Eine Fülle von Möglichkeiten die jedoch für die
Anwendung im Katasteramt vermutlich wenig bringt.

Ob sich die Farbkopierer ftir unsere Verwalfung rentieren, ist zur Zeit zu
bezweifeln. Die Qualität wird sicher noch besser und die Kopierer werden auch
noch preiswerter werden.

5.4.2 Ein Anwendungsbereich der elekkostatischen Kopie, der aus dem Rahmen der
üblichen Bürokopie fällt, wurde unter 3.1 und. +.z.tbereits vorgestellt

Mit dem ,Colorfaxverfahren* haben wir die Möglichkeit, als Alternative zum
Ofßetdruck einerseits und dem Cromalinverfahren andererseits, eine kleine
Zahl (max.15) von Vervielfäiltigungen in der Größe 60 cm x 80 cm mit mehre-
ren Farben wirtschaftlich herzustellen. Neben den bereits aufgezeigten
Anwendungen ist z.B. die zweifarbige bzw. dreifarbige Vervielfältigung von
fortgeführten DGKS bzw. DGKSBo in geringer Stückzahl für bestimmte
Anüagsteller sicherlich sinnvoll. Eine farbige Vervielfältigung die vom Druck
kaum zu unterscheiden ist, findet auch mehr Anklang als eine einfarbige
,zusammenkopierte« Papierlichtpause.

s.5 Offsetdruck

S.S.t Der großformatige Offsetdruck ist die Vervielfältigungsart von Karten und ins-
besondere von mehrfarbigen Karten. Unserer Verwalfung stehen im Dezernat
Reproduktion mehrere Bogenofßetmaschinen zur Verftigung. Zut Zeit vep
ftigen wir über eine Andruckpresse im Format 80 cm x 110 cm, eine Einfarben-
mäschine im Format 77 cm x !72cm, eine Zweitarbenmaschine im Format

60 cm x 86 cm und eine Vierfarbenmaschine im Format 88 cm x 726 cm. Die
Ein- und Zweifarbenmaschine werden zum Jahreswech seltggO t az durch eine

Vierfarbenmaschine im Format TLcm x 104cm ersetzt. Diese Maschine ist
besonders wirtschaftlich bei kleinen Auflagen (5OO-10000) wie sie bei dem

Druck der Standardausgaben der Topographischen Landeskartenwerke
7:25000 bis t:tooooo üblich sind.

Wenn Katasterämter im Aufhag von Gemeinden ein- oder mehrfarbige Kar-
ten auf der Grundlage der DGKS herstellen wollen und diese Karten bei der

Landesvermessung zu drucken sin4 empfiehlt es sich, rechtzeitig den Arbeits-
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ablauf miteinander zu besprechen. Es hat sich gezeigf, d.aßviele Arbeiten ver-
einfachtwerden könneru wenn die technischen Möglichkeiten der Landesver-
messung genutzt werden. (Siehe zu 4.4.5).

5.5.2 Für den kleinformatigen Offretdruck steht der Landesvermessung zur Zeit
eine A 4-Kleinofßetmaschine zur Verftigung. Mit dieser Maschine werden die
mehrfarbigen DlN-A4-Ausschnitte von Ortskernen auf der Grundlage der
DGK 5 gedruckt. Diese kleinen »Ortskarten* lassen sich in einfacher Weise aus

der DGK 5 entwickeln und leisten mit einem Minimum an Aufwand dem Bür-
ger gute Dienste.

Außerdem werden verwalfungsinterne Vordrucke in kleinen Stückzahlen her-
gestellt. Wahrend der Erprobungs- und Einftihrungsphase der Mikrofilmtech-
nik yvurden mit abgedunkeltem Raum die Zinkoxydpapiere mit dem entspre-
chenden Vermessungsvordruck bedruckt. So hafte sich auch beim Kleinoffset-
druck eine fruchtbare und unbürokratische Zusammenarbeit zwischen der
Landesvermessung und den anderen Dienststellen der Vermessungs- und
Katasterverwaltung ergeben.

6,L

Kosten-Nutz en-B etrachtung

Es ist problematisch, eine Kosten-Nutzen-Analyse nr erstellen, wenn der
Begriff rQualitätu nicht eindeutig definiert ist. Für einige sind Karten nur ein
Hilfsmittel um über einwandfreie Koordinaten zu einer analogen Darstellung
zu kommen, deren ästhetische Qualität jedoch sekundär ist. Mehrheitlich
besteht jedoch die Meinung daß die Karten mit ihrer großen Außenwirkung
eine qualitäfuolle Darstellung erfordern, die den Nutzer (Bürger) auch ästhe-
tisch ansprechen. Zwischen der l.iegenschaftskarte und den Topographischen
Landeskartenwerken sind selbslverständlich graduelle Qualitätsunterschiede
angebracht.

Nimmt man an, daß Einigkeit darin besteht, eine einmal erreichte Qualitat aus
wirtschaftlichen Gründen zu erhalten, kann sich die Kosten-Nutzen-Analyse
aufdie Verfahren rumErhaltder Qualität beschränken, es wird nicht die Quali-
tät an sich einer Kosten-Nutzen-Betrachtung unterzogen.

Kosten

Bei Überlegungen zltr Einfrihrung neuer Verfahren stellt sich die Frage nach
den Kosten. Dabei ist zu differenzieren, was kosten:
a) Geräte, oder sind nutzbare Geräte vorhanden,
b) Raum,
c) Energiebedarf, Wass er bzw. Abwasser,
d) Materialien, besteht eine Produktfamilie,
e) Chemikalien (2.8. Entwickler, Fixierer),

0 Entsorgung der Chemikalien, Lebensdauer der Chemikalien,
g) Personalqualifikation, Eingruppierungen?
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Nach diesen Fragen ist noch die Auslastung zu prüfen, ist z.B. ein Nutzungs-
grad von 5% wirtschaftlich oder ist ein Nutzungsgrad von mindestens 50%
anzustreben?

Danach stellt sich die Frage nach zentraler oder dezentraler Einrichtung eines

Verfahrens.

B estimmte Ausrüstungsgegenstände müss en ständig dezent r al zurVerfu gung
stehen, weil eine zentrale Vorhaltung organisatorische Reibungsverluste und
Belastungen mit sich bringen würden, die in keinem Verhaltnis nrr Einsparung
der Ausrüstung stünden. Beispiele dafrir sind:
Paßlochstanze, Densitometer, Glasmaßstab, Kopierraster, PMS I-Kontrollele-
mente, Halbtonkeile, Rasterpunktprüfer. Bei diesen Ausstattungsgegenstän-
den ist ein Nutzungsgrad von 150/o immer noch wirtschaftlich.

Bei anderen Geräten und Verfahren mit höheren Nutzungsgraden (25o/o - 7 5o/0,

je nach Größe des Katasteramtes)darf der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bezo-
gen aufdie Hohe des Nutzungsgrades nicht allein ausschlaggebend sein, wenn
die Dienstleistung frir den Bürger (Nutzer)mit dem Gerät lYerfahren erheblich
verbessert werden kann. Ein Beispiel: In den Amtern, in denen keine Repro-
kamera vorhanden ist, wird die Nutzung der DGK 5 sich haufig auf den Maß-
stab 1 :5000 beschränken, weil wir »alles andere nicht selbst können und wenn
wir es machen lassen, dauert es Abis 0 Wochenu. Also wird diese Möglichkeit
gar nicht erst angeboten. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Nutzen

Manche Verfahren, die auf den ersten Blick teurer sind, wirken sich über einen
längere n Zeitraum wirtschaftlich aus, weil mit ihrer Hilfe die Qualitat der Kar-
ten über einen längeren Zeitraum erhalten werden.

Trotzdem sollten die Verfahren und Materialien, die ftir den Qualitätserhalt
unserer Kartenwerke einge setztwerden ,inbezug auf ihre Kosten und den Nut-
zen durchaus ständig einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Nur
so können bestehende Schwachstellen erkannt und beseitigt werden.

Die Entscheidung ftir ein Verfahren sollte jedoch davon abhängig gemacht
werden , ob es geeignet ist, die Karten ftir die nächsten ca. 20 lahre gebrauchs-
tüchtig zu erhalten.
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Einleitung

Nachdem H. Janssen in [1] eine Reihe von Entscheidungskriterien ftir den Ein-
satz der Negativgravur dargelegt hat, soll hier der im Katasteramt Göttingen
eingeschlagene Weg der Umstellung von der durch Zeichnun& also positiv
gefrihrten Liegenschaftskarte zur Negativgravur aufge zeigt werden. Es kann

nachdem das Rahmen-Flurkartenwerk in diesem Katasteramt komplett
umgestellt worden ist - über erste Erfahrungen im praktischen Einsa tz der
Negativgravurfolien und deren Fortfi.ihrung berichtet werden. Darüber hinaus
können einige gerätetechnische und organisatorische Konsequenzen genannt
werden, die der Einsatz der Negativgravur bis hin arr Gebrauchsmikroverfil-
mung der Liegenschaftskarten in einem Katasteramt erforderlich macht bzw.
wünschenswert erscheinen laßt.

Mängel der vorhandenen Rahmen-Flurkarten

Als das Katasteramt Göttingen 798'1, in ein neues Dienstgebaude umsiedeln
konnte, stellte sich ein großer Teil der Rahmen-Flurkarten in einem qualitativ
schlech ten Zustand dar [1]. Die als Zeichenhäger dienenden Pokalone waren
nicht maßbeständig. Sie unterlagen starken Maßänderungen durch Tempera-
furschwankungen und Alterung. Auch die von diesen Urkarten auf Lichtpaus-
folien mit Polyesterträger gefertigten Gebrauchskarten sin d zwar maßbestän-
dig, aber durch die Sollmaßabweichungen bei der überhagung ebenfalls nur
bedingt brauchbar.

Die Darstellung wies teilweise nur noch eine geringe und sehr oft wechselnde
Deckkr aft auf.Eine weitere Qualitätsminderun§ der Trägerschicht ergab sich
mit jeder Fortftihrung durch Schaben wegfallender Darstellungsteile. Der
ständige Gebrauch des Rahmen-Flurkartenoriginals bei Auskunft und Fort-
ftihrung insbesondere hier das Lichtpausverfahren mit seinen hohen Ent-
wicklungstemperaturen, hugen darüber hinaus ztr einem fortschreitenden

Qualitätsverlust dieses Kartenwerkes bei.

Schließlich zeichneten sich zu dies emZeitpunkt bereits die neu enZeichenvor-
schriften ftir das Flurkartenwerk ab [2]. Über einfache und schnelle Retuschear-
beiten im Negativfilm konnten bei dieser Umstellung veraltete sowie mangel-
haft wiedergegebene Darstellungen und Schriften entfernt und anschließend
in der Negativgravurfolie neu graviert werden.

Qualitätsverbesserung durch Positivgravur

Seit ca. 15 Iahren wurde bei der Fortfrihrung der Rahmen-Flurkarten im Kata-
steramt Göttingen das Positivgravurverfahren (Wienecke-Verfahren, d. h. Fo-

lie beschichten - rrritzen« nach Vorlage - einfärben mit folienlösender Farbe -
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entschichten) angewandt. Dadurch wurde eine wesentliche Verbesserung der
Strichqualitat @leichmäßige Strichbreite und Randscharfe der Striche)gegen-
über der Tuschezeichnung erreicht.

Diesem Vorteil standen die fehlende Maßhaltigkeit der Trägerfolie (Pokalon),

die Schabespuren daraufim Fortftihrungsfall sowie die mittlerweile bekannten
Umweltbelastungen durch den Prozeß des Einfarbens mit folienanlösenden
Farben und die gesundheitlichen Belastungen der Mitarbeiter durch Lösungs-
mittel gegenüber.

In Abbildung 1 wird in jeweils zehnfacher Vergrößerung ein durch Zeichnung
entstandener Liegenschaftskartenausschnitt und demgegenüber das Produkt
eines manuell gravierten Kartenteils gezeigt.

Zehnf ac h e Vergrößerung
einer durch Tusche-

ze i chnun g entsta nd enen
Darstellung.

Abb. t

Zehnf ac h e Vergrößerung
einer durch Negatio-
grfrTJur entstandenen
Darstellung.
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Zielvorgaben

Einführung o on N e gatio gr ao urt e chnik un d Mikr oo er filmung

Die Qualität der durch Gravur gefertigten Liegenschaftskarte soll über einen
möglichst langen Zeitraum erhalten bleiben. Das ist nur möglich, wenn
a) die Folie nachbeschichtbar und korrigierbar ist,

b) die Kartenoriginale so weit wie möglich geschont werden, d. h. nur im Fort-
fährungsfall und nicht ftir Auskunft- und Vervielfaltigungszwecke damit
gearbeitet wird, und

c) die Trägerfolie maßbeständig ist.

Der Einsatz der Negativgravurtechnik zusammen mit der Gebrauchsmikro-
verfilmung erftillt diese Forderungen in nahe zuidealer Weise. Die Negativgra-
vurfolien sind manuell und maschinell nachgravierbar, und sie sind mit Hilfe
von Abdeckmitteln korrigierbar. Die Negativgravurfolien als Originale wer-
den nur rur Fortftihrung benötigt. Gebrauchskarte ist der Mikrofilm, der nach
sofortiger (oder turnusmäßiger) Verfilmung in der erforderlichen Anzahl und
an den erforderlichen Plätzen nx Verfugung steht. Durch die Negativgravur
wird es darüber hinaus möglich, auf fotografischem Wege zwei,drei oder mehr
Negative einer Karte (Folienhennung) zu einem Positiv zu kombinieren. Bei
Liegenschaftskarten in positiver Führung ist einZusammenftigen von mehr als

zwei Folien (in der Regel Grundriß- und Schatzungsfolie) nicht moglich, da
eine Mehrfachbelichtung nicht in Frage kommt und ein Zusammenbelichten
bei der dritten und vierten Folie nicht hinnehmbare Untershahlungen erzeu-
gen würde.

In Ab b ildung 2 wir dda s Nega tivgra vurverfa h ren der Zeichnung vergle ichend
gegenübergestellt. Vorangestellt wird bewußt der Kupferstich, weil die Nega-
tivgravur alle Vorteile in sich vereint, die einerseits der in der Kartographie seit
langer Zeit angewandte Kupferstich und andererseits die Zeichentechnik auf
hansparenter Vorlage aufweisen.

Gerätetechnische Erweiterung

Die ruvor durch die Gravurtechnik genannten Verbesserungen des Liegen-
schaftskartenwerkes lassen sich nur durch eine Reihe zusätzlicher Geräte nut-
zen.Mit Einzug in das neue und entsprechend konzipierte Behordenhaus wur-
den folgende Geräte aufgestellt:

Re pro - Hor izonta l-Ka m era
Adaptereinrichtung frir Mikroverfilmung
Paßlochstanze
Umkehrentwicklungs mas ch ine
Kontaktkopiergerät
Lese- und Rückvergrößerungsgeräte
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Negativgravur statt Zeichnung

Verfahr en nrr 
I

Zeichnungs- 
I

herstellung I Vorteile Nachteile

Kupferstich - Hervorragende zeichnerische
Qualitat kleinster Einzelheiten,

- Korrektur durch galvanische
Abdeckung

- Hohe Qualifikation
der Bearbeiter,

- schwierige
VervielfalHgung,

- Abnutzung der
Originale

Astralon,
Pokalon

(wird mit Tusche
bezeichnet,
seit ca. f%8)

: Idealfall der Verviel-
faltigungstechnik:
hansparente Vorlage
und Lichtpaustechnik!

- Hohe Qualifikation
der Zeichenkräfte,

- geringe Deckkraft
der Tusche,

- Korrektur durch
Schaben : macht
Trägerschicht
unbrauchbar!

- keine Maßbeständigkeit!

Negatiograour

(Auf dem Wege
der Schichtgravur
entsteht ein
kopierfähiges
Negativ)

Hier werden die Vorteile beider

oben genannter Verfahren erzielt!

Hat heute bei der Original-
herstellung in der
Kartographie die dominierende
Stellung eingenommen!

Zeichenqualität:

- Linienschärfe,
- Exaktheit der Shichbreiten-

einhalfung,
- kein Qualitatsverlust mehr

in der Zeichnu ng zwischen
Herstellung und Fortftihrung

Leichte Handhabung'

- Abdecken: Retusche
einfach und schnell,

- kein Schaben und Zerkratzen
des Zeichenkägers,

- Gravur auch von weniger geübten
Kräften durchfrihrbar

- zum Teil noch
Schwierigkeiten mit den
heute zur Yerftigung
stehenden Abdeckmitteln
bei Fortftihrungen

Konsequenz:

Repro-technische
Mindestausstattung
zus ätzlic h erfo rd erli ch,
da die Kombination
mehrerer Negative zu
einem Positiv nur auf
fotografischem Wege
möglich ist.

Abb, z
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Außerdem mußten Hängetaschen zum Schutz der Gravurfolien gekauft wer-
den.

Durch die Adapterlösung rur Repro-Kamerawar das Katasteramt Göttingen
auf den Faktor 70,5 festgelegt, d. h. eine Karte des Maßstabes 1 :1000 wird im
Mikrofilm verkleinert auf 1:10 500 wiedergegeben.

Organisatorische Konsequenzen

Als personelle bzw. organisatorische Notwendigkeit ist die gildung (durch
Umset zung)einer ,Repro-Grupp e<< ztrnennen. Dabei hat sich die Entscheidung
ftir bereits »vorbelastete Hobbyfotografenu gut bewährt. Die Einweisung und
Fortbildung dieser Reprographen des Katasteramtes durch das Fachpersonal
des Dezernates B 5 der Landesvermessung hat sich als notwendig und vorteil-
haft erwiesen, zumal die Reprographie das Arbeitsgebiet in der Vermessungs-
und Katasterverwaltung mit der ztrr Zeit dynamischsten Entwicklung ist.

Die Repro-Einrichtung wurde in unmittelbarer Nähe der Liegenschaftskarten-
graveure und des Graveurs fur die Deutsche Grundkarte 1:5000 angesiedelt.

Folientrennung

Im Katasteramt Göttingen liegt die Liegenschaftskarte getrennt in zwei Folien
vor:

Grundriß, Sch rift, Rahmen,
Ergebnisse der Boden schätzung.

Eine weitergehende Folientrennung wurde und wird aus Göttinger Sicht ftir
die Liegenschaftskarte als nicht erforderlich angesehen, weder aus darstel-
lungstechnischer Sicht noch von Seiten der Kunden, der Benutzer dieses Kar-
tenwerkes. Für die reine Umstellung aufNegatuvgravurfolien war diese rMini-
mal-Folienanzahl-Lösung« ein erheblicher Vorteil, und ftir die tägliche Arbeit
im Katasteramt mit Negativgravurfolien macht sich darüber hinaus jede Folie,

die nicht zusätzlich belichtet werden muß, aberm als zeit- und kostensparend
bemerkbar.

I UmstellungsverfahrenderLiegenschaftskartenaufNegativgravur

8.1 Rahmen-Flurkarten

8.7.7 Grundriß-Folie

Die Umstellungsarbeiten wurden etappenweise und in einem Sfufenplan voll-
zogen, der - soweit es die Grundrißfolie behifft - zwischen dem Katasteramt
Göttingen und dem Landesverwalfungsamt, Abteilung Landesvermessung
Dezernat B 5 zuvor abgestimmt worden war.
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Umstellungsverfahren der Rahmen-Flurkarten auf
Negativgravur im Katasteramt Göttingen

Ausftihrende Stelle Arbeiten der jeweiligen Stelle

BemerkungenKatasteramt
Göttingen NLVwA- B 5

ce
L{t
§
t{
U

Pokalone

I

Es wurden im Katasteramt keine
Vorwegarbeiten zur Qualitats-
verb esserung durchgeftihrt.

I
Negativherstellung

(Film)

I

Karten auf Sollmaß gebracht über
Maßstabs- oder Affinverzerrung
(durch NLVwA - B 5) soweit
erforderlich.

J
Negativ

(Film)

I

Refuschieren von Unsauberkeiten,
unzureichender Qualität in der
graphischen Darstellung und
allem, was den neuen Zeichen-
vorschriften nicht entspricht.

H.rrt8llung
Negativ-

gravurfolie
auf Dia zobasis

I

t
Nachgravur der

Diazofolie

Hilfsmittel : Lichtpause (darin
kennzeichnen, was nachgraviert
werden muß)

Katasteramt
Göttingen

Bezirksregierung
Dezern at 207 - Manuelle Gravur ist

erforderlich, da Schätzungsgrenzen
von Pokalon nicht auf negativen
Grundriß passen

- Qualitative Verbesserung der
zeichnerischen Darstellung
durch Gravur.

bo
c
N

:t§
.q(J
(r)

Pokalone

Manuelle Gravur

Leerfolie

-1teilweise
Untershitzung
bei manueller

Gravur

I

Abb. s
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Die erforderlichen Schritte sind im Ablaußchema in Abbildung 3 genannt,
ebenfalls die zu jedem Schritt erforderlichen Arbeiten im Katasteramt bzw. in
der Landesvermessung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß die Her-
stellung der Negt ivgravurfolien nach anfänglichen Versuchen auf Atzgra-
vurbasis bald ganz auf Diazobasis umgestelltworden sind.Von denin Göttin-
gen zur Zeit vorhandenen 1.500 Rahmenkarten (Grundrissen) in den Maßstä-
ben 1:1000 und 1:2OOO sind zwei Drittel also ca. L000 auf Diazoscal(braun)
umgestellt worden. Diese Umstellung hat die Landesvermessung durchge-
ftihrt (über LJV-Lichtquelle, Diazoentwicklung und Qualitätskonkolle mittels
UV-Densitometer). Die restlichen 500 Rahmen-Flurkarten stehen auf Polyscal
(grün) und entstammen automatisiert erstellten Rechen- und Kartieraufhägen
(bearbeitet durch die Landesvermessung) bzw. im Katasteramt manuell ange-
legten Folien.

8.1.2 Schätzungsfolie

Zu den genannten 1500 Rahmen-Flurkarten liegen 1030 mit Eintragungen der
Bodenschätzungsergebnisse vor. Hier kam aufgrund der existierenden
unmaßstäblichen Zeichenhäger eine Umstellung auf Diazobasis nicht in
Frage, weil Flurstücks- und Schätzungsgrenzen oft übereinander fallen bzw.
nicht mehr parallel oder zu weit entfernt voneinander wiedergegeben würden.

Somit war in jedem Fall eine Neu-Gravur der Schätzung erforderlich. Diese
Arbeiten wurden im Katasteramt durch eine ABM-Kraft und gelegentlich
durch Werkverkagskräfte erledigt. Zum Teil half die Bezirksregierung Braun-
schweig Dezernat 207, bei diesen Gravurarbeiten.

8.2 lnsel-Flurkarten

Die im landlichen Raum des Katasteramtsbezirks Göttingen vorliegenden
1000 Insel-Flurkarten und deren Schätzungsfolien werdenzur Zeitnoch posi-
tiv geftihrt. Der schlechte qualitative Zustand. machte hier einheitlich eine
sofortige Umstellung auf ,Wash-Off* erforderlich.

Zur Situation der Liegenschaftskarten im Katasteramt Göttingen nach der
Umstellung liefert Abbildung 4 einen überblick.

9,L

Erfahrungen mit der Negativgravur

Graourgeröte

Die zur Verftigung stehenden und in Abbildung 5 (a und b) dargestellten Gra-
vurgeräte haben sich bewährt. Das Gravurgerät mit feststehendem Stichel
(Abbildung 5 a) wird frir Grenzen,Gebäude und Schraffur einge setzt,das über
einen Elektromotor getriebene Gerät mit rotierendem Stichel (Abbildung 5 b)
ftir Schriften, Signafuren und Schatzungsgrenzen in der Boden schätzungsfo-

[;?,. 
dazugehörigen Schablonen sind zum Teil in den Fotografien zu erken-
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§ituadom der Itegenedraftrkarten lm Katasteramt Göttlngen nadr dcr UmrÜellung

Rahmen-F[ur&'srten:
Vollständig auf
N e gatio gr no ur &We stellt

lnsel-FlurJ{arten:
Zunächst in positioer

Darstellung belassen

1500

Grundrisse

1030

Schätzungs-
folien

ca.1O00

Grundrisse
Diazoscal braun

'.:!r

ca.5§0

Grundrisse
Poyscal grün

1030

Schätzungs-
folien

Diazoscal
braun

Abbildung 4
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Abbildung 5 a: Graourgeröt mit feststehendem stichel für Grenzen, Gebäude, schraffur

Abbildung s b: Graourgeröt mit rotierendem Stichel fir Schriften, Signaturen und Schät-
zungsfolien
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9.2

9,3

Abdeckmiftel

Fortftihrungen von Gravurfolien sind nur möglich, wenn wegfallende Zeich-
nungselemente abgedeckt werden können und sofort oder zu einem späteren

Zeitpunkt erneut an dieser Stelle graviert werden kann.

Entsprechende Abdeckmitt elbzw. -lacke, die mit einem Tuschefuller (Korrek-

turstift) aufgetragen werden, sind im Laufe der Zeit von den Firmen in einer
Y ielzah I vers c h ie dener c hem is c h er Zus ammens e tzungen a ngeb oten word en.

Bislang (Stand Ende 19S5)stellt noch kein Mittel die Graveure hundertprozen-
tigzufrieden. Im wesentlichen sind drei Forderungen an die Abdeckflüssigkeit
zu stellen: Sie soll rasch hocknen, Elas tizitätbewahren und transparentbleiben
(um hochgravieren ru können). Bislang ist eine Verbesserung einer dieser

Eigenschaften stets nur zuLasten einer anderen gegangen. Für die grüne Gra-
vurfolie entspricht das Abdeckmittelzur Zeit zuetwa 80 o/o denQualitätsanfor-
derungen. Für die Dia zogravurfolien befinden sich die angebotenen Abdeck-
lacke bis heute noch nicht in einem praxisgerechten Zustand.

V er glei ch : Gr ao ur -Zei chnung

Die Ergebnisse einer Gegenüberstellung der beiden Verfahren ,Gravur« und
,Zeichnung« sind nach den im Katasteramt Göttingen gemachten Erfahrun-
gen wie folgt zusammenzufassen'

1. Das gravierte Element stellt eine erhebliche kartographische Qualitätsver-
besserung gegenüber der Zeichnung dar.

z. Eine geometrische Qualitätsverbesserung wird durch die Umstellung der Lie-

genschaftskarte auf maßhaltige Zeichenträger erreicht (eine Sollmaßstel-
lung vorausgesetzt).

i. Reprographisch werden neue Variationsmöglichkeiten eröffnet, wie sie auf-
grund der Anforderungen an ein modernes Mehrzweckkataster möglich
sein müssen (Folientrennung, Rastertechnik).

4. Mit Einftihrung der Negativgravur werden die Arbeitsverfahren standar-
disierbar.

s. Verbesserungsbedürftige Karten können einfach, schnell und wirtsch aft-
lich überarbeitet werden.

6. Gravurarbeiten bringen gegenüber der Zeichnung einen Zeitgewinn von
rund 30 Pro zent.

7. Auch »ungeübteu Zeichenkräfte gravieren nach kurzer Zeitgut.ABM- und
Werkvertragskräfte sowie Praktikanten haben es bewiesen.

Zus ammenwirken : N e gatio gr ao ur - Mikr ort erfilmung

Das Zusammenwirken von Negativgravur und G ebrauchs-Mikroverfilmung
der Rahmen-Flurkarten im Katasteramt Göttingen ist in Abbildung 6 darge-

9,4
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Negativgravur und Gebrauchs-Mikro=
verfilmung der Liegenschaftskarte im

Katasteramt Göttingen

Kartenarchiv
(erstmalige
Verfilmung ) Mikroverf ilmung über

Adapter (Faktor tO,5)

r-

-.

==,:
Umkehrentwicklungs- Duplizierung

gerät über Kontakt-
kopiergerät

Entwicklung über Licht-
pausautomat

77lffi
Lagepläne Werter-

1 :5OO mittlungvuUnterlagen

u
Gemeinden

W
(ffi.EE--l

5,-Jtue
REGMA LR6
(otttA4)

Lese-
gerät

Abb.6

Auskunft

ocE
(--or( ar)

R ü ckvergröBerungsgeräte
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stellt. Da in diesem Bericht die Negativgravur 
^)r 

Diskussion steht, soll auf die

Mikroverfilmung hier nur in knapper Form eingegangen werden. Die Wech-
selwirkungen lassen sich wie folgt charakterisieren:

Im Katasteramt Göttingen wird konsequent nach jeder Gravur (Fortfrih-

rung) neu mikroverfilmt.

In einer ersten Aufnahme wird die Grundrißfolie und in einer zweiten diese

zusammen mit den Ergebnissen der amtlichen Bodenschä tzung(d.h.durch
zwei Belichtungsvorgänge) erstellt. Beispielhaft wird in Abbildung 7 ein
solcher Mikrofilm gezeigt.

Der Umfang der Mikroverfilmung laßt sich in etwa mit 60 bis 100 Fortftih-
rungen und folglich auch ebenso vielen Aufnahmen pro Woche beschrei-
ben, Diese Angabe bezieht sich, weil ca.1000 Inselkarten noch positiv
geftihrt werden, nur auf das 1500 Karten umfassende Rahmen-Flurkarten-
werk.

75 ll85

Abb. 7: Mikrooerfilmung mit dem Faktor 10,5

links: Grundriß (mit Schrift und Rahmen)
r e cht s : wi e link s, zus ät zli ch B o den s chät zung s er g eb ni s s e

rbo1.D
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Die Duplizierung erfolgt in der erforderlichen Stückzahl (vergleiche Abbil-
dung 6)über den Planpausrahmen und die Entwicklung im Lichtpausauto-
maten.

Im Katasteramt G öttingun standen lange Zeitdrei Rückvergrößerungsge-
räte zurVerfügung: In der Auskunft, in der Vermessungsunterlagen-Abtei-
lung und bei den Lageplänen, die in Göttingen im Maßstab 1 :500 erstellt
werden müssen. Nachdem das Schaut-Vario-Gerät an das Katasteramt
Northeim abzugeben war, hatte der OcE-Rückvergrößerungsautomat
3770 in der Auskunft die Aufgaben ftir die Unterlagenvorbereitung mit zu
übernehmen.

Besonders gut in den,&beitsablauf eingepaßt hat sich der Rückvergröße-
rungsautomat OCE 3770. Dieses Gerät zeichnet sich durch vollautoma-
tische Papier zufuWi, automatische Scharfeinstellung und Belichtung mit
stufenlos wählbarem Vergrößerungsmaßstab und Ausgabeformaten zwi-
schen DIN A4 und DIN At (auf Zinkoxydbasis) aus. Die Firma hat das

Gerät, bevor es vom Katasteramt angemietet wurde, ein Iahr zu Testzwek-
ken ztß Verftigung gestellt. Der Kaufpreis (bzw. die Miete) dieses Gerätes
liegt wegen seines Komforts und des großen Ausgabeformates über denen
der anderen in unserer Verwaltung eingese tztenRückvergrößerungsgerä-
ten.

Zielder Gebrauchsmikroverfilmung ist neben der Verbesserung der Infor-
mation auch eine Optimierung der Organisation von Arbeitsabläufen [5].
In einem großen und mehrstöckigen Dienstgebäude eines Katasteramtes
wird eine Liegenschaftskarte oft gleichzeitig an mehr als einer Stelle benö-
tigt. ZweiRückvergrößerungsgeräte pro Amt sind daher mindestens erfor-
derlich.

10 Anfertigung von Kartenauszügen bei der Negativgravur

10.1 Veroielfältigungsmöglichkeiten

Grundsätzlich bieten sich vier Vervielfahigungsmöglichkeiten für Negativ-
gravurfolien an:

1.. Mikrofilm
2. Hellraum-Material
3. Technoplast
4. Densolite

Die Verfahreo die jeweils erforderlichen Geräte und die erzielbaren Ergeb-
nisse sind in Abbildung 8 gegenübergestellt.

10.2 AuszügeDIN A /DIN A3

Nachdem im novellierten Niedersächsischen Vermessung;s- und Katasterge-
setz eingeftihrt wurde, daß rSamtgemeinden und Gemeinden für alle Liegen-
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schaften ihrer Gebietes Aus züge.. . aus der Liegenschaftskarte erhalten* [3],
wurde der Mikrofilm als Gebrauchskarte der Liegenschaftskarte konsequent
in der Vermessungs- und Katasterverwalfung eingefrihrt.

Die Shategie der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverhralfung
sieht vor, die Katasterämter mit Rückvergrößerungsgeräten bis zum Format
DIN A 3 auszurüsten. Damit lassen sich 80 bis 90 Pro zent aller erforderlichen
Karten auszüge erstellen.

10.3 Herstellung ganzer Karten

Die restlichen l}bis2}Prozent der benötigten Kartenauszüge entfallen auf die
Wiedergabe ganzer Karten. Daftir steht als einmal das Hellraummaterialund zu
dessen Verarbeifung der Planpausrahmen und die Filmentwicklungsmaschine
zur Verftigung. Weiterhin gibt es das ,Technoplast*Verfahren. Es erfordert
ebenfalls ein Planpausrahmen und die umweltfreundliche Wasserenhdck-
lungsmaschine. Falls die zur Zeit in der Verwalfung aufgestellten Wasserent-
wicklungsgeräte ihren Praxistest besteherl sollte diesem auf Polymerbasis
beruhenden (silberfreieo daher umweltfreundlichen und auch kostengünsti-
geren) Verfahren die Zukunft gehören.

In der Entscheidung für zwei grundsätzlich verschiedene, vom gewünschten
Format abh:ingige Herstellungsverfahren:

a) Format DIN A4 und DIN A3:
über Mikroverfilmung und Readerprinter und

b) ganzes Kartenblatt:
Über Hellraum-Material bzw. Technoplast und die dazu gehörige Entwick-
Iungsmaschine

wird die Anwendung der Gebrauchsmikroverfilmung zumindest der konse-

quente Gebrauch des Milaobildes, gestört bzw. aufgegeben. Im Katasteramt
Göttingen ist daher versucht worderu mit der vorhandenen Geräteausrüsfung
die Mikroverfilmung der Rahmen-Flurkarten konsequent, d. h. zu 100 Prozent
ftir die Herstellung von Kartenauszügen zu nutzen.

Grundüberlegung dabei ist, das Original als Negativgravurfolie, so weit wie
möglich vor zerstörenden mechanischen Einflüssen aller Artzu schülzen,z.B.
Kratzero wie sie beim Herausnehmen der Gravurfolie aus der Hängetasche
und ihrem anschließenden Gebrauch aufheten können.

Die in Abbildungg aufgezeigtenvier Lösungsmöglichkeiten sind im Kataster-
amt beschritten worden. Die Suche nach einer Herstellungsmöglichkeit gan-
zer Karten aus dem Mikrofilm drängte sich deshalb geradezu auf, weil mit dem
Rückvergrößerungsgerät OCf, lzzo ein Ausgabeformat DIN A1 zur Ver-
ftigrng stan{ welches die komplette Rahmen-Flurkarte ausgeben kann.
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Die Lösung 1, ein Zusammenkleben mehrerer Teilauszü ge zu einer vollständi-
gen Karte, wäre mit jedem Readerprinter bis zum Ausgabeformat DIN A3
möglich, erscheint aber auf Dauer nicht praxisgerecht.

Lösung a heißt, den Mikroverfilmungsvorgang nur umzukehren und durch
Abfotografieren des Mikrobildes eine 1:O,Sfache Vergrößerung zu erstellen.
Dieses Verfahren stößt leicht an Qualitatsgrenzen der Wiedergabe des Karten-
bildes fferzerrun& Unschärfe am Rand usw.).

Lösung3 mit einem im Katasteramt vorhandenen technisch hochwertigen Ver-
größerungsgerät scheitert beim täglichen Gebrauch an der nur schwer realisie-
renden Parallelitat zwischen Projektions- und Bildebene.

Lösungz schließlich ist die dem vorhandenen DIN-A 1-Rückvergrößerungsge-
rät auf den Leib geschnittene: Ausgabe der vollständigen Karte auf DIN-A 1-

Format vom Mikrobild mit dem Faktor 2l.Entscheidender Nachteil ftir Göt-
tingen ist allerdings hierbei: Die Mikroverfilmung erfolgt durch die Adapter-
Lösung (zur Grafika D) mit dem Faktor !0,5. Durch einen zusätzlichen Schritt
muß dieser Faktor 24 erst erzeugt werden. Mit dem im Katasteramt Göttingen
ztfi Verftigung stehenden Vergrößerungs-(Verkleinerungs-)Gerät ist das
sicherlich (noch) nicht die Lösung die die erforderliche Qualität des abzuge-
benden Kartenausschnittes hundertprozentig wiederzugeben in der Lage ist.

Zusammenfassung

Nach den im Katasteramt Göttingen gesammelten Erfahrungen ist die Nega-
tivgravur ein den hohen Investitionen in das Liegenschaftskartenwerk ange-
messenes und langfristig qualitätssicherndes Verfahren. Die durch automa-
tische Gravur entstehenden Liegepschaftskarten werden konsequent genutzt.
Qualitätsverbesserungen in geomehischer und kartographischer Hinsicht
sowie reprographisch zusätzliche Variationsmöglichkeiten bringen uns dem
Ziel eines modernen Mehrzweckkatasters ein gutes Stück näher.

Der Autor geht davon aus, daß die Firmen das Problem Abdeckmittel in Kürze
lösen werden. Andernfalls wird die Einführung des gesamten Negativgravur-
verfahrens gefährdet.

Den oben genannten Vorteilen der Negativgravur stehen die Kosten ftir erfor-
derliche neue Geräte gegenüber. Eine Kosten-Nutzen-Analyse muß vor-
genommen werden, wenn der Praxistest auf eine breitere Basis gestellt worden
ist. Nicht unproblematisch sein dürfte in diese m Zusammenhang die Gewich-
tung der Qualitätsverbesserung und der Erhalt dieses Qualitätsniveaus des
Liegenschaftskartenwerkes, oder anders: Was ist der Niedersächsischen Ver-
messungs- und Katasterverwaltung die Liegenschaftskarte wert?

Abschließend - aus der Sicht des Autors - einige Anmerkungen zum Wash-
Off-Verfahren und zur rAutomatisierten Liegenschaftskarteu (ALK) worin
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zahlreiche Kollegen in unserer Verwalfung konkurrierende Vorhaben ax
Negativgravur sehen.

Das Positiv-Kartenftihrungsverfahren Wash-Off hat ftir das Liegenschafts-

kartenwerk in der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwalfu ng
große Bedeutung gehabt und wird sie auch ktinftig behalten. Eine Gegenüber-
stellung der Vor- und Nachteile der »positiv€n« und der »negativenu Führung
der Liegenschaftskarte wird in Abbildung 10 vorgenommen.

Ziel sollte seiry in einem Katasteramt auch nur ein Verfahren - positiv oder
negativ - ftir alle Liegenschaftskarten zubetreiben. Dem Katasteramt, welches

sich ftir die Negativgravur entscheidet, erwachsen dank der Umkehrentwick-
lungstechnik bzw. der Verwendung von Umkehrfilmmaterial bei der Mikro-
verfilmung keine Nachteile bei Anwendung der Gebrauchsmikroverfilmun&
auch den Gemeinden und der Finanzverwalfu.g nicht, die diese Mikrofilme
erhalten.

Zur Automatisierten Liegenschaftskarte: Dies emZiel steht die Negativgravur
schon deshalb nicht entgegen, weil mit deren Realisierung nach Einschätzung
des Autors frühestens in ein oder zwei Jahrzehnten und dann auch nicht in
allen Katasteramtsbezirken gleichzeiti I zu rechnen ist. Bis zu diesem Zeit-
punkt hochwertige Liegenschaftskarten vorhalten zu können, das sollte den

Einsatz der Negativgravur in der Niedersächsischen Vermessungs- und Kata-

sterverwaltung rechtfertigen.
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Gegenüberstellung positiver und negativer Führung der Liegenschaftskarte

Abb. ro
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Ableitung sanierungsbedingter Werterhöhungen
nach dem Modell »Niedersachsen««
VonWolfgang Brill

Vorbemerkung

Die Errnittlung sanierungsbedingter Werterhohungen gehört nach wie vor aJ
den besonders problematischen Aufgaben, denen sich die Gutachteraus-
schüsse zu stellen haben. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, daß
gewöhnlich flächendeckende Wertaussagen getrennt nach Alt- und Neuzu-
stand bei zumeist sehr komplexen Werteinflüssen in räumlicher und zeitlicher
Abstimmung aufeinander zu tr effen sind. Vorausgegangene punktuelle Wert-
ermittlungen präjudizieren sehr stark spätere Entscheidungen. Hinzu kommt,
daß diese Wertermittlungsergebnisse in besonderem Maße einer gerichtlichen
Nachprüfung standhalten müssery da sie von den Kommunen zumeist als
Grundlage zur Erhebung von Ausgleichsbeträgen herangezogen werden. Die
Aufgabe hat keineswegs an Bedeutung verloren durch die Novelle zum Städ-
tebauforderungsgesetz vom 5. November 1984, wonach von der Festset zung
des Ausgleichsbehages abgesehen werden kann, wenn u. a. eine »geringftigige
Bodenwerterhöhung« gutachtlich ermittelt worden ist. Hier wird eher die wei-
tere Forderung erkennbar,wesentliche Daten ftir die Wertermittlung im Sinne
des Bundesbaugesetzes vorzuhalten ftir den vereinfachten Nachweis der
Geringftigigkeit allein durch die Beteiligung der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses außerhalb ein es speziellen Gutachtens.

Angesichts der erhöhten Anforderungen an die Qualität der Grundstücks-
wertermittlung bei Maßnahmen nach dem Städtebauförderung sgesetz hat
sich eine vom Niedersächsischen Minister des Innern eingese tzte Arbeits-
Suppe, die inzwischen ihre Arbeiten abgeschlossen hat, auflandesebene mit
diesem Problemkreis befaßt. Aufbauend aufdem von Oelfke in [1] entwickel-
ten Klassifikationssystem ax qualitativen Beurteilung stadtebaulicher Miß-
stände und Maßnahmen hat der Verfasser dieses Au fsatzesin [2] das bis dahin
bei den Niedersächsischen Gutachterausschüssen abgefragte Datenmaterial
in einer Regressionsanalyse mit einem Vorschlag ftir ein geeignetes mathema-
tisches Modell zur Quantifizierung sanierungsbedingter Werterhöhungen
ausgewertet. Diesem Modell das eine ausreichende Beschreibung der Ziel-
größe mit den erkennbaren Einflußgrößen vermuten läßt, hat der Arbeitskreis
zugestimmt. Das Klassifikationssystem nach Oelfke ist später von Kanngießer
und Bodenstein [3] hinsichtlich der Beschreibung der Klassenzuordnungs-
merkm ale zur besseren Konkretisierung vervollständigt und erweitert wordän,
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ohne die Grundstrukfur ru verändern. Schließlich ist die bereits vorliegende
Stichprobe durch eine erneute Erhebung aller bei den Gutachterausschüssen
des Landes inzwischen angefallenen Wertermittlungsergebnisse ftir die

Bestimmung sanierungsbedingter Werterhöhungen ergänzt worden. Dieses

landesweit zusammengehagene Vergleichsmaterial soll im folgenden nach

den in Niedersachsen entwickelten Modellvorstellungen, dem rNiedersach-

sen-Modell,., mathematisch-statistisch ausgewertet werden.

i

Wertermittlungsproblem atik

Nach wie vor nimmt das herkömmliche Vergleichswertverfahren mit zumeist
getrennter Ermittlung von Anfangs- und Endwert gemäß Ausgleichsbehag V
äir,. ftihrende Rolle ein. Es liefert anerkanntermaßen die sichersten Resultate.

Die Grenzen seiner Anwendbarkeit sind allerdings sehr deutlich erkennbar. Es

versagt nämlich, wenn das ztrmVergleich geeignete oder etwa über Umrech-
.,r.,gJk oefhzienten vergleichbar gemachte Kaufpreismaterial vom Umfang
her für eine verläßliche Wertbestimmung nicht ausreicht. niffsweise werden
andere den Grundstückwert kennzeichnende Marktgrößen, wie etwa die

Erhagsverhältnisse eines Grundstücks, als Vergleichsgrundlage eingeftihrt,
wenndie funktionale Beziehung zwischen Bodenwert und Erkag hinreichend
bekannt ist. Daneben werden kombinierte Lösungsmodelle vorgeschlagen,

wie sie in jüngste r Zeitvon Brandt-Wehner in [4] beschrieben sind. Schließlich
sei auf den Vorschlag von Lappe [5] hingewiesen, wonach die sanierungsbe-

dingten Werterhöhungen direkt durch analytische Addition der einzelnen

wirksamen Werteinflüsse, die nach Erfahrungssätzenaus der Praxis zuquanti-
fizieren sind, ermittelt werden.

Die Bemühungen um eine optimale Lösung der gestellten Wertermittlungsauf-
gabe müssen vor allem darauf gerichtet sein, eine hinreichend sichere Ver-

[leichsbasis mit der Möglichkeit einer mathematisch-statistischen Analyse zu

ichaffen. Daftir reicht das dem einzelnen Gutachterausschuß zur Verftigung
stehende Vergleichsmaterial wegen der räumlichen Begrenzung seines

Zuständigkeitsbereiches oft nicht ius. Aus diesem Dilemma könnte ein über-

örtlich.r V"rgleich mit einer entsprechend größeren Datenmenge herausftih-

ren, wenn es gelatrg€, das Material vom spezihschen örtlichen Grundstücks-
marktgeschehen dürch geeignete Normierung abzukoppeln. Diesen W.g hat

man in Niedersachsen beschritten, und darin liegt die besondere Bedeutung
dieser Analyse.
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3 BeschreibungderStichprobe»Niedersachsen«

Die Stichprobe enthält ftir den einzelnen Vergleichsfall

- Klassifizierungswertftir

- städtebauliche Mißstande Mi (1... 1.0) und

- städtebauliche Maßnah*ä v" (1...10)
jeweils als einfaches arithmetisches Mittel aus den Einzelwerten ftir die
Komplexe

- Bebauung (1... 10)

- Shuktur (1... 10)

- Nutzung (1...10)
- Umfeld (1...10)

- Anfangswert A gemäß Ausgleichsbetrag V [DM/m']

- EinwohnerzahlEZder Sanierungsgemeinde

- Bodenwerterhöhung E [70 von A]

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Auszug aus der Stichprobe:

Lfd. Nr. MixMa A
tDM/m'I

EZ
[10']

E

l%ol

-l,"

2
3

4

103

2x 2
5x10
4x 5

3x 5

7x I

195
250
205
*?

525

28
30
75

20

15;

2
20
77
35

'9
Für die Kennzeichnung der jeweiligen Sanierungstatbestände durch Zuwei-
sung der Klassifizierungswerte ftir die städtebaulichen Mißstände und Maß-
nahmen wird das System nach Kanngieser / Bodenstein verwendet. Es sei der
Vollständigkeit halber in der untenstehenden Tabelle rKlassifikationsrahmen
ftir städtebauliche Mißstände / Maßnahmen« wiedergegeben.

Soweit dieses System bei der Wertermittlung noch nicht vorlag wird auf die
Zuordnung nach dem ursprünglichen Beurteilungsrahmen nach Oelfke
zurückgegriffen, was als unschädlich anzusehen ist wegen der inhaltlichen
Übereinstimmung beider Systeme.

Die Ermittlung derWerterhöhungen erfolgte fast ausschließlich nach dem her-
kömmlichen Vergleichswerfuerfahrery wobei teilweise die Ertragsverhältnisse
berücksichtigt wurden. In wenigen Fällen wurde die Werterhöhung durch ana-
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lytische Addition der Werteinflüsse ermittelt. Vereinzelt kamen die Erkennt-
nisse nach [1] zur Anwendung. Die Wertfindungen dienten überwiegend der
Erstattung von Gutachten und daneben der Ermittlung von Grundwerten.

Nach Ausscheiden weniger Vergleichsfälle, die als korreli ert anzusehen sind
oder mit groben Abweichungen wegen Besonderheiten behaftet sind, umfaßt
die Stichprobe 103 Vergleichsfälle.

Zur Charakterisierung der Stichprobe seien die Haufigkeitsverteilungen in
Form von Histogrammen dargestellt (siehe Abbildung .rHistogramme der
Realisierungen«).

Auswertung

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgt nach dem Verfahren der mul-
tiplen Regression mit folgendem Ansatz ftir das mathematische Modell:

E : bo * b, x (Mi x Ma) *brx A*b, xEZ

mit der Festlegung von

Zielgröße: E

und den Einflußgrößen: Mi x Ma
A
EZ

In einem ersten Rechengang wurde die Vermutung bestätigt, daß die im
Ansatz enthaltene EinwohnerzahlEzstark mit dem Anfangswert A korreliert
ist und im übrigen unwesentlich zum Abbau der Gesamtvarian z beiträgt.

Daraufhin wurde die EinflußgrößeEZ aus dem Ansatz entfernt.

Wie bereits an den Histogrammen mit einer durchweg linkssteilen Charakte-
ristik erkennbar ist, sind Zielgröße und Einflußgrößen in zumindest genäherte

Normalverteilung zu überführen, unr die Voraussetzung des linearen Modell-
ansatzes zuerftillen. Das geschieht durch Transformation unter weitgehender
Beseitigung der empirischen Schiefe:

Exponent Schiefe

MixMa 1,

0,4

0,71

- o,o2

A 't

0,2

'l',20

0,22

E
't

0,2

'l',78

0,25
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Di, Brrrrhnungrergebnisse lauten:

MultipleBestimmtheit: B * 0,77

Prtifgrößen der Regressionskoeffizienten: lL, | - 18,1.s >troo.o.e, : L,984

Itrr l - 3,98 >tßo.o.ss: 1.,9E4

Partieller Korrelationskoeffizient: r5r5, - 0,10

MaximalenormierteVerbesserung: ltll: z,zl

OptimaleRegressionsfunktion: p T11Vi*Max1o-';oo xl,,A:ruz

*(A x ,O-'y x (- 0,3140)

l l"lg6si o''

Aus der Teststatistik geht hervor, daß bei dem gewählten Modell 77o/o der
Gesamtvarianz durch die Regression abgebaut wird. Beide Regressionskoeffi-
zienten sind signifikant von 0 verschieden bei dem zugrunde gelegten Signifi-
kanzniveau. Sie sind voneinander praktisch unabhängig. In den nachfolgen-
den graphischen Darstellungen der Residuen in Abhängigkeit von den beiden
Einflußgrößen sind systematische Abweichungen als Folge möglicher Nichtli-
nearitäten nicht erkennbar.

Residuen im hansformierten Variat

(E-E)o''
0,3

(Mi'Ma '19-z1o'e'

(E-E)o'' in Abhängigkeit vom
Anfangswert

(A ' 1g-z1o'z

in Abhängigkeit von
Mißständen / Maßnahmen
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Die Beschreibung der sanierungsbedingten Werterhohung als Zielgröße
durch die erkennbaren Einflußgrößen, nämlich dem Produkt der Klassifizie-
rungsmerkmale ftir Mißstände und Maßnahmen und dem Anfangswert, in
dem Regressionsansatz ist als sinnvoll und ausreichend anzusehen.

Mit der optimalen Regressionsfunktion sind die in der nachfolgenden Tabelle
zusammengestellten Gebrauchswerte berechnet. Sie beziehen sich auf das

Anfangswertniveau von A : 2OO DM I mz .Anschließend sind die entsprechen-
den Werte ftir jeweils gleiche Skalenwerte in den Mißständen und Maßnah-
men graphisch mit dem dazugehörigen Verhauensbereich dargestellt.

Umrechnungskoeffizienten

Um die Ergebnisse der mathematisch-statistischen Untersuchung ftir die prak-
tische Anwendung in möglichst einfacher Form darzustellen, wurde das vor

Sanierungsbedingte Werterhöhungen
(Tabellenwerte ino/o des Anfangswertes A:2OO DM/m')

Maßnahmen

10 50 59 69

9 37 45 53 61, 70

8 27 33 40 47 54

7 19 24 29 35 4t

6 T2 1,6 2't 25 30

5 7 10 L4 18 22

4 6 9 T2 ß

3 5 7 10

2 4 6

1 3

Mißstände

't 2 3 4 5 6 7 I 9 10
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Sanienurgsbedingte Wertelüöhung
(Anfangswert 20O DM t m')
mit Verhauensbereich S E 95%
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liegende Material noch zur Ableifung von Koefhzienten ztrr Umrechnung der
sanierungsbedingten Werterhöhung in Abhangigkeit vom Anfangswert
benutzt. Auf der Grundlage der Schätzfunktion mit eingeftihrtem Schwer-
punkt ftir Mi x Ma:

E- : [- O,3T4x (A x:rO-z)o2 + 2,2191 h
5Mi Ma

wurde die folgende Tabelle durch entsprechende Normierung aufgestellt:

Umr e chnun g sk o e f f i zi e n t e n

der sanierungsb edingten
Werterhöhung
in Abhängigkeit vom
Anfangsbodenwert

Anfangswert
tDM/m'l

Koefhzient

50
100
200
500

1000

-l.,r25

1'rt
-1,,0

0,8
0,7

Die Abweichung zwischen Sch ätzwert der Regressionsfunktion und umge-
rechnetem Wert bewegt sich in den Schranken'

AE:<1 ftir 1<Mi,Ma( 7

<4 ftir 7<Mi,Ma<10
In Verbindung mit der vorgestellten Gebrauchswertetabelle ftir die Boden-
werterhöhungen ftir den Anfangswert A : 2OO DM lm' kann mit Hilfe der
Koefhzienten auf beliebige andere Anfangswerte, gegebenenfalls durch
Interpolation umgerechnet werden. Dabei stellen die in den Tabellen enthalte-
nen Eckwerte etwa die Abgrenzung für den Aussagebereich der statistischen
Analyse dar.

Diskussion der Ergebnisse

Die nach dem Modell ,Niedersachsen« abgeleiteten Aussagen über die sanie-

rungsbedingten Werterhöhungen sollen den Gutachterausschüssen ein wert-
voläs Hilfsmittel bei der Erftillung ihrer Wertermittlungsaufgaben sein. Sie

dürften geeignet sein, Probleme der Praxis in erheblichem Maße abzubauen

und *ehr Sicherheit bei der Wertaussage zu verschaffen. Es wurde Wert
darauf gelegt, die Ergebnisse anwenderfreundlich darzustellen. Die zusätzlich

abgeleileten Umrechnungskoeffizienten für die Werterhöhungen bei unter-

schiedlichen Anfangswerten solle n zueiner besseren Transpare nz der Grund-
stückswertstruktur beitragen.
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Das Analyseergebnis, das auf der Grundlage des Vergleichswerfuerfahrens
abgeleitet ist, dürfte im Hinblick auf die nicht unbehachtliche Zahl der verwen-
deten Vergleichsfälle als durchaus justiziabelgelten.

Bei den ermittelten Größen ftir die Werterhöhung handelt es sich um entspre-
chend den gewählten Modellbedingungen statistisch gesicherte Durchschnitts-
werte.lnsofern sind bei der Einzelwertermittlung etwa vorhandene individuelle
Wertmerkmale des beheffenden Grundstücks durch Zu- oder Abschläge zu
berücksichtigen. Hierbei wird deutlich, daß trotzder erheblichen Vorarbeiten
durch die mathematisch-statistische Analyse der Sachverstand der Gutachter
gefordert wird.

Die ermittelten Ergebnisse dürften durchaus ftir eine Verwendung als wesent-
liche Daten ftir die Wertermittlung im Sinne des Bundesbauge setzes, etwa als
Grundlage rur Feststellung einer »geringftigigen Bodenwerterhöhung« nach
der Novelle zum Städtebauförderungsgesetz geeignet sein.
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Fortbildungsveranstaltung Nr. 3 I 1985
der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katastewerwaltung

Vertrieb der Topographischen Landeskartenwerke
durch die Katasterämter

Der Niedersächsische Minister des Innern hatte zu dieser Fortbildungsveranstaltung
bei der Bezirksregierung Lüneburg eingeladen. Unter der Leifung von VmOR Dr.
Sellge wurden 30 Beamte und Angestellte des mittleren Dienstes aus den Regierungs-
bezirken Weser-Ems und Lüneburg informiert:
- Betreuung der Kunden im Katasteramb

- Allgemeine Informationen zum Kartenangebot und seiner Veröffentlichung;
- Verhiebstechnik-Zusammenarbeit Katasteramt/Landesvermessung;

- Beratung beim Verhieb von Luftbildprodukten;
- Sonderanfertigungen.

Betreuung der Kunden im Katasteramt

Herr VmA Melzer (KA Bremervörde) legte die Aufgaben und Arbeitsweisen der Aus-
kunftim Sachgebietet dar. Er stellte heraus, daß derVerhieb topographischerKartery
insbesondere der DGK 5, zunehmend an Bedeufung gewinnt Somit muß das Perso-
nal über Möglichkeiten und Abgabebedingungen gut informiert sein. Um eine
Absatzsteigerungzuerzielen, muß eine umfangreiche und anschauliche Information
über alle Kartenwerke, z.B. Kartenständer oder Schaukästen auch außerhalb des
Dienstgebäudes, behieben werden. Hierbei ist das Kartenverzeichnis ftir Anbieter
und Kunden eine große Hilfe.

Allgemeine Informationen zum Kartenangebot und seiner Veröffentlichung

Mehr als die Hafte aller Karten werden in hansparenter Form abgegeben. Diese Fest-
stellungkaf Ltd.VmD. Dr. Grothenn(NLVwA-B  ) als erüberdieBreite deramtlich
hergestellten Kartenwerke berichtete. Flächendeckung und Aktualität seien heute
besser als je zuvor. Standard- und Sonderausgaben ordnete er den Bereichen der
hoheitlichen Tätigkeit, den Pflichtaufgaben bzw. den freiwilligen Leistungen zu. Er
zeigte die Möglichkeiten auf, nach denen der Zeitpunkt einer Neuausgabe bestimmt
werden kann (2.8. aus Bearbeifungsstandübersichten bzw. auf der Grundlage der
Abruftermine). Uber die Vorlaufzeit zwischen Bekanntmachung und Kartenausliefe-
rung wurde besonders diskutiert.
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Ausftihrlich berichtete Dr. Grothenn über Entwicklungstendenzen bei den einzelnen

Kartenwerken (2. B. Farbhennung bei der TK 25, atkaktive Angebote bei den Sonder-

ausgabery z.B. Neugestalfung der Kreiskarten).

Vertriebstechnik - Zusammenarbeit

Zur Kartenverkiebstechnik wurden von Herrn VmOAR Tietje Informationen über

den Ablauf von Bestellungery Versand und Wiederverkauf beim Landesvernes-

sungsamt gegeben. Wesentlich erschien hier die vereinfachte Art der Bestellung

duräh fopie" von Anhägen oder telefonisch. Herr VmOARTietje appellierte an die

KatasterämteX ihr Engagäment in der Zusammenarbeit und beim Wiederverkauf zu

verbessern. Den Katasterämtern wurde zugestanden, Mengenrabatt auch anWieder-
verkäufer weiterzugeben oder sie besser an das Niedersächsische Landesverwal-

fungsamt zu verweisen

Beratung beim Vertrieb von Luftbildprodukten

Herr VmOAR Umbach (NLVwA - B 6) stellte das Angebot von Luftbildern vor, die

verschiedenen Arten und ihre Anwendung in der Kartenherstellung. Er betonte, daß

eine Abgabe von Luftbildern flächendeckänd in Schwarzweißpositiv_en möglichist.

Nur in Ausnahmefällen können auch Colorpositive von Höhenbildflügen geliefe*

werden (zeitaufwendig wegen der erforderlichen Retuschearbeiten).

Grundsätzlich glt, dag ein Preisnachlaß bei Luftbildprodukten (Kontaktkopien ver-
größerungen, Entzerrungen) nicht zu gewäihren ist.

Sonderanfertigungen

Falls die Menge der angebotenen Karten nicht ausreicht, besteht die Möglichkeit, spe-

zielle Sonderänfe*igungen auf Kosten des Kunden herzustellen. Hierzu meinte Herr

Dr. Grothenn, daßiueiner ausftihrlichen Kundenberafung fü,r diesen Zweck dem-

nächst ein Musterbuch erscheint. Für eine umfassende Berafung sollte man besser an

das Niedersächsische Landesverwalfungsamt verweisen.

Die Veranstalfung.brachte für viele Teilnehmer einen tieferen Einblick in Arbeitsab-

laufe bei anderen-Amtern und die Verhiebstechnik des Niedersächsischen Landes-

verwalfungsamtes. Allgemein sind viele nützliche Hinweise von Vorhagenden und

Teilnehme"rn gegeben iordery was Herr VmOR Dr. SellSe in seinem Schlußwort auch

betonte. Die T'eilnehmer danken allen Vorkagenden für die gelungene Veranstalfung.

W, Bunnester

Für die Regierungsbezirke Braunschweig und Hannover hat die oben genannte Ver-

anstaltung am ti.tz.ßas im Katasteramt Northeim stattgefunden.

Redaktion
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Fortbildungsveranstaltung Nr. 16 I t9 85
der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
»»Vorbereitung von Wertermittlungen mit Hille
mathematisch-statistischer Verfahren<<

13. bis 15.11.1985 Göttingen
25. bis 27.!1.1985 Göttingen

Die Fortbildungsveranstaltung Nr.16 ,Vorbereitung von Wertermittlungen mit Hilfe
mathematisch-statistischer Veifahrenn fand vom ß. bis tS.ILtgBs ftii die Regie-
rungsbezirke Braunschweig und Hannover in Göttingen und vom 25 .bisZZ.tttggS
ftir die Regierungsbezirke Lüneburg und weser-Ems in Bremervörde statt Die Refe-
renten gehörten dem Arbeitskreis ,Wertermittlung* ary der Leiter der Fortbildungs-
veranstalfung war der Arbeitskreisvorsitzende VmOR Dr.-lng. W. Ziegenbein,
Bezirksregierung Hannover.

Das Ziel der Vorhagsfolge sollte sein, den Teilnehmerry Vorsitzenden oder deren
Stellvertreter der Gutachterausschüssg das neue Programmsystem zur mathema-
tisch-statistischen Analyse von Stichproben aus der Kaufpreissammlung vorzustel-
len.

Zunächst berichtete vmAR schütz Ministerium des InnerrL über die ,Grundlagen
des Grundstücksmarktes* unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Eine besän-
dere Marktform ist danach der Grundstücksmarkt, dessen Gesetzmäßigkeiten mögli-
cherweise mit Methoden der mathematischen Statistik erfaßb beschrieben und analy-
siert werden können.

Im Beihag ,Konzeption ftir die Analyse der automatisiert geftihrten Kaufpreissamm-
lung. erläuterte vmoR Dr. Ziegenbein das Analyseprogramm ANA exemplarisch
und zeigte Besonderheiten im Ablaufschema auf. So wird in einer 1. Selektion eine
Stichprobe aus der Kaufpreissammlung gebildet, die zunächst allgemein untersucht
und aufbereitet wird. Daraus resultieren dann Kriterien ftir die z. Selektion. Erst nach
dieser Feinselektion, nach der die Stichprobe bereits einige wertermittlungstechnische
und statistische Voraussetzungen erftillt, 

".f"lgt 
die aufwendigere Detailanalyse

durch Anwendung funktionaler Approximationsverfahren auf die Stichprobe. Dieler
Iterationsprozeß,bei dem der sachverstand des Gutachters und die Maglichkeiten
der mathematischen statistik zusammenwirken, ergibt eine Funktioru welche die
vergleichswerte aus der Kaufpreissammlung die sogenannte stichprobe, am besten
annähert.

vmoR Eberhardt, KatA Brake, ging in seinem vorhag auf den Teilaspekt,Datenauf-
bereifung* ein, eine wichtige vorbereitung zur Analyse. ziel dieser unterprogramme
ist es, in einem ungestörten Datenfluß aus der automatisiert geführten Kaufpreis-
sammlung einen Aufbereifungsaufhag zu definiereo z. B. durch die detaillierte Flstle-
grlng-der Merkmale und ihrer Einheiten und durch Angabe von Berechnungsvor-
schriften zu den Merkmalen.
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Am 2. Arbeitstag behandelte zunächst VmOR Boldt, KatA Bremervörde die,Ablei-
fung von Bodenpreisindexreihen* mit dem Unterprogramm ,lndexreihenermittlung*.
Hierzu müssen spezielle Stichproben aufbereitet werden, die ftir jeden Kauffall nur
wenige Merkmale enthalten. Diese Stichproben werden zunächst auch auf Ausreißer
untersucht und hinsichtlich der Lagewertigkeit aufbereitet. Schließlich werden Mit-
telwerte berechnet nach den entsprechenden Vorgaben.

Die ,Technik der Datenanalyse" stellte VmR Dr. K. Uhde KatA Rinteln, vor. Im Mittel-
punkt der eigentlichen Datenanalyse steht die Ableifung einer mathematisch formu-
lierten Funktioru der multiplen Regressionfunktion, für einen Sachverhalt, der Ziel-
größe, die von mehreren Merkmalery den Einflußgrößen, abhängt Auch dieserVor-
üag enthielt zahlreiche Beispiele, die mit dem Analyseprogramm gerechnet waren.

Schließlich stellte VmOR D. Kertscher, KatA Wolfenbüttel Beispiele zur multiplen
Regression vor. Er behandelte dabei je eine Stichprobe von Mietobjekteru Einfamilien-
hausern und stadtnahen Ackerflächen und kam bei seiner allgemeinen Werfung des

neuen Analyseverfahrens zu folgenden Feststellungen:

- Die Anwendung des indirekten Vergleichswertverfahrens liefert marktgerechte
Werte unter Berücksichtigung des Sachverstandes der Gutachter und ausrei-
chend dimensionierter Stichproben.

- Erstmals kann der gesamte Informationsgehalt der Kaufpreissammlung automa-
tionsgerecht ausgenutzt werden.

- Die geforderte Markttransparenz wird erreicht.

- Der Sachverstand der Gutachter wird wesentlich durch die Anwendung der
Technik unterstiitzt.

- Das neue Analyseprogramm ist komfortabel.

- Die Kapazität des Programmes ist ausreichend.

Im Mittelpunkt des 3. Tages stand eine Gruppenarbeit, bei der noch einmal in kleine-

ren Gesprächsgruppen der gesamte Stoffumfang diskutiert werden konnte'

Schließlich stellte VmOR Eberhardt in einem abschließenden Vorhag die ,Organisa-
tion der Arbeitsablaufe in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses* mit Anwen-
dung der mittleren Datentechnik dar, wodurch die Effektivität der Geschäftsstelle

wesentlich gesteigert werden kann.

Die Fortbildungsveranstalfung zeichnete sich durch eine gute didaktische Vorberei-
tung der Vortraige aus. Die V-rhagsunterlagen unterstützten den Informationsauf-
trag wesentlich.

Die Veranstaltung in Göttingen (organisation: vmoR D. Kertscher) fand im Kata-

steramt Göttingen statt, Veranstalfungsort in Bremervörde (Organisation: VmOR
Boldt)war dergroßzügige Sitzungssaalim Kreishaus des ehemaligenKreisesBremer-
vörde. Eine hervorragende Organisation trug nicht zuletzt zum Gelingen dieser Fort-

bildungsveranstaltungen bei. Eine Besichtigung der Arbeitsräume des KatAund die

Vorstellung der Geschäftsstelle des Gutachterausschussses rundeten das Gesamt-
programm ab.
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Diese Veranstalfung süellt die konsequente tortsetzung des Kontaktsfudiums
,Mathematische Statistik bei der Ermittlung voniGrundstückswerkü 1976 und des
Anwenderseminars dazu 197E an der UniversitätlHannover, sowie der Forlbildungs-
veranstalfungen,AbleifungwesentlicherDatenf$rdieWertermittlunylgEOinHan-
noverundNordhomdar. ;

R. Brückner : I
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Buchbesprechungen

GEMMA FRISIUS (1509 - 1555), Erlinder der TriangulaHon

Nicht Snellius (1615), sondern Gemma Frisius (1533)istderErfinderderTriangulation.
Es war Arend Lang der in seiner »Kleinen Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems
und Jade* (1962) diese Feststellung machte. Am 3.November 1985 wurde in Aurich
das im Verlag Jochen Wörner, Frankfurt, erschienene Büchlein des Gemma Frisius aus

dem Jahre ff33 der Offentlichkeit vorgestellt Die Übersetzung ins Deutsche hatte der
Oberstudienrat Erich von Reeken, Emdery besorgt. Das Büchlein hägt die Uberschrift:
,Libellus de locorum describendorum ratione deque distantiis eorum inveniendis*,
übersetzt: ,Ein Büchlein über das Verfahren, Orte zu beschreiberu zu zeichnen und
ihre Abstände zu ermitteln*. Es ist in französischer Broschur gebunden und im Buch-
handel ftir 2,80 DM erhältlich. Die Rarität umfaßt 70 Seiten und enthält 8 Abbildun-
gen.

Damit liegt nach 450 Jahren zum erstenmal eine Ubersetzung in deutscher Sprache
vor. Sie fehlte bisher, obwohl das Werk allein von 1533 bist0og funfzehnmal in lateini-
scher Sprache, achtmal in niederländischer, ftinfmal in französischer und einmal in
spanischer Sprache erschienen war.

In siebenKapitelnerkkirt derdamals 25jährige Gemma Frisius, geb. inDoccum,Fries-
land, Professor in Loewen, die Methoden zur Herstellung einer Karte. Das Fernrohr
war noch nicht erfunden. Die Triangulation diente lediglich kartographischen Zwek-
ken. Man könnte seine Triangulation auch rkartographische Triangulation* nennen.
Auf die genaue Länge einer Dreiecksseite kam es nicht an. Es reichte die ftir die Dar-
stellung in einer Karte notwendige Genauigkeit aus.

Willebrord Snellius entwickelte 1615, nach Erfindung des Fernrohrs, das Triangula-
tionsverfahren weiter (Basisvergrößerungsnetz, askonomische Orientierung
genauere Winkelmessung) um die genaue Länge eines Meridianbogens bestimmen
zu können.

H. Schumacher
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Matthäus Schilcher: CAD-Kartogaphie
Anwendungen in der Praxis
Auflage 19E5.326 Seiten, ca. 40 DM
Herbert Wichmann Verlag Karlsruhe

CAD (Computer Aided Design) ist in den letzten Jahren fast zu einem Begriff der
Umgangssprache geworden. In vielen Gebieten hat die CAD-Technik Einzug gehal-
ten. Dieses Buch zeigt in 14 Einzeldarstellungen Anwendungs- und Einsatzmoglich-
keiten der CAD-Technik im Bereich der Kartographie. Dabei handelt es sich aus-
schließlich um Anwendungsbeispiele, bei denen das interaktive System SICAD zum
Einsatz kommt.

In den einzelnen Darstellungen werden Anwendungen aus folgenden Gebieten
beschrieben:

- Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte (Niedersachsen, Baden-Württemberg
Mannheim, Wuppertal);

- Flurbereinigung §iedersachsen);
- Versorgungsunternehmen;

- Thematische Kartographie insbesondere aus dem Bereich des Planungs- und
Umweltwesens.

Darüber hinaus wird in einigen Darstellungen auf allgemeine Probleme beim Einsatz
von graphischen Informationssystemen eingegangen.

Insbesondere die vier Anwendunpbeispiele aus demBereich der Liegenschaftskarte /

Stadtgrundkarte sind ftir uns von besonderem Interesse. In diesen Darstellungen
zeigt sich daß die graphische Verarbeitung nicht isoliert gesehen werden kann, son-
dern ein Baustein in einem komplexen Arbeitsablauf darstellt. Bei diesen Stellen ist
aufgrund der unterschiedlichen fachlichen Voraussetzungen und der vorhandenen in
langen fahren gewachsenen Auswerteverfahren die graphische Verarbeifung in sehr
unterschiedlicher Weise in den Arbeitsablauf integriert worden.

In dem Beikag über die interaktive graphische Datenverarbeifung in derniedersäch-
sischen Vermessungs- und Katasterverwalfung werden neben dem sicherlich allge-
mein bekannten Arbeitsablauf über die Erneuerung der Liegenschaftskarten auch
Verfahren vorgestellf die in unserer Verwalfung noch nicht allgemein bekannt sind:

- Herstellungvon Absteckungsplänen;

- Ubernahme von Flurbereinigungsergebnissen;

- übernahmevonBodenschätzungen.

Dieses Buch zeigt die Vielfalt der Einsatzmaglichkeiten der CAD-Technik. Dabei
steht nicht die Theorie, sondern die Darstellung von in der Praxis realisierten Lösun-
gen im Mittelpunkt. Da auch in unsererVerwalfung die graphisch interaktive Bearbei-
fung in den nächsten Jahren eine immer größere Bedeufung erlangen wird, wird dieses
Buch sicherlich auch bei den Angehörigen unserer Verwalfung auf großes Interesse
stoßen.

H. Sellge
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Ferner ist erschienen:

Dleter Meiccnh€lmer: Geodäüdre Indhtlnente und Geräte

Markttibersichten und Auswahllcriterien -
(Nivellierinstrummte,. Thcodolite integrierte, elekfrooP,tische
Distanzmeßgeräte, elekhoofficle Distanzrneßgeräte) 3. überar-
beitete Auflage 1985.70 Seiten DIN A4.
Verlag Chmielorz Gmbtl Wilhelmshaße 42,62N Wiesbaden.
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Hinweis

,,.:,".t I :

Vom ff.bis 19. September1986 findetam Geodäitischen Instifutder UniversitätHan-
nover ein r

Sympoctum on Hetght Determtna$on and Redent
Verticat Cmstal ildbve-ents in tTestern Europe

statt

Anmeldungen nimmt entgegen:
Dr.-lng. I/V. Niemeier
Geodätisches Institut
Universität Hannover
Nienburger Shaße f
3000 Hannover 1

Redaktion
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Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes

Klaus Kertscher, Vermessungsoberrat bei der Bezirksregierung Weser-Ems, Theo-

dor-Tantzen-Platz I
Heinz Kerkhoff, Vermessungsamtsrat beim Niedersächsischen Minister des Innern,

Lavesallee 6, 3000 Hannover 1.

Dieter Kertscher, Vermessungsoberrat, Leiter des Katasteramtes Wolfenbüttel Harz-
torwall 24b, 3 3 40 Wolfenbtittel
(bis zum 3O.77.L985 tätig im Katasteramt Göttingen)

Bernhard Horst, Vermessungsdirektor im Niedersächsischen Landesverwalfungsamt
- Landesvermessung -, Warmbüchenkamp 2, 3000 Hannover 1

Dr.Jng. Wolfgang Brill Vermessungsdirektor, Leiter des Katasteramtes celle Müh-
lenshaße 3 /4,3100 Celle

Walter Burmester, Vermessungssekretär bei der Bezirksregierung Lüneburg
2120Lüneburg

Dr.Jng. Ralf Brückner, Vermessungsrat beim Katasteramt Delmenhorst, Lange-

shaße 1 A, 2870 Delmenhorst

Heinrich Schumacher, Leitender Vermessungsdirektor, Leiter des Katasteramtes

Aurich Oldersumer Straße 48, 2960 Aurich 1

Dr.-Ing. Hartmut Sellge, Vermessungsoberrat beim Niedersächsischen Minister des

Innern, Lavesallee 6, 3000 Hannover 1
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Einsendesc{tfuß ftlr Manu*krifl te

Heft r. ... l0.November

Heft z. . .. to.Februar

Hefts. ... ro.Mai

Heftn. ...I0.August
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